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Zusammenfassung

Anfang 2002 nahm die Projektgruppe „Bekämpfen der Korruption“ ihre zweijährige Arbeit auf. Grundlage bildete dabei das Projekthandbuch vom Oktober 2001, bestehend aus 29 Themenvorschlägen, die im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltungsreihe der MD-Verwaltungsakademie von Teilnehmer/innen und Expert/innen erarbeitet wurden.

Die Projektgruppe bestand aus Dienststellenleiter/innen, Vertreter/innen des Kontrollamts, der Personaldienststellen, der Magistratsdirektion und der Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund. Als externer Berater wurde die Gesellschaft für Wirtschaftspsychologie und Organisationsdynamik beigezogen.

Ziel war, die Vorschläge auf ihre Zweckmäßigkeit und Realisierbarkeit für den Magistrat der Stadt Wien zu untersuchen. Die Umsetzung erfolgte Zug um Zug, d.h. dass auch während der Bearbeitung bereits Umsetzungsvorschläge erstattet werden konnten.

Die Arbeiten wurden halbjährlich in Projektberichten dargestellt und veröffentlicht
. Zunächst ordnete die Projektgruppe die einzelnen Themen fünf Themenschwerpunkten zu:

· Grundlagen,

· Verhaltensregeln,

· Ausbildungs- und Personalfragen,

· Organisation und Prozesse,

· Information und Öffentlichkeitsarbeit.

Im ersten Halbjahr 2002 widmete sich die Gruppe den Grundlagen, entwickelte eine Arbeitsdefinition und bezeichnete die relevanten Bestimmungen des Dienst- und Strafrechts. Zur Analyse des Risikos wurde eine Matrix erarbeitet, mit der gefährdete Verwaltungsbereiche ermittelt werden konnten. Indikatoren als Warnsignale für Korruption sollten Handlungsbedarf signalisieren, sobald diese gehäuft wahrgenommen würden. Empfehlungen betreffend Nebenbeschäftigungen rundeten die Arbeiten ab.

Im zweiten Halbjahr 2002 wandte sich die Projektgruppe in einer empirischen Studie an die Dienststellenleiter/innen und Personalverantwortlichen und erhielt Aufschluss über die Betroffenheit und das Bewusstsein im Zusammenhang mit Korruption. Ein Musterleitbild „Antikorruption“ wurde entworfen.. Über Vorschlag der Verwaltungsakademie wurden Ausbildungs​programme erörtert, die ab 2003 angeboten wurden. Ob bei der Personal​auswahl Fragen an Bewerber/innen nach deren Beziehung zum Thema Korruption gestellt werden sollen, wurde vom Ergebnis der Empirische Studie abhängig gemacht.

Im ersten Halbjahr 2003 wurden die Ergebnisse der Dienststellenbefragung mit Unterstützung der Gesellschaft für Wirtschaftspsychologie und Organisations​dynamik analysiert. Der Projektgruppe wurden die aktuellen Änderungen des Disziplinarrechts vorgestellt und die Korruptionsstatistik 2002 zur Kenntnis gebracht. Die Notwendigkeit von Erlässen, Richtlinien, Normen wurde beraten. Praktische Ratschläge im Zusammenhang mit dem Verbot der Geschenkan​nahme wurden ausgearbeitet. Ausstiegsszenarien und Beratungsangebote waren ebenso Anliegen wie Aussagen zu organisatorischen Themen.

Im zweiten Halbjahr 2003 befasste sich die Gruppe mit Themen wie Sponsoring und Personalrotation. Das Thema Nebenbeschäftigungen wurde abschließend beleuchtet. Fragen der Dienstethik waren ebenso Gegenstand wie Kontrolle und Vertrauenskultur. Im Vordergrund standen aber Vorschläge für die nachhaltige Integration von Korruptionsprävention in die Unternehmens​kultur des Magistrates der Stadt Wien. Sie bezogen sich auf Schulung, Motivation, Öffentlichkeitsarbeit und Institutionalisierung der Antikorruptions​arbeit.

Die ursprüngliche Veranstaltungsreihe der MD-Verwaltungsakademie „Bekämpfen der Korruption“, an der seit Beginn im Jahr 2001 Vertreter/innen von 56 Dienststellen teilnahmen, wurde 2002 wiederholt. Im Zuge des Schulungsprogramms der Verwaltungsakademie wurden 2003 bei New​comerschulungen 406, in Dienstprüfungskursen 188, in der fachlichen Grundausbildung 31, im Lehrgang für Interne Revision 18, in Follow up`s zu den Nachwuchsführungskräftelehrgängen 78, in Managementlehrgängen 27 sowie 290 Personen in dienststelleninternen Workshops, insgesamt also 1038 Mitarbeiter/innen mit dem Thema Korruption vertraut gemacht. 

Die Arbeit der Projektgruppe fand Beachtung beim Verwaltungsmanagement europäischer Städte (Prag, Paris, Vilnius, Sofia). Sie wurde im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Verwalter der Kranken- und Wohlfahrtsanstalten Wiens, bei einem Seminar für deutschsprachige Partnerstädte in Prag sowie anlässlich des Besuchs einer hochrangigen Delegation aus Sichuan vorgestellt. Präsentationen erfolgten weiters im Fachausschuss für Kontrollamts​angelegenheiten des Österreichischen Städtebundes und bei der Veranstaltung des Bundeskanzleramtes „Fragen der Ethik: Korruptions​bekämpfung im System Verwaltung“ im Zentrum für Verwaltungsmanagement.

Sämtliche Ergebnisse und Berichte zum Thema „Korruption“ finden sich im Intranet unter www.intern.magwien.gv.at/mir/antikorruption/ sowie im Internet unter www.wien.at/verwaltung/internerevision/antikorruption.htm. 

Mit der Vorlage dieses Berichtes schließt die Projektgruppe „Bekämpfen der Korruption“ ihre Arbeit vorerst ab. Im Interesse der Bürger/innen und Mitarbeiter/innen ist die Bekämpfung der Korruption jedoch fortzusetzen. Den damit beauftragten Stellen und Personen wünschen wir Ausdauer und Erfolg.
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AUFTRAG

2001 fand die erste Veranstaltungsreihe der MD-Verwaltungsakademie für Dienststellenleiter/innen zur Korruptionsbekämpfung und für eine entspre​chende Unternehmenskultur statt. Dabei gelang es, unter Beiziehung von Experten, das Thema Korruption zu enttabuisieren. Das Interesse an einer Fortsetzung und Konkretisierung insbesondere der „Prävention“ wurde bei vielen Teilnehmer/innen geweckt.

Magistratsdirektor Dr. Theimer gab den Auftrag, die von Teilnehmer/innen und Experten erarbeiteten Vorschläge einer vertieften Bearbeitung zu unter​ziehen.
Ziel war, die Vorschläge nach Prioritäten zu reihen und auf Zweckmäßigkeit und Realisierbarkeit zu untersuchen. Die Projektdauer war mit zwei Jahren festgelegt. Die Projektgruppe setzte sich aus den Leiter/innen bzw. aus Vertre​ter/innen folgender Bereiche (in alphabetischer Reihenfolge) zusammen.

	Kontrollamt

	MA 01 - Allgemeine Personalangelegenheiten

	MA 02 - Personalservice

	MA 29 - Brückenbau und Grundbau

	MA 31 - Wasserwerke

	MA 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten
 

	MA 59 - Marktamt

	MA 63 - Gewerbewesen
 

	MD - Interne Revision und Personalressourcensteuerung

	MD - Organisation und Controlling (ab 1.6.2003)

	MD - Personalmanagement und Förderangelegenheiten

	MD - Stadtbaudirektion

	MD - Strategie und Kommunikation

	MD - Verwaltungsakademie

	MD - Verwaltungsorganisation (bis 31.5.2003)

	MD - Zivil- und Strafrecht

	Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund


3
Themen  und  schwerpunkte

Folgende Themen
 (alphabetisch) standen zur Diskussion:

Analyse des Risikos,

Aufklärung, Aufdeckungsrisiko,

Ausbildungsprogramme,

Ausstiegsszenarien, Beratung,

Beschleunigung von Abläufen,
Beseitigung der Überreglementierung,

Case Studies, Anonymisierte Entscheidungen, Intranet;

Definition (Korruption),

Empirische Studien,

Erlässe, Richtlinien, Normen;

Ethik (Dienstethik, Ethical Norms),

Geschenkannahmeverbot,

Handlungsanleitungen,

Indikatoren, Statistik, Berichtswesen;

Kodices, Verhaltenskodices,

Kommunikation / Information (intern / extern),

Kontrolle,

Leitbild,

Nebenbeschäftigungen,

Organisationsentwicklung,

Personalauswahl,

Personalrotation,

Transparenz,
Unbestechlichkeit,
Unternehmenskultur,
Vier-Augen-Prinzip,

Vollzug, Reform,

Vorbildfunktion,

Wille, politischer.

Die Projektgruppe bildete daraus fünf Schwerpunkte:

· Grundlagen,

· Verhaltensregeln,

· Ausbildungs- und Personalfragen,

· Organisation und Prozesse,

· Information und Öffentlichkeitsarbeit.

In der Folge wurden die Themen den Schwerpunkten nach dem Grundsatz des stärksten Anknüpfungspunktes zugeordnet.

Grundlagen

Definition (Korruption),

Analyse des Risikos,

Indikatoren, Statistik, Berichtswesen,

Empirische Studien

Vollzug, Reform.

Verhaltensregeln

Erlässe, Richtlinien, Normen,

Ethik (Dienstethik, Ethical Norms),

Geschenkannahmeverbot, 

Handlungsanleitungen,

Kodices, Verhaltenskodices,

Leitbild,

Unbestechlichkeit,

Unternehmenskultur,

Vorbildfunktion.

Ausbildungs- und Personalfragen

Ausbildungsprogramme,

Ausstiegsszenarien, Beratung,

Nebenbeschäftigungen,

Personalauswahl.

Organisation und Prozesse

Beschleunigung von Abläufen,

Beseitigung der Überreglementierung,

Kontrolle,

Organisationsentwicklung, Qualitätsmanagement,

Personalrotation,

Transparenz,

Vier-Augen-Prinzip.

Information und Öffentlichkeitsarbeit

Aufklärung, Aufdeckungsrisiko,

Case Studies, Anonymisierte Entscheidungen,

Kommunikation/Information,

Intranet, Internet

Wille, politischer.

3.1.
Grundlagen

3.1.1.
Definition (Korruption)

Eine Voraussetzung für die Bekämpfung der Korruption bestand darin, den Be​griff zu definieren. Die Projektgruppe entwickelte zunächst folgende Arbeits​definition:

· „Korruption bezeichnet ein moralisch abzulehnendes, vielfach auf persönlichen Vorteil gerichtetes Verhalten zum Schaden von Personen oder der Allgemeinheit.

· Kennzeichnend ist der Missbrauch einer öffentlichen oder vergleichbaren wirtschaftlichen Funktion, der Gesetze oder andere Verhaltensnormen ver​letzt.

· Korruption schädigt das Ansehen des öffentlichen Dienstes und der Wirtschaft. Je nach Verbreitung und Duldung bewirkt sie den Verfall der anerkannten Wertmaßstäbe der Gesellschaft.“

Die Gruppe ging bewusst von einem weiten Korruptionsbegriff aus. Sie sah die Schädlichkeit im materiellen als auch im immateriellen Bereich gelegen. Es wurde betont, dass es sich keinesfalls um ein Problem der öffentlichen Verwaltung allein handle, sondern um ein wirtschaftliches und gesellschafts​politisches Phänomen.

Zur Konkretisierung war es notwendig, festzulegen, welche Verhaltensweisen sowie Tatbestände des Dienst-, Zivil- und Strafrechts unter diesen Oberbegriff fallen sollten. Dies war für die künftige Kommunikation ebenso unerlässlich wie für den Aufbau einer Statistik. Abschließend wurde die Aufnahme zunächst folgender korruptionsrelevanter Tatbestände außer Streit gestellt:

3.1.1.1.
Dienstrechtliche Tatbestände:

· Geschenkannahmeverbot (§ 18 Abs. 3 DO 1994, § 4 Abs. 5 VBO 1995)

· dienstliche Verschwiegenheit (§ 21 Abs. 1 DO 1994, § 7 Abs. 1 VBO 1995)

· Befangenheit (§ 22 DO 1994, § 8 VBO 1995)

· Unvereinbare Nebenbeschäftigung (§ 25 Abs. 2 DO 1994)

3.1.1.2.
Straftatbestände:

· Missbrauch der Amtsgewalt (§ 302 StGB)

· Geschenkannahme durch Beamte (§ 304 StGB)

· Geschenkannahme durch leitende Angestellte eines öffentlichen Unternehmens (§ 305 StGB)

· Geschenkannahme durch Sachverständige (§ 306 StGB)

· Geschenkannahme durch Mitarbeiter und sachverständige Berater
(§ 306a StGB)

· Bestechung (§ 307 StGB)

· Verbotene Intervention (§ 308 StGB)

· Verletzung des Amtsgeheimnisses (§ 310 StGB)

· Falsche Beurkundung und Beglaubigung im Amt (§ 311 StGB)

· Strafbare Handlungen unter Ausnützung einer Amtsstellung (§ 313 StGB)

· Veruntreuung (§ 133 i. V. mit § 313 StGB)

· Erpressung (§ 144 i. V. mit § 313 StGB)

· Betrug (§ 146 i. V. mit § 313 StGB)

· Betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch (§ 148a i. V. mit 
§ 313 StGB)

· Untreue (§ 153 i. V. mit § 313 StGB)

· Geschenkannahme durch Machthaber (§ 153a i. V. mit § 313 StGB)

· Förderungsmissbrauch (§ 153b i. V. mit § 313 StGB)

· Urkundenfälschung (§ 223 i. V. mit § 313 StGB)

Eine ausführliche Darstellung der dienstrechtlichen Bestimmungen ist in An​lage 4.1. enthalten. Eine Ausarbeitung betreffend Korruption aus zivil- und strafrechtlicher Sicht wurde unter Anlage 4.2. aufgenommen, wo auch auf die Relevanz strafrechtlicher Nebengesetze des Wirtschaftsrechts eingegangen wurde.

3.1.2.
Analyse des Risikos

Im Prinzip ist kein Verwaltungsbereich und keine Ebene vor korruptiven Einflussnahmen gefeit. Im Sinne einer Prioritätensetzung wären Maßnahmen zunächst in besonders gefährdeten Bereichen zu setzen. Von einer erhöhten Gefährdung sollte z. B. bei Dienststellen ausgegangen werden, deren Mit​arbeiter/innen ständig Außenkontakte wahrnehmen und/oder über die Verwen​dung und den Einsatz öffentlicher Mittel entscheiden. Beispiele dafür sind die Erteilung behördlicher Genehmigungen, die Vergabe öffentlicher Aufträge oder die Gewährung von Subventionen. Das Risiko erhöht sich entsprechend bei verwaltungsinternen Mängeln und Defiziten.

Die Projektgruppe diskutierte und verabschiedete nachstehenden aus der einschlägigen Literatur abgeleiteten Kriterienkatalog bestehend aus system​immanenten und aufgabenspezifischen Faktoren, der eine Analyse erleichtern soll.

A: Systemimmanente Faktoren

	Aufgabenkonzentration auf einzelne Bedienstete
	
	
	

	Außenkontakte (Wirtschaft, Bürger/innen) zahlreich
	
	
	

	Bedeutung der Position des Organs für die Entscheidung hoch
	
	
	

	Budget / Haushaltsmittel für Auftragsvergaben hoch
	
	
	

	Dauer der Entscheidungsprozesse lang
	
	
	

	Einfluss auf Vorgänge durch andere (interne) Stellen
	
	
	

	Entscheidungs- bzw. Ermessensspielraum groß
	
	
	

	Fachliche Mängel und/oder Führungsschwäche
	
	
	

	Genehmigung und Kontrolle / Revision in einer Hand
	
	
	

	Interesse für Antragsteller/innen von vitaler Bedeutung
	
	
	

	Kontrollsystem (z. B. Vier-Augen-Prinzip, Dienstaufsicht) fehlt
	
	
	

	Kosten der Genehmigung für Antragsteller/innen hoch
	
	
	

	Öffentliches und privates Interesse werden nicht unterschieden
	
	
	

	Rechtsvorschriften komplex und unübersichtlich
	
	
	

	Transparenz des Verfahrens fehlt
	
	
	

	Ungewollte Verselbstständigung einzelner Referate / Bediensteter
	
	
	


B: Aufgabenspezifische Faktoren

	Abfallwirtschaft, Be-/ Entwässerungsprojekte (Umweltauflagen)
	
	
	

	Auftragsvergaben 
	
	
	

	Bauangelegenheiten (Hochbau, Tiefbau, Haustechnik)
	
	
	

	Beschaffungswesen (Einkauf)
	
	
	

	Bewilligungen / Genehmigungen
	
	
	

	Dienstleistungsvergabe (z. B. Wartung, Reinigung)
	
	
	

	Flächenwidmungs- und Planungsangelegenheiten
	
	
	

	Förderungen / Subventionen
	
	
	

	Forschungsaufträge
	
	
	

	Fremdenrecht
	
	
	

	Führerscheinwesen
	
	
	

	Großprojekte (Gewerbe und Umwelt)
	
	
	

	Grundstücksangelegenheiten (Kauf, Pacht, Miete)
	
	
	

	Gutachten (Amtssachverständige, Externe)
	
	
	

	Kontrollen (Revisionstätigkeit)
	
	
	

	Kulturförderung
	
	
	

	Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen (Fleischverwertung)
	
	
	

	Märkte und Messen
	
	
	

	Personaleinstellungen
	
	
	

	Steuerprüfung
	
	
	

	Straßenverkehrsüberwachung
	
	
	

	Vergnügungsgewerbe, Veranstaltungen
	
	
	

	Wirtschaftsförderung - Gewerbeansiedlung 
	
	
	

	Wohnungswesen, Wohnbau-, Sanierungsförderung
	
	
	

	Zulassungsverfahren (z. B. Arzneimittel)
	
	
	


C: Risikomatrix

Bewertet man die unter A und B ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgezähl​ten Risikofaktoren nach einem Ampelmodell, erhält man einen ersten Hinweis auf ein mögliches Gefährdungspotenzial. Lassen sich sowohl systemimmanen​te als auch aufgabenspezifische Risikofaktoren bestimmen, zeigt die untenste​hende Matrix den Handlungsbedarf für allfällige Präventionsmaßnahmen auf. Die Methode sollte insbesondere zur Selbsteinschätzung (Risk-Self-Assess​ment) angewandt werden.


	systemimmanentes Risiko
	
	

	
	
	

	
	aufgabenspezifisches Risiko


Als Vorbild für eine dienststellenspezifische Risikoanalyse eines Verwaltungs​bereiches wurde vom WKAV eine Zusammenstellung so genannter klassischer sowie spezifischer Bereiche vorgenommen (Anlage 4.3.).

3.1.3.
Indikatoren

Indikatoren
 sind Anzeichen und Warnsignale. Ihr gehäuftes Auftreten ist noch kein Beweis, sollte aber zu erhöhter Aufmerksamkeit von Mitarbeiter/innen und Vorgesetzten führen. Notwendig zum Erkennen und zur Bekämpfung von Korruption ist es daher, allgemeine und dienststellenspezifische Indikatoren zu erarbeiten und in die Schulung von Mitarbeiter/innen und Vorgesetzten zu integrieren. Die Projektgruppe erarbeitete eine Zusammenstellung personen​bezogener, innerbehördlicher (-betrieblicher) und externer Indikatoren.

A: Personenbezogene Indikatoren

Umgang mit Unternehmern/Bietern

· Absprachen mit Firmen entgegen schriftlicher Vereinbarungen,

· häufiger, privater Umgang mit Lieferanten und Vertretern von Firmen,

· häufiges Essen oder Reisen mit Mitarbeitern von Firmen,

· Annahme von Einladungen zu Firmenfeiern ohne Repräsentationspflichten,

· Bewirtung im Rahmen von Geschäftsessen,

· „Narrenfreiheit“ bestimmter Unternehmer.

Lebensstil

· Aufwändiger Lebensstil in auffälligem Missverhältnis zum Einkommen,

· Zur - Schau - Stellen von Statussymbolen,

· Verhaltensänderungen (z. B. Verschlossenheit oder Prahlerei),

· persönliche Schwächen,

· aufwändige Hobbys, die mit dem Gehalt schwer zu finanzieren sind,

· Nutzung von teuren Kraftfahrzeugen, die auf eine Firma zugelassen sind,

· kostenlose oder günstige Nutzung von Angeboten, die von Verantwortli​chen einer Firma ausgehen (z. B. Urlaube, Ferienhaus).

Entscheidungsfindung

· unerklärliches Eintreten für einen bestimmten Bieter,

· Empfehlungen, bestimmte Unternehmen zu bevorzugen oder zu meiden,

· plötzlicher Meinungswandel,

· auffallende Fürsprache für bestimmte Bieter oder bestimmte Vorhaben,

· wiederholte Bevorzugung von Unternehmern ohne sachliche Gründe,

· Auftreten sattelfester „Hoflieferanten“,

· nicht nachvollziehbare Entscheidungen aller Art,

· Einräumen von Sonderkonditionen oder Befreiung von Auflagen ohne er​kennbaren Grund (besonders im Wiederholungsfall),

· Parteinahme für eine unübliche Verfahrensweise ohne Sachargumente,

· auffallende Nachgiebigkeit bei Verhandlungen mit Unternehmern,

· Dienstleistungen für bestimmte Unternehmer (z. B. Weitergabe von inter​nen Planungsinformationen).

Verhalten in der Dienststelle

· Unabkömmlichkeit vom Dienst, Verzicht auf Urlaub,

· Mitnahme von bestimmten Vorgängen nach Hause,

· Vermeidung von Einsichtnahme durch Vorgesetzte oder Vertreter,

· abnehmende bzw. fehlende Identifizierung mit Dienstgeber/den Aufgaben,

· Desinteresse oder Übereifer (regelmäßige Überstunden an Wochenenden),

· Verzicht auf Versetzung, selbst bei beruflichem Aufstieg.

Nebenbeschäftigung

· Beteiligung an Firmen oder größeren Bauträgern,

· Beraterverträge, aus denen Vertrauensverhältnisse entstehen können,

· Beschäftigung von nahen Angehörigen bei (Vertrags-) Firmen.

B: Innerbehördliche (-betriebliche) Indikatoren

allgemeine Verfahrensführung

· unerklärliche Verfahrensverkürzung,

· Überstrapazierung / Vernachlässigung von Gesetzen,

· unterschiedliche Bewertungen / Entscheidungen bei gleichen Sachverhal​ten, aber verschiedenen Antragstellern,

· Verhinderung oder Verschleppung berechtigter Initiativen,

· unerklärliche Beschleunigung / Verzögerung wichtiger Entscheidung; sich plötzlich ändernde Prioritätensetzung,

· unkonventionelle Entscheidungen im Zusammenhang mit Auflagen, Ände​rungen bzw. Nachbesserungen in Planungs- und Vergabeverfahren,

· Erzeugung von Zeitdruck, knapp gehaltene Fristen,

· Abweichungen zwischen tatsächlichem Vorgangsablauf und späterer Doku​mentation (z. B. fehlerhafte Protokollführung).

Vergabeverfahren

· auffallende Abweichungen des Rechnungsbetrages vom Angebot,

· Verquickung öffentlicher Vergaben mit privaten Aufträgen,

· Umgehung von bestehenden Vergabevorschriften 

· Abweichen vom Prozedere bei Vergabeverfahren und Eröffnungsterminen.

Dienststellenstruktur

· Aufgabenkonzentration auf eine Person

· mangelnde Transparenz;

· Abschottung von Arbeitsbereichen / Vorgängen,

· fehlende Bereitschaft bei der Umsetzung von Antikorruptions-Maßnahmen.

C: Externe Indikatoren

· aufwändige Werbegeschenke,

· Sponsoring,

· unerklärliche Veränderungen in der Auftragsumme bzw. Abweichungen vom (vorher kalkulierten) Idealangebot,

· ruhige Branchen bzw. Arbeitsbereiche im Vergabe- und Auftragswesen wegen bestehender Kartelle,

· langjährige Geschäftsbeziehungen zu bestimmten Vertragsunternehmen,

· hochwertige Geschenke zur Festtagszeit, die in auffallendem Missver​hältnis zur geschäftlichen Position oder Tätigkeit des Beschenkten stehen,

· nicht nachvollziehbarer Informationsvorsprung einzelner Unternehmer,

· häufige Anwesenheit bestimmter Unternehmer in der Verwaltung,

· unverfrorenes Auftreten von Unternehmern (in Behörden), die ihre stärkere Position gegenüber Mitbewerbern demonstrieren.

3.1.4.
Statistik, Berichtswesen

Im Rahmen der notwendigen Evaluierung gesetzter Maßnahmen zur Be​kämpfung der Korruption erschien es erforderlich, eine zentrale Disziplinar​statistik hinsichtlich der zum Oberbegriff „Korruption“ zählenden Tatbestände, die im Magistrat beobachtet werden konnten, anzulegen.

Die Teilnehmer/innen der Projektgruppe diskutierten die Gestaltung und die möglichen Auswertungen einer von der MA 2 für den dienstrechtlichen Be​reich zu erstellenden Statistik. Ausgangspunkt der statistischen Erfassung sollte die erarbeitete Definition unter Zuordnung der vorgegebenen Tatbestände (vgl. Punkt 3.1.1.) und des Auffangtatbestandes des § 18 DO 1994 sein. 

Erfasst wurden Anzeigen und rechtskräftige Verurteilungen / Entscheidungen der Strafgerichte und Disziplinarbehörden, jeweils unter Anführung des Straf​maßes. Bei Vertragsbediensteten waren auch Entscheidungen der Arbeits- und Sozialgerichte, wie z.B. die Umwandlung einer disziplinär bedingten Entlassung in eine Kündigung, zu berücksichtigen sowie die Zahl der auf Grund von Korruptionsfällen vorgenommenen Entlassungen / Kündigungen zu verzeichnen.

Eine bloße Beschwerden- und Verdachtsstatistik erschien ebenso wie die Er​fassung der betroffenen Dienststellen oder eine Unterscheidung zwischen Ho​heits- und Privatwirtschaftsverwaltung nicht zielführend. Auch die Verfahrens​dauer erschien im Hinblick auf Verzögerungen durch die Einbindung der Justiz nicht aussagekräftig.

Zu jeder Entscheidung wird ein anonymisierter Leitsatz erarbeitet, der alle wesentlichen Sachverhaltselemente enthält. Wichtige Aspekte wie das Vorliegen einer Tätermehrheit werden gesondert erfasst. Als Erfassungsbeginn wurde der 1. Jänner 2002 festgelegt.

3.1.4.1.
Korruptionsstatistik 2002

In diesem Jahr wurden 17 Fälle registriert, von denen vierzehn zu rechtskräftigen disziplinären Entscheidungen führten. Bei drei im Jahr 2002 erstatteten Anzeigen waren Verfahren im Laufen. Die Maßnahmen der Dienstbehörden umfassten Ermahnungen, Verweise, Geldbußen, Geldstrafen und zwei Entlassungen. Das Gericht sprach eine bedingte Freiheitsstrafe wegen Amtsmissbrauchs aus. Ein Verfahren wegen Untreue endete mit Freispruch. Zwei weitere Verfahren wegen Amtsmissbrauchs und ein Verfahren wegen Geschenkannahme waren noch nicht abgeschlossen.

3.1.4.2.
Korruptionsstatistik 2003

Auch diese umfasste insgesamt 17 Fälle, von denen zehn zu rechtskräftigen disziplinären Entscheidungen führten. Bei sieben Anzeigen des Jahres 2003 waren die Verfahren noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahmen der Dienstbehörden umfassten im Einzelfall Geldbußen, Geldstrafen, eine Kündigung und drei Entlassungen. Zwei betroffene Mitarbeiter/innen traten vorzeitig aus. Vom Gericht wurde eine bedingte Freiheitsstrafe wegen Veruntreuung ausgesprochen. Fünf Verfahren wegen Geschenkannahme und/oder Amtsmissbrauchs und zwei wegen Veruntreuung und Urkunden​fälschung waren anhängig. 

3.1.5.
Empirische Studie

Aus soziologischer Sicht wurde empfohlen, innerhalb der Verwaltung empirische Studien zum Thema Korruption anzustellen, die Rückschlüsse auf das Phänomen und seine zielorientierte Bekämpfung geben könnten. Daneben konnte eine derartige Studie, ob magistratsintern mit Hilfe aus der Literatur
 übernommener und adaptierter Fragebögen und/oder im Wege einer externen Beauftragung eines geeigneten Universitätsinstituts eine weitere Enttabui​sierung des Themas einleiten. Anfang 2003 befragte die Projektgruppe Dienststellenleiter/innen und Personalverantwortliche, um Aufschluss über Betroffenheit und Bewusstsein gegenüber Korruption zu erhalten. 

	Wie beurteilen Sie das Problembewusstsein gegenüber Korruption in der Verwaltung insgesamt?

	(  keines
	(  geringes
	(  ausgeprägtes
	(  hohes

	Wie beurteilen Sie das Problembewusstsein der Mitarbeiter/innen Ihrer Dienststelle?

	(  keines
	(  geringes
	(  ausgeprägtes
	(  hohes

	Wann sollten Maßnahmen zur Sensibilisierung gesetzt werden?

(mehrere Antwortmöglichkeiten)

	(  im Anlassfall
	(  vor Aufnahme
	(  bei Einschulung
	(  berufs-begleitend

	Wurden Sie selbst schon im Rahmen Ihrer Tätigkeit über Erscheinungsformen und Folgen der Korruption informiert?

(  Ja 
(  Nein

	Wenn ja, bei welcher Gelegenheit?

	Welche Maßnahmen halten Sie persönlich für effektiv?

	(  keine
	(  repressive
     (z.B. Strafen)
	(  präventive
  (z.B. Aufklärung)
	(  beide

	Waren Sie bereits mit praktischen Fällen unmittelbar konfrontiert?

(  Ja
(  Nein

	Welche Motive haben Personen, die für Korruption empfänglich sind, Ihrer Meinung nach?

	Welche Auswirkungen hat das Annehmen „kleiner Aufmerksamkeiten“ durch Mitarbeiter/innen auf das Ansehen der Verwaltung in der Öffentlichkeit? 

	Was könnten Sie als Dienststellenleiter/in oder Personalverantwortliche/r zur Korruptionsvorbeugung unternehmen?


Dieser allgemeine Frageteil wurde bewusst kurz gefasst, um die befragten Dienststellen nicht über Gebühr zu belasten und die Bereitschaft zu erhöhen, sich an der anonymisierten Studie zu beteiligen. Eine Wiederholung zu einem späteren Zeitpunkt könnte einen Gradmesser für die Verbreitung bzw. Akzeptanz des Antikorruptionsgedankens darstellen. 

Von 363 angeschriebenen Usern (226 Magistrat, 137 WKAV) - das entsprach 172 Dienststellen – wurden insgesamt 41,3 % der Fragebögen rückgemittelt. Auf Dienststellen umgelegt entsprach dies einer Rücklaufquote von 81,4 % (75 % Magistrat, 60 % WKAV). 20 Bögen wurden anonym zurückgesandt. Die Antworten durch Ankreuzen wurden prozentuell ausgewertet. Die Auswertung der verbalen Antworten erfolgte in absoluten Zahlen. Auf Grund des hohen Rücklaufs konnten die Ergebnisse qualitativ gut interpretiert werden
. Der Rücklauf zeigte, dass das Thema im Magistrat mittlerweile diskutiert wurde.

Problembewusstsein in der Verwaltung (in %)
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Die Mehrheit der befragten Dienststellenleiter/innen bzw. Personalverant​wortlichen ortete ein ausgeprägtes (56,7 %) oder hohes (17,3 %) Problem​bewusstsein gegenüber Korruption in der Verwaltung insgesamt. Immerhin schätzten rund 24 % der Befragten das Problembewusstsein noch als fehlend oder gering ein. In den eigenen Dienststellen wurde das Problembewusstsein zu 46,7 % als ausgeprägt und 36,7 % als hoch eingeschätzt.

Problembewusstsein in der Dienststelle (in %)
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Am wirksamsten zur Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen wären nach Ansicht der Befragten die Einschulung (66,7 %) sowie berufsbegleitende Maßnahmen (78 %) - eine Aussage, die sich auch in den verbalen Antworten widerspiegelte, wo zur Frage, wie man als Dienststellenleiter/in oder Personal​verantwortliche/r Korruption vorbeugen könnte, 65 mal Aufklärung der Mitarbeiter/innen und 22 mal Schulungsmaßnahmen genannt wurden. Diese Antworten zeigten, dass Korruption für die Befragten ein permanentes Thema darstellte. 

Die Frage, ob sie selbst im Rahmen ihrer Tätigkeit über Erscheinungsformen und Folgen der Korruption informiert worden wären, bejahten 62,07 % der Befragten aus dem Magistratsbereich. Beim WKAV lag die Informationsquote dagegen bei 48,84 %. Wenn insgesamt 43 % der Führungskräfte und Personalverantwortlichen noch nicht informiert wurden, war der Wissensstand bei den Mitarbeiter/innen ebenfalls als gering einzuschätzen. Das bedeutet, dass Korruption (z. B. verbotene Geschenkannahme) leicht aus Unwissenheit entstehen kann („Anfüttern“). Ausbildung und Information kommt daher ein hoher Stellenwert zu.

Die überwiegende Anzahl aller Befragten (68 %) hielt sowohl repressive Maßnahmen (z.B. Strafen) als auch präventive Maßnahmen (z.B. Aufklärung) für effektive Instrumente zur Korruptionsbekämpfung. Nur eine Minderheit von 29,33 % aller Befragten war bereits mit praktischen Fällen von Korruption konfrontiert. Das bedeutet einerseits konsequentes Vorgehen im Deliktsbereich und andererseits Intensivierung der Prävention.

Zur Frage, bei welcher Gelegenheit sie im Rahmen ihrer Tätigkeit über Erscheinungsformen der Korruption informiert worden wären, gaben 62 Befragte an, im Rahmen von Ausbildungsveranstaltungen informiert worden zu sein. 30 antworteten bei Dienstantritt, bei ihrer Einschulung oder am Arbeitsplatz über Korruption informiert worden zu sein.

Nach den Motiven für korruptes Verhalten befragt, gab die überwältigende Mehrheit, nämlich 80 Befragte an, finanzielle Motive für ausschlaggebend zu halten. Rund 20 mal wurden auch „Anerkennung“, „Machtstreben“, „Demotivation“, „Gedankenlosigkeit“ und „persönliche Vorteile“ genannt.

Zu den Auswirkungen, die das Annehmen „kleiner Aufmerksamkeiten“ durch Mitarbeiter/innen hätte, befragt, befürchteten 67 Befragte ein schlechtes Image, 38 bezeichneten die Auswirkungen als negativ und 23 sahen negative Auswirkungen im Bereich Rechtsstaat und Werteverlust. Dagegen sahen 35 Befragte keine oder geringe Auswirkungen, sofern es gelänge, tatsächlich im Rahmen kleiner Aufmerksamkeiten aus echter Dankbarkeit (z.B. von Patient/innen) zu bleiben. 

Die weiteren Ergebnisse bezogen sich auf das Thema „Personalauswahl“ und wurden an dieser Stelle des Berichts behandelt.

3.1.6.
Vollzug; Reform

Die Menschen erwarten, dass Personen, die auf rechtswidrige Weise Vorteile aus dem System ziehen und der Allgemeinheit damit schaden, zur Rechen​schaft gezogen werden. Im Fall der Korruption versagt aber oft die klassische Rollenverteilung in Täter und Opfer, sodass es selten zum Aufzeigen derartiger Delikte kommt.

Wie auch aus der empirischen Studie abgeleitet werden konnte, war es erforderlich, dass in Anlassfällen rasch rechtliche, insbesondere disziplinäre Maßnahmen gesetzt werden. Nur so kann der Kampf gegen Korruption glaubwürdig geführt und ein „Kavaliersdeliktsyndrom“ vermieden werden. Dazu erschien eine Professionalisierung der diesbezüglichen Verfahren und ein Abschluss der eingeleiteten Reform zur Erhöhung deren Effizienz erforderlich.

Auf Ersuchen der Projektgruppe stellte die Vertreterin der MA 1 die Anfang 2004 in Kraft getretene Novelle des Disziplinarrechts vor:

3.1.6.1.
Behörden und Organe

Als wichtigste Neuerungen sind die Neuordnung der Behördenstruktur durch Einsetzung des Dienstrechtssenats als Disziplinarbehörde zweiter Instanz an Stelle der Disziplinaroberkommission und der Übergang vom Inquisitions​prinzip zum Anklageprinzip durch Ausbau und Stärkung der Stellung des/der – künftig weisungsfreien – Disziplinaranwaltes/-anwältin vorgesehen. Diszipli​narverfahren sollen, abgesehen von der verfahrensökonomischen Möglichkeit von Disziplinarverfügungen im Bereich des Magistrats, nur mehr auf Grund eines Strafantrages des/der Disziplinaranwaltes/-anwältin an die Disziplinar​kommission, geführt werden können. Der/die Disziplinaranwalt/-anwältin erhält die Möglichkeit, eine vom Magistrat erstattete Disziplinaranzeige zurückzulegen.

3.1.6.2.
Beschleunigung

Zusätzlich sollen Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung, wie die Erhöhung der Bandbreite bei Geldbußen und die Möglichkeit der Durch​führung von Disziplinarverfahren auch bei Anhängigkeit eines gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Strafverfahrens, gesetzt werden. Eine dem § 21 Verwaltungsstrafgesetz 1991 („Absehen von der Strafe“) angeglichene Regelung soll die Verfolgung von Bagatellfällen verhindern; im Gegenzug dazu soll eine strengere Bestrafung von schweren Dienstpflichtverletzung erfolgen, weshalb Geldstrafen künftig bis zum siebenfachen des Monatsbezugs verhängt werden können.

3.1.6.3.
Weitere Neuerungen
betreffen die Verkürzung der Tilgungsfrist in bestimmten Fällen, die Ver​minderung der Bezugskürzung im Falle einer Suspendierung, die Schaffung der Möglichkeit, eine teilweise bedingte Strafnachsicht auszusprechen, und die Festschreibung des Verschlechterungsverbotes (Verbot der „reformatio in peius“), wenn ausschließlich der/die Beschuldigte Einspruch gegen eine Disziplinarverfügung erhebt. Der Unabhängigkeit der Disziplinarbehörden entsprechend, sollen diese nur mehr an rechtskräftige Urteile von Gerichten und rechtskräftige Straferkenntnisse von Unabhängigen Verwaltungssenaten gebunden sein.

Die Projektgruppe hielt die Reform für geeignet, die Effektivität der Disziplinarverfahren zu steigern. Die Erhöhung der Magistratskompetenz und ein Zurückdrängen von Bagatellfällen könnte den Dienstbehörden jene Entlastung verschaffen, um die Einhaltung elementarer Rechtsvorschriften zu erzwingen. Damit wird auch den Erfordernissen der Bekämpfung der Korruption Rechnung getragen. Die Verbesserungen liegen sowohl im Interesse des Dienstgebers als auch der Mitarbeiter/innen.

3.2.
Verhaltensregeln

3.2.1.
Erlässe, Richtlinien, Normen

Die Bekämpfung der Korruption kann nach Auffassung der Projektgruppe nur erfolgreich sein, wenn es gelingt, Präventionsüberlegungen in die Unter​nehmenskultur der Verwaltung zu integrieren. Dies kann mit Information und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Publikationen, Internet/Intranet, Empirische Stu​dien) sowie gezielten Ausbildungsangeboten (Verwaltungsakademie) positiv beeinflusst werden.

Normativ fehlte aber bisher eine deutliche Verankerung der Prävention. So bestanden zwar Untersuchungs-, Anzeige- oder Meldepflichten im Zusammen​hang mit Dienstpflichtverletzungen
 und strafbaren Handlungen. Eine Verpflichtung der Dienststellen, sich bei Bedarf im Vorfeld risikoorientiert mit Korruptionsvorbeugung zu beschäftigen, wurde bislang noch nicht normiert. 

Wie bereits früher dargestellt, enthält das Dienstrecht der Beamten und Ver​tragsbediensteten der Stadt Wien Schutzbestimmungen (Geschenkannahme, Befangenheit, Nebenbeschäftigung, Verschwiegenheit), die Mitarbeiter/innen vor den Gefahren der Korruption bewahren soll. Hier fehlen weitgehend Durchführungsbestimmungen, die den Mitarbeiter/innen verbessertes Ver​ständnis und Zugang zum Recht vermitteln könnten.

In der Praxis zeigten sich durchaus Verhaltensweisen, die als unerwünscht galten, bisher aber normativ als nicht oder schwer erfassbar galten. Als Beispiel können etwa private Geschäftsbeziehungen von Sachbearbeiter/innen zu Kunden und Auftragnehmern der Verwaltung genannt werden.
Bekämpfung der Korruption, die sich nicht bloß auf die Ahndung aufgetretener Fälle beschränkt, bedarf zu ihrer Glaubwürdigkeit neben einer allgemeinen Bewusstseinsbildung auch einer rechtlichen Grundlage in den Verwaltungs​vorschriften. Auch damit könnte eine nachhaltige Verankerung der Prävention im Magistrat der Stadt Wien angestrebt werden.

	Punktation Regelungsbedarf

	Verpflichtung der Dienststellenleiter/innen (Vorgesetzten), sich bedarfs​orientiert mit Korruptionsprävention zu befassen (z.B. Analyse des Risikos)


	Verpflichtung der Dienststellenleiter/innen (Vorgesetzten), Hinderungs​gründe für Nebenbeschäftigungen, z.B. wegen Unvereinbarkeit, zu prüfen und der MA 2 mitzuteilen.

	Verpflichtung der Dienststellenleiter/innen (Vorgesetzten), gemeldete Nebenbeschäftigungen regelmäßig zu evaluieren.

	Verpflichtung der Dienststellenleiter/innen (Vorgesetzten), Befangenheits​situationen der Mitarbeiter/innen zu beobachten, diese im Bedarfsfall zu beraten und im Einzelfall angemessen vorzugehen.

	Verpflichtung der Dienststellenleiter/innen (Vorgesetzten), interne Kontroll​systeme einzuführen (z.B. Vier-Augen-Prinzip).

	Verpflichtung der Dienststellenleiter/innen (Vorgesetzten), den einschlä​gigen Fortbildungsbedarf zu ermitteln und bedarfsgerecht Unterweisungen zu veranlassen.

	Punktation Durchführungsbestimmungen

	Verpflichtung der Mitarbeiter/innen, eventuelle Befangenheitssituationen von sich aus wahrzunehmen (Trennung zwischen „dienstlich“ und „privat“) und dem/der Vorgesetzten bzw. Dienststellenleiter/in zu melden.

	Verpflichtung aller Mitarbeiter/innen, das Verbot der Geschenkannahme strikt zu beachten und Bestechungsversuche dem/der Vorgesetzten bzw. Dienststellenleiter/in zu melden.

	Verpflichtung aller Mitarbeiter/innen, die Unvereinbarkeit von Neben​beschäftigungen wahrzunehmen und jede Änderung dem/der Vorgesetzten bzw. Dienststellenleiter/in zu melden.

	Verpflichtung aller Mitarbeiter/innen, die dienstliche Verschwiegenheit und die Datenschutzbestimmungen strikt zu beachten.

	Punktation Sonderregelungen

	Sonderfälle (Beispiele):

Keine privaten Geschäfte mit Kunden und Auftragnehmern bzw. Meldung derartiger Fälle.

Keine Empfehlung/Vermittlung bestimmter Unternehmer an Parteien eines behördlichen Verfahrens.


Die Projektgruppe empfahl, derartige Regelungen mittelfristig auf der jeweils geeigneten Rechtsstufe zu realisieren. Teilweise könnte alternativ die Auf​nahme in eine Dienstethik (vgl. Punkt 3.2.2.) in Frage kommen.

3.2.2.
Ethik (Dienstethik, Ethical Norms)

Das Recht als Summe von Soll-Vorschriften, die als äußere Ordnung des menschlichen Zusammenlebens von staatlich organisierten Zwangsfolgen begleitet sind, erscheint zur Bekämpfung der Korruption allein nicht ausreichend. Einerseits kann mit Hilfe des Straf- und Dienstrechts das nicht strafbare Vorfeld der Korruption nicht wirksam bekämpft werden. Dieser sozial oftmals noch tolerierte Bereich bildet aber das Einfallstor für das Schaffen von Abhängigkeiten („Anfüttern“). Andererseits versagt bei Korruption die klassische Rollenverteilung in Täter und Opfer, sodass es vielfach nicht zur Anzeige derartiger Delikte kommt.

Ziel muss es daher sein, die Hochschätzung bestimmter Werte, wie Unbestechlichkeit und Transparenz als Forderung des eigenen Gewissens im Rahmen der Dienstethik zu verankern. Über einen längeren Zeitraum akzeptierte ethische Regeln können schließlich – sofern dies dann noch erforderlich scheint – von rechtlichen Normen (vgl. Punkt 3.2.1.) rezipiert werden.

Am Beispiel des „Geschenkannahmeverbots“ (vgl. Punkt 3.2.3.) wird auf​gezeigt, dass Straf- und Dienstrecht kein abschließendes Wertesystem dar​stellen sondern um ethische Normen ergänzt werden müssen, um Mitar​beiter/innen wirksam schützen zu können.

Bei der Erarbeitung einer diesbezüglichen Dienststellenethik können die unter Punkt 3.2.3.1. angeführten „Praktischen Ratschläge“ eine Diskussionsgrund​lage darstellen. Dies gilt auch für die unter Punkt 3.3.4. zitierten „Zehn Grundsätze“ für Nebenbeschäftigungen. Der Dienststellenethik kann auch ein zuvor oder parallel dazu ablaufender Leitbildprozess zu Grunde gelegt werden, wie er unter Punkt 3.2.7. skizziert wurde. 

Beispiele für die Befassung mit ethischen Regeln in der Verwaltung findet man in der Finanzverwaltung des Bundes, wo versucht wurde, zu sensiblen Themen wie Amtsverschwiegenheit, Geschenkannahme, Nebenbeschäftigungen, Vor​tragstätigkeit, Nahebeziehungen zu Abgabepflichtigen praktische Empfeh​lungen zu erarbeiten.
,

In der Privatwirtschaft gehen problembewusste Unternehmen mittels Ethik Awareness Programmen dazu über, ethisches Bewusstsein an ihre Mit​arbeiter/innen zu vermitteln (Ethik Awareness Briefing). Auch einschlägige Unternehmensberater verfolgen den Ansatz, ihren Kund/innen im Gefolge von Korruptionsfällen sowohl die Evaluierung der Organisation (interne Kontroll​systeme) als auch „Integrity Services“ anzubieten. Hier wird ebenso darauf abgezielt, das ethische Bewusstsein der Mitarbeiter/innen langfristig positiv zu beeinflussen. 

In der Praxis erfolgt dies mit Hilfe so genannter „Dilemmafälle“. An Hand kurzer, aber praxisbezogener rechtlich und ethisch bedenklicher Grenzfälle diskutieren Mitarbeiter/innen in einer Gruppe vorgegebene Handlungs​alternativen oder lösen die Fälle im Selbsttest nach der Multiple Choice Methode.

Solche „Dilemmafälle“ befassen sich z.B. mit Angeboten von Verkäufern, Preisaufschläge mit dem Einkaufssachbearbeiter zu teilen; Vertraulichkeits​problemen bei Auftragsvergaben (Ehegatte arbeitet in der Firma des Auftraggebers); Beobachtung des Missbrauchs von Firmeneigentum; Unehr​lichkeit im Umgang mit Arbeitszeitaufzeichnungen; Indiskretion bei der Behandlung von vertraulichen Gehaltsdaten; Missbrauch von EDV-Geräten etc.

Nach Ansicht der Projektgruppe eignen sich derartige Instrumente sowohl zur erstmaligen Erarbeitung einer dienststellenspezifischen Ethik als auch zur periodischen Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer Dienstethik. Diese kann in der Festlegung von Verhaltensgrundsätzen (generell abstrakt) bestehen oder konkrete Verhaltensempfehlungen für Standardsituationen enthalten. Unter Punkt 3.2.5. wurde ein Beispiel für den Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe angeführt:

3.2.3.
Geschenkannahmeverbot
Die Annahme von Geschenken wird Beamt/innen (und Vertragsbediensteten) einerseits durch das Strafgesetzbuch und andererseits durch das Dienstrecht untersagt.

§ 304 StGB pönalisiert die Entgegennahme von Geld bzw. Geschenken durch Beamte ebenso wie das Fordern bzw. sich Versprechen lassen von Ge​schenken
. Bei Geschenkannahme für eine pflichtwidrige Vornahme des Amtsgeschäftes besteht eine höhere Strafdrohung. Wird für eine pflichtgemäße Vornahme lediglich ein geringfügiger Vorteil angenommen, entfällt die Strafbarkeit, es sei denn, die Tat wurde gewerbsmäßig begangen.

§ 18 Abs. 3 der DO 1994 (§ 4 Abs. 5 der VBO 1995) verbietet dem/der Beamten/Beamtin (dem/der Vertragsbediensteten), sich, seinen/ihren Ange​hörigen oder sonstigen Dritten Geschenke oder sonstige Vorteile, die mit der dienstlichen Tätigkeit im Zusammenhang stehen, zuwenden oder zusichern zu lassen. Allerdings dürfen Zuwendungen von geringem Wert, wie sie insbe​sondere aus Anlass von Festen üblich sind, angenommen werden.

Die Grenzziehung zwischen rechtswidrigem Verhalten und der Annahme eines „geringfügigen Vorteils“ bzw. einer „Zuwendung von geringem Wert“ ist schwierig. Diese Geringfügigkeitsklauseln sanktionieren die gesellschaftlich tolerierte Übung, werden aber mangels einer exakten Bagatellgrenze überdehnt und zum Einfallstor für „little corruption“. Lösungsansätze reichten von der Forderung nach einem absoluten Geschenkannahmeverbot bis zu einer erlass​mäßigen Regelung, welche Zuwendungen angenommen werden dürfen.

Keine der beiden Strategien erschien der Projektgruppe zur Hintanhaltung von Bestechungsversuchen geeignet. Ein absolutes Geschenkannahmeverbot im Dienstrecht wäre realitätsfremd und würde gesellschaftliche Übung unter disziplinäre Verantwortung stellen. Weder eine Flut von Bagatellverfahren noch ein faktisches Tolerieren von Übertretungen kann ernsthaft im Interesse der Prävention gelegen sein.

Umgekehrt erschien die Erstellung eines Katalogs annehmbarer Geschenke geradezu absurd und von der notwendigen Kasuistik her unrealisierbar. Aufbauend auf der verfügbaren Judikatur erarbeitete die Projektgruppe eine Reihe praktischer Ratschläge, die bei der Thematik beachtet werden sollten.

3.2.3.1.
Praktische Ratschläge

Die nachstehenden Ratschläge sind zum Teil aus der dienstrechtlichen Judikatur abgeleitet worden. Beamte oder Vertragsbedienstete, denen ein Geschenk oder Vorteil angeboten wird, sollten sich fragen:

· Was bezweckt der Geschenkgeber mit seiner Großzügigkeit? Will er mich in einem konkreten Einzelfall beeinflussen? Möchte er generell ein für ihn günstiges Klima herbeiführen?

(Anmerkung: Antworten auf diese und die weiteren Fragen geben die Anlagen 4.1.1. und 4.2.2.)

· Erwecke ich den Anschein, dass ich für persönliche Vorteile empfänglich bin, und damit den Eindruck der Parteilichkeit? 

· Gefährde ich das Vertrauen meiner Dienststelle in meine Zuverlässigkeit oder das Vertrauen der Allgemeinheit in das gesetzmäßige Vorgehen meiner Behörde?

· Sind solche Zuwendungen an sich oder auf Grund ihres Wertes selbst aus Anlass von Festen nicht üblich (z.B. Geldgeschenke, auch Trinkgelder, goldene Kugelschreiber, wertvolle Bücher, Theaterkarten, mehrere Flaschen Wein)?

· Liegt ein relevanter Vorteil vor (z.B. Geld, Urlaubsreise, Fahrzeugüberlassung, Verzicht auf Kreditzinsen, Dienstleistungen, erhöhte Vergütung für private Tätigkeit
, Begünstigung von Dritten, Verschaffung einer Nebenbeschäftigung
 oder eines Arbeitsplatzes)?

· Besteht zum Geschenkgeber eine ausschließlich amtliche Beziehung?

· Ist das Geschenk durch eine persönliche, meiner Privatsphäre zurechenbare außerdienstliche Beziehung erklärbar?

· Handelt es sich um Zuwendungen von geringem Wert, also bloße Aufmerksamkeiten ohne wirtschaftlichen Wert (z.B. einfache Reklameartikel wie Kalender, billige Kugelschreiber, Schreibblöcke, Einwegfeuerzeuge, einmaliges Gratisgetränk)?

· Entspricht die Einladung zu einem Essen, einer gesellschaftlichen Veranstaltung lediglich den Formen des gesellschaftlichen Verkehrs oder der Höflichkeit, ohne dass für mich eine Bereicherung oder Ersparnis entsteht?

· Handelt es sich um einen geschäftsüblichen und nicht etwa darüber hinausgehenden Rabatt, der tatsächlich an einen großen Personenkreis gewährt wird, sodass eine Befangenheit nicht zu befürchten ist?

Die Projektgruppe empfahl, einen strengen Maßstab anzulegen. Die Fragestellungen eignen sich auch zur Diskussion mit Vorgesetzten innerhalb und außerhalb eines Leitbildprozesses (vgl. Punkt 3.2.7.)

3.2.3.2.
Strafrecht - Dienstrecht - Dienstethik

Die Erarbeitung und Beachtung einer über den Sanktionsbereich des Straf- und Dienstrechts hinausgehenden Dienstethik könnte die Mitarbeiter/innen von vornherein vor Grenzsituationen an der Schwelle zur Korruption wirkungsvoll schützen.





_____________________________

* Wird für eine pflichtgemäße Vornahme lediglich ein geringfügiger Vorteil angenommen, ent-

   fällt die gerichtliche Strafbarkeit, es sei denn, die Tat wurde gewerbsmäßig begangen.
In Punkt 3.2.3. erarbeitete die Projektgruppe praktische Ratschläge zum Geschenkannahmeverbot. Bestimmte Vorteile von Dritten, die Mitar​beiter/innen in ihrer dienstlichen Sphäre zukommen (z.B. Finanzierung einer Dienstreise), werden oft mit Sponsoring gerechtfertigt, können aber ebenso Befangenheit auslösen wie die Annahme von Geschenken. Vorweg gesagt erscheint die Annahme von Sponsorleistungen durch einzelne Bedienstete (z.B. Büroeinrichtung für den/die Amtsleiter/in) als „sonstiger Vorteil, der mit der dienstlichen Tätigkeit im Zusammenhang steht“ und damit schlichtweg unzulässig.

3.2.4.
Sponsoring in der öffentlichen Verwaltung (Exkurs)

Im Allgemeinen versteht man unter Sponsoring (engl.: fördern) die Unter​stützung von Institutionen, physischen oder juristischen Personen sowie Veranstaltungen mit Geld-, Sach- und Dienstleistungen durch Unternehmen. Im Gegenzug wird deren Engagement öffentlich gemacht. Sponsoring kommt vor im Kulturbereich, Sport oder zur Förderung gemeinnütziger Projekte (Social Sponsoring).

Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Wirtschaft erfolgt aber auch im Rahmen von Public Private Partnership (PPP), einer Kooperation, die dazu dient, um öffentliche Aufgaben wahrzunehmen. Bei der Wechselbeziehung zwischen öffentlicher Hand und Akteuren aus dem privaten Sektor geht es um das Erreichen ergänzender Ziele. Die Identität und die Verantwortung der Partner bleiben intakt und die Zusammenarbeit wird vertraglich festgelegt.
 Das Erfordernis eines schriftlichen Vertragsabschlusses erscheint auch im Fall des Sponsorings aus Gründen der Transparenz unbedingt geboten. Die Zuständigkeit richtet sich nach den Wertgrenzen der Wiener Stadtverfassung und liegt beim Gemeinderat, Gemeinderatsausschuss oder Magistrat.

In Deutschland hat die 171. Innenministerkonferenz der Länder 2002 „Grund​sätze für Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzenatische Schenkungen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben“ als Rahmenempfehlung verabschiedet. Ebenso hat das deutsche Bundeskabinett 2003 eine „Allgemeine Verwaltungs​vorschrift der Bundesregierung zur Förderung von Tätigkeiten des Bundes durch Leistungen Privater - Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen“ beschlossen.
 Um den Anschein von Einflussnahme und Parteilichkeit zu vermeiden und die Ziele der Verwaltung zu unterstützen, sollen demnach Sponsoringleistungen transparent gemacht werden.

Die Projektgruppe hat diese Grundsätze auf ihre Anwendbarkeit hin untersucht und vorbehaltlich der Herausgabe vergleichbarer österreichischer Richtlinien folgende Empfehlungen (im Einvernehmen mit der Finanzverwaltung) in einer Checkliste zusammengefasst:

3.2.4.1
Checkliste Sponsoring 

· Sponsoring ist die Zuwendung von Geld oder geldwerten Leistungen durch eine juristische oder natürliche Person, die neben dem Motiv zur Förderung der öffentlichen Einrichtung auch andere, beispielsweise wirtschaftliche Interessen verfolgt. Dem Sponsor kommt es auf Profilierung in der Öffentlichkeit über das gesponserte Projekt an.

· Beispiele für Sponsoring können sein:
· Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit,

· Veranstaltungen und Messen,

· Veranstaltungen zur Bewerbung des Wirtschaftsstandortes,

· Veranstaltungen im Rahmen der Sport-, Kultur- und Bildungsverwaltung,

· Maßnahmen zur Förderung des Umweltbewusstseins,

· Lehrlings- und Gesundheitsförderung,

· Zuwendungen an Büchereien als Ergänzung des Medienangebots,

· Übernahme der Kosten von Anschauungsmaterial und Fachinformationen,

· Finanzierung von Geräten.

· Fehlt die Förderungsabsicht, handelt es sich um bloße Werbung. Vom Spen​den spricht man, wenn keine Gegenleistung erwartet wird. Mäzenatische Schenkungen sind Zuwendungen, die ausschließlich uneigennützige Ziele verfolgen und denen es nur um die Förderung des öffentlichen Zwecks geht.

· Sponsoring ist nur vertretbar, wenn der Anschein einer möglichen Beeinflussung bei der Wahrnehmung des Verwaltungshandelns nicht zu erwarten ist. Jeder Einfluss auf die Inhalte ist auszuschließen. Die Interessen des Sponsors müssen mit den Verwaltungszielen zu vereinbaren sein. Sponsoring scheidet daher aus, wenn der Anschein entstehen könnte, Verwaltungshandeln würde durch die Sponsoringleistung beeinflusst werden. Dies gilt insbesondere für:

· Bewilligungs- und Genehmigungsbehörden, wenn die Sponsoren als Adressaten oder Antragsteller in Frage kommen;

· Aufsichtsbehörden, wenn die Sponsoren aus dem Aufsichtsbereich stammen;

· Dienststellen mit Beschaffungsaufgaben, wenn die Sponsoren aus dem Kreis möglicher Auftragnehmer oder Lieferanten stammen könnten;

· Dienststellen mit Planungsaufgaben, wenn die Interessen der Sponsoren durch die Planung berührt werden;

· Dienststellen, die berufsbezogene Prüfungen oder Eignungsprüfungen durchführen, wenn der Sponsor Kandidat solcher Prüfungen sein könnte.

· Die dauernde Überlassung von Personal an die Verwaltung durch Sponsoren oder die Finanzierung von öffentlich Bediensteten ist auszuschließen. Sachleistungen sind nur zulässig, wenn für das Tragen der Folgekosten budgetär Vorsorge getroffen wurde.

· Zulässige Sponsoringmaßnahmen sind durch Vertrag oder durch eine Dokumentation der Vereinbarungen aktenkundig und transparent zu machen. Bei Sponsoringeinnahmen sind die haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.
· Bei Auswahl unter mehreren Sponsoringpartnern ist auf Chancengleichheit Bedacht zu nehmen. Maßstab für die Entscheidung können die individuelle Zuverlässigkeit, die finanzielle Leistungsfähigkeit, die Geschäftsgrundsätze sowie die Kundenprofile der Sponsoren sein.
· Öffentliche Aufgaben sind grundsätzlich durch Haushaltsmittel zu finanzieren. Sponsoring kommt daher nur ergänzend in Betracht. Eine Unterfinanzierung auf Grund erwarteter Sponsoringeinnahmen ist auszuschließen. Sponsoring kann nie die Regel sondern immer nur die Ausnahme darstellen.
· Die Annahme von Sponsoringleistungen richtet sich nach den Zuständigkeiten zum Abschluss von Verträgen nach den Wertgrenzen der Wiener Stadtverfassung. Im Zweifel sollte von den Dienststellen das Einvernehmen mit dem/der für die Geschäftsgruppe zuständigen/r amts​führenden Stadtrat/ Stadträtin sowie der Finanzverwaltung hergestellt werden. Dies gilt auch dann, wenn mögliche Rückwirkungen auf andere Dienststellen (Geschäftsgruppen) zu bedenken sind. 
· Art und Umfang des Sponsorings sowie die Sponsoren sind zur Vermeidung jeden Anscheins von Parteilichkeit der Verwaltung für jede Sponsoring​maßnahme transparent zu machen. Zur Transparenz gehören die Vereinnahmung im Wege der Haushaltsverrechnung und die Offenlegung in geeigneten Publikationen. 
· Sponsoringvereinbarungen sind aktenkundig zu machen. Dabei soll festgehalten werden, was gefördert wird, welche Leistungen der Sponsor erbringt und welche Verpflichtungen die Dienststelle übernimmt (Namens​nennung, Präsentation eines Logos und sonstiger Kennzeichen, z.B. im Rahmen einer Veranstaltung).

3.2.5.
Handlungsanleitungen (Beispiel)

Von manchen Dienststellen wurde kritisch angemerkt, dass die verfahrens​rechtlich gebotene Anleitung der unvertretenen Partei im Behördenverfahren (Manuduktionspflicht) der Objektivität im Mehrparteienverfahren abträglich wäre. Es entstünde der Eindruck, ein/e Antragsteller/in würde vom/von der Verhandlungsleiter/in oder vom/von der Amtssachverständigen bevorzugt. Die übrigen Parteien und Beteiligten könnten dies auf Korruption zurückführen.

In der Tat scheint es für die Praxis nicht immer leicht - angesichts Manuduktionspflicht, Kundenorientierung, Bürgerservice, Förderung des Wirtschaftsstandortes - dennoch das Bild einer objektiven und unvorein​genommenen Verwaltung zu vermitteln. Es darf aber auch nicht übersehen werden, dass gerade diese Ziele zur Rechtfertigung von Begünstigungs​handlungen infolge Korruption missbraucht werden.

Umso wichtiger erscheint die Unterstützung der Mitarbeiter/innen im Rahmen ihrer Ausbildung mittels konkreter Handlungsanleitungen. So wäre im eingangs erwähnten Beispiel klarzustellen, dass zur Manuduktionspflicht im Sinne des Gesetzes nicht gehört, der Verfahrenspartei Nachhilfeunterricht im Umgehen von Vorschriften (z.B. der Bau- oder der Gewerbeordnung) zu erteilen oder diese gar auf Gesetzeslücken hinzuweisen.

3.2.6.
Kodices, Verhaltenskodices (Beispiel)

Während die Dienststellenethik (vgl. Punkt 3.2.2.) einen Grundkonsens der Mitarbeiter/innen bildet, stellen (Verhaltens)kodices rechtlich nicht verbind​liche Normen dar, die zweckmäßigerweise innerhalb der Dienststellen selbst erarbeitet werden sollten. Den Mitarbeiter/innen der Dienststelle obliegt es, diese Kodices einzuhalten und ihre Einhaltung durch andere Mitarbeiter/innen einzufordern. Sanktionen wären - im Rahmen des rechtlich Zulässigen, von der Dienststelle zu setzen (z.B. Ausschluss von Begünstigungen, auf die kein Rechtsanspruch besteht). Derartige Kodices könnten in Pilotdienststellen erprobt und bei Erfolg weiterempfohlen werden.

Zu überlegen wäre, Verhaltenskodices nicht nur dienststellenintern zu ver​öffentlichen, sondern - mit Einverständnis der Mitarbeiter/innen - auch magistratsintern und extern gegenüber Kunden/innen und Auftragnehmer/
-innen. Damit würde sich die faktische Bindungswirkung und der Charakter 
eines positiven Ehrenkodex noch verstärken.

Im vom Rechnungshof 1999 herausgegebenen Bericht der Arbeitsgruppe zur Bekämpfung von Korruption im Vergabewesen
 wurde den öffentlichen Auftraggebern und Unternehmern ein Verhaltenskodex („Code of Conduct“) empfohlen. Darin sollte auf alle Verhaltensweisen verzichtet werden, die den fairen und freien Wettbewerb im Vergabewesen gefährden oder verhindern könnten. 

Für die öffentlichen Auftraggeber bedeutet dies:

· Keine Weitergabe von Informationen, Unterlagen oder anderen Hilfs​mitteln, aus denen Bieter Wettbewerbsvorteile ziehen können;

· keine diskriminierende technische Spezifikationen bzw. Anforderungen in der Ausschreibung;

· keine Auferlegung von aufwändigen und kostenintensiven Anforderungen und Nachweisen ohne sachlichen Zusammenhang mit dem Auftrags​gegenstand;

· keine Zulassung von Unternehmern am Vergabeverfahren, die an den Aus​schreibungsunterlagen mitgearbeitet haben
;

· keine offenen oder verdeckten Preisverhandlungen im offenen oder nicht offenen Verfahren.

Für die Unternehmer bedeutet dies:

· Keine Absprachen oder abgestimmtes Verhalten zur Festlegung von Preisen, Preisbestandteilen oder Kapazitäten;

· keinen Informationsaustausch über konkrete Kalkulationen;

· keine Absprachen oder abgestimmtes Verhalten zur vorherigen Festlegung der Bewerber in einem Vergabeverfahren;

· keine unsachliche Differenzierung von Bietern im Hinblick auf Zu​lieferungen, Subunternehmerleistungen einschließlich Material- und Ge​rätebeistellung bei marktbeherrschender Stellung des betreffenden Unter​nehmens.

3.2.7.
Leitbild
 und Unbestechlichkeit

Die ethische Grundhaltung der Unbestechlichkeit gilt es, in den Köpfen und Herzen möglichst vieler Mitarbeiter/innen zu verankern. Denn sie vermitteln den Bürger/innen das tatsächlich gelebte Bild der Verwaltung. Dies setzt voraus, dass die Verwaltung nicht nur kunden- sonder auch mitarbeiter​orientiert agiert. Richtigerweise sind daher Mitarbeiter/innenzufriedenheit und -motivation wichtige Unternehmensziele, denen steigende Bedeutung beigemessen wird.

Es war nicht beabsichtigt, ein generelles Musterleitbild für alle Dienststellen zu erstellen. Vielmehr bestand die Aufgabe der Projektgruppe darin, eine Formulierung zu finden, die als Anregung für dienststellenspezifische Leitbildprozesse dienen kann.

Nach Meinung der Projektgruppe sollte das Ziel der Unbestechlichkeit in Leitbildern des Magistrats durchaus verankert werden. Positive Begriffe hiefür wären Transparenz, Fairness, Korrektheit, Objektivität etc. 

Das Leitbild einer Dienststelle soll den Unternehmenszielen und -grundsätzen nicht widersprechen und dennoch ausreichend Raum für eine dienststellen​spezifische Corporate Identity bieten. Da Leitbilder oft Kompromisse bein​halten, geraten sie allerdings mitunter zu „schwammig“. Dieser hohe Grad an Abstraktion erschwert dann, dass Leitbilder gelebt werden. Dies wäre nicht zuletzt im Interesse jener Leitsätze, die sich der Korruptionsprävention wid​men, unter allen Umständen zu vermeiden.

Entscheidend für den Wert eines Leitbilds ist nach überwiegender Auffassung der Einführungsprozess, in den möglichst viele oder alle Mitarbeiter/innen integriert werden sollen. Entschließt sich eine Dienststelle für die Schaffung eines Leitbildes, sollte daher die Bereitschaft bestehen, dieses ausreichend konkret zu gestalten, es fortzuschreiben und damit lebendig zu erhalten.

Eine Analyse der Leitbilder der österreichischen Bundesverwaltung, des Rechnungshofes, des steiermärkischen Landesdienstes, der österreichischen Archivar/innen, des Kontrollamtes der Stadt Wien, der MD-Stadtbaudirektion, weiterer Stabsstellen der Magistratsdirektion, der Magistratsabteilungen 11, 13, 14, 15, 20, 24, 28, 29, 36, 53, 59 sowie der Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund zeigte, dass die Leitbilder überwiegend leistungs-, qualitäts- und aufgabenorientiert gestaltet waren und zumeist kein ausdrück​licher Bezug auf die Korruptionsthematik genommen wurde. Von den Magis​tratsabteilungen setzte vor allem die MA 59 - Marktamt auf „Integrität der Mit​arbeiter/innen“ manifestiert in „unbestechlichem und unparteilichem Handeln“. Eine Abgrenzung gegenüber unerwünschten Verhaltensweisen und/oder Hal​tungen erfolgte ansonsten nur vereinzelt.

Folgende fünf Fragen waren nach Ansicht der Projektgruppe geeignet, um im Rahmen einer Leitbilderstellung überdacht und diskutiert zu werden, wobei mögliche Antworten beispielhaft skizziert wurden:

1. Wie wollen wir gesehen werden (Selbstbild)?

z.B. Wir verstehen uns als serviceorientierte Stadtverwaltung, kommunaler Dienstleistungsbetrieb, Behördendienstleister, Einsatzorganisation, Kulturver​waltung, Bauabteilung, .........

2. Wer sind unsere Partner?

z.B. die Menschen in dieser Stadt, die Wiener Bevölkerung, unsere in- und ausländischen Mitbürger/innen, die uns anvertrauten Patienten, die Kinder und Jugendlichen unserer Stadt, Gewerbe und Wirtschaft, ......

3. Was leitet uns (positive Ziele)?

z.B. Zufriedene Kunden sind unser wichtigstes Ziel, größter Erfolg, unsere Motivation, .....

Weitere dienststellenspezifische Ziele (Soziale Sicherheit, Gesundheit, saubere Umwelt, ausreichend Kinderbetreuungseinrichtungen, Integration, .......)

4. Wie wollen wir das erreichen?

Vorbildliches Verhalten in jeder Situation ist unsere wichtigste Maxime. Dazu gehören ein gesetzmäßiges, korrektes und faires Vorgehen. Transparente und qualitätsgesicherte Abläufe einschließlich der notwendigen Kontrollen gewähr​leisten ein hohes Leistungsniveau. Umgehende und rasche Erledigung der An​liegen unserer Kunden ist für uns entscheidend. Die gewissenhafte Auswahl und ständige Weiterbildung unserer Mitarbeiter/innen sichert jederzeit kompe​tente Ansprechpartner/innen. 

5. Wovon grenzen wir uns ab (negativ)?

Unbestechlichkeit und Unvoreingenommenheit sind für uns ebenso selbstver​ständliche rechtliche und ethisch-moralische Grundwerte wie Toleranz und die Ablehnung jeder Form von Diskriminierung. Wir trennen strikt zwischen „dienstlich“ und „privat“. Einladungen privater Natur und so genannte „kleine Aufmerksamkeiten“ sind für uns nicht annehmbar. 

Sofern die Selbstbewertung einer Dienststelle im Rahmen der Risiko​analyse ein Gefährdungspotenzial ergibt, empfiehlt die Projektgruppe jedenfalls die Aufnahme der Punkte 4. und 5. in den Diskussionsprozess.

3.2.8.
Unternehmenskultur

Ziel des Projektes war, möglichst viele Mitarbeiter/innen frühzeitig für die Gefahren der Korruption zu sensibilisieren und gegenüber Korruption zu immunisieren und damit eine unparteiliche und unbestechliche Verwaltung als wichtiges Element der Bürger/innen- und Kund/innenorientierung zu fördern.

Die Projektgruppe befasste sich daher mit der Frage, wie Korruptions​prävention nachhaltig in der Unternehmenskultur des Magistrats der Stadt Wien verankert werden könnte. Grundlage der Beratungen war ein im Auftrag der Projektgruppe von Mag. Josef Wegenberger, Gesellschaft für Wirtschafts​psychologie und Organisationsdynamik, erstelltes Konzept (vgl. Punkt 5 - Anhang).

Wegenberger definierte zunächst die Begriffe Unternehmenskultur und Corporate Identity (Punkt 5.1.) und ging auf Grundfragen der Motivation (Punkt 5.2.) ein. Er bewertete einerseits die bestehende Unternehmenskultur (Punkt 5.3.) und andererseits die im Projekt bisher entwickelten Maßnahmen (Punkt 5.4.). Daraus wurden Wege zur Institutionalisierung der Korruptions​prävention in die Unternehmenskultur abgeleitet (Punkt 5.5.).

3.2.8.1.
Corporate Identity und Unternehmenskultur

Demnach war Corporate Identity die Gesamtheit der unternehmensbezogenen Werte, Normen und Denkhaltungen, die Einstellung und Verhalten aller Mitarbeiter/innen, Auftreten und Erscheinungsbild des Unternehmens nach Innen und Außen prägt. Die (gewollte) Unternehmenskultur als wesentlicher Teil der Corporate Identity war im Leitbild der Organisation zu verankern.

Unternehmenskultur war nicht statisch sondern als dynamischer Prozess zu verstehen und konnte daher auch gezielt beeinflusst werden. Das Wissen um die richtige Anwendung geeigneter Motivierungs- und Motivationsfaktoren und die Einstellung dazu leisteten dafür einen entscheidenden Beitrag.

In der Bewertung der vorhandenen Unternehmenskultur wurde von Wegen​berger auch auf kritische Erfolgsfaktoren wie ein als gerecht empfundenes leistungsgerechtes Lohn- und Gehaltsystem eingegangen. Er bekräftigte die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges in Richtung einer Vertrauenskultur und empfahl eine weitere Verbesserung von Information, Führungskultur, Mitar​beiterentwicklung, Lob- und Anerkennungskultur.

3.2.8.2.
Die bisherigen Maßnahmen

Die Bewertung der bisherigen Maßnahmen zur „Bekämpfung der Korruption“ orientierte sich an den von der Projektgruppe vorgenommenen Schwerpunkt​setzungen „Grundlagen“, „Verhaltensregeln“, „Ausbildungs- und Personal​fragen“, „Organisation und Prozesse“ sowie „Information und Öffentlichkeits​arbeit“.

Auszugsweise konnten folgende Empfehlungen abgeleitet werden:

· „Bagatellfälle nicht zu dramatisieren und ernste Fälle nicht zu baga​tellisieren“ sollte im Sinne der Vertrauenskultur transparenter gemacht werden.

· Korruptionsprävention könnte auch in Leistungskontrakten vereinbart und in Stellenbeschreibungen von Führungskräften aufgenommen werden.

· Richtlinien zur Prävention können über Mitarbeiter/innenorientierungs​gespräche in Zielvereinbarungen integriert werden.

· Ethik- und Leitbildprozesse stärken die Unternehmenskultur und wirken nach Innen und Außen selbstbindend.

· Die begonnenen Schulungen der Mitarbeiter/innen sind fortzusetzen.

· Beratung der Mitarbeiter/innen wurde positiv gesehen, wofür Rahmen​bedingungen zu schaffen wären.

· Weiterentwicklung professioneller Personalauswahlinstrumente.

· Vereinfachung und Beschleunigung von Abläufen bedeutet auch höhere Mitarbeiter/innenzufriedenheit.

· Kontrollen müssen in Einklang mit einer zu entwickelnden Vertrauens​kultur stehen.

· Personalrotation muss auch Vorteile für die Mitarbeiter/innen haben (Personalentwicklung, Schutzfunktion).

· Nutzung aller Informationskanäle und –medien zur weiteren Ent​tabuisierung des Korruptionsthemas einschließlich Mitarbeiter/innen- und Teambesprechungen.

3.2.8.3.
Institutionalisierung der Korruptionsarbeit

ist erforderlich, um die bisherigen und künftigen Maßnahmen im vernetzten System der Organisation Magistrat sinnvoll aufeinander abzustimmen. Dabei erscheint es essenziell, auf eine Vertrauenskultur aufbauen zu können bzw. die Maßnahmen als deren Bestandteil zu verstehen. Korruptionsarbeit soll auf folgenden drei Säulen beruhen:

A) Führungskräfteentwicklung

Als exponierte Träger/innen der Unternehmenskultur und auf Grund ihrer Vorbildwirkung sind alle Managementebenen im Magistrat eine wichtige Zielgruppe. Eine ganzheitliche Führungskräfteentwicklung erscheint als effektivste Methode zur nachhaltigen Veränderung unternehmenskultureller Werte. Korruptionsprävention soll daher in bestehende und künftige Mana​gemententwicklungsprogramme integriert werden.

B) Bewusstseinsbildung bei Mitarbeiter/innen, Kund/innen, Bürger/innen

Die Mitarbeiter/innen des Magistrats sind allesamt Repräsentant/innen der Stadtverwaltung und in hohem Maß Träger der Unternehmenskultur. Jede/r Einzelne hat Vorbild und Beispielswirkung für die Kolleg/innen seiner/ihrer Dienststelle und gegenüber der Bevölkerung. Aufklärungsarbeit und Schulung der Mitarbeiter/innen müssen daher weiterverfolgt werden.

Darüber hinaus gilt es, das (in der Bevölkerung vorhandene) Corporate Image mit der (stragetisch gewollten) Corporate Identity in Einklang zu bringen und damit die Zufriedenheit mit der öffentlichen Verwaltung zu steigern und Mitarbeiter/innen vor Geschenkannahmen, Bestechungsversuchen und dgl. zu schützen.

Dies erfordert die Einbeziehung in die professionelle (auch dezentrale) Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Wien, mit dem Ziel, auch magistratsexterne Gruppen zu erreichen. Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung des Anti​korruptionsprojektes müssen aber aufeinander abgestimmt werden.

C) Institutionalisierung im engeren Sinn

Bisher erfolgte die Bearbeitung des Antikorruptionsthemas projektorientiert, wobei mit der Umsetzung einzelner Maßnahmen (z.B. Schulungsprogramm) bereits begonnen wurde. Eine nachhaltige Integration in das Wertesystem der Organisation Magistrat führt auch zur Frage: „Wer ist für Antikorruption zuständig?“.

Korruptionsbekämpfung und –prävention ist eine internationale und nationale rechtliche und ethische Verpflichtung, bei der es einerseits um das Risiko​management zum Schutz des Gemeindevermögens und andererseits um die Glaubwürdigkeit einer modernen und kundenorientierten Kommunal​verwaltung geht.

Die Bedeutung der Führungskräfte für die Prävention wurde im Projekt wiederholt klar. Korruption muss (neben anderen Risken) als ständiges Unternehmensrisiko verstanden und Prävention daher in ein modernes Risikomanagement integriert werden. Prävention ist somit Teil der Manage​mentaufgabe und daher notwendigerweise Aufgabe der Dienststellen​leiter/innen.

Darüber hinaus erscheint eine zentrale Koordinierung der Aktivitäten, der Aufbau eines Wissensmanagements und Supports sowie die Beratung der am Prozess Beteiligten (Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, Dienststellenleiter/innen) ratsam. 

3.3.
Ausbildungs- und Personalfragen

3.3.1.
Ausbildungsprogramme

Damit neueintretende Mitarbeiter/innen, so sie in ihrem Arbeitsumfeld mit Korruption in Berührung kommen, standhaft bleiben, bedarf es bereits frühzeitiger Ausbildungsmaßnahmen. Ebenso erschien eine Verankerung in der fachlichen Grundausbildung insbe​sondere für Mitarbeiter/innen der so genannten gefährdeten Bereiche zweck​mäßig. 

Eine Ursache für Korruption bzw. ein begünstigender Faktor sind Mängel in der Dienst- und Fachaufsicht bzw. Defizite im Führungsverhalten. Zur Be​kämpfung der Korruption ist es daher unerlässlich, Dienststellenleiter/innen dazu auszubilden, mögliche Anzeichen für Korruption in ihrer Dienststelle zu erkennen und dagegen wirksam aufzutreten.

Unter Bedachtnahme auf diese Überlegungen wurde von der MD-Verwaltungs​akademie ein themenspezifisches Ausbildungsprogramm erarbeitet und von der Projektgruppe eingehend diskutiert. Schließlich wurde die Aufnahme der Thematik in unterschiedlicher Tiefe und – soweit es sich um die Integration in bestehende Ausbildungen handelte – ohne Stunden​vermehrung empfohlen und ab 2003 umgesetzt.

· Newcomerschulung
(Mitarbeiter/innen der Verwendungsgruppe II/IV, ca. ein Monat nach Diensteintritt, in den Vortrag „Rechte und Pflichten“ integriert, keine Erweiterung der Stundenanzahl)

· Fachliche Grundausbildung „Umgang mit den Gefahren der Korruption“

(auf Anordnung der Dienstellenleiter/innen verpflichtend, noch vor dem Dienstprüfungskurs, für „gefährdete Bereiche“, „Umgang mit den Gefahren der Korruption“, Dauer drei Stunden)

· Dienstprüfungskurse

(keine Erweiterung der Stundenanzahl; Integration in Dienstrechtsvorträge; Kanzleidienst, Fachverwaltungsdienst, Höherer Verwaltungsdienst, Rechts​kundiger Dienst, Technischer Fachdienst, Höherer technischer Dienst)

· Vergabewesen

(Integration in allen Schulungsbereichen „Vergabewesen“ – ohne Stunden​erweiterung)

· Die Betreuung, Einschulung und Integration neuer Mitarbeiter/innen 

am Arbeitsplatz

(für Einschulende und Ausbildungsbeauftragte, Dauer 2 Tage)

· Grundschulung für Lehrlingsausbilder/innen

(Dauer 2 Tage, Modul 1 - Kommunikationstraining für Lehrlingsaus​bilder/innen)

· Lehrgang für Interne Revision

(Thema „Umgang mit Wirtschaftskriminalität und Korruptionsverdacht im Unternehmen“ einbezogen in das Modul „Rechtliche Revision“)

· Follow-Up zum Nachwuchsführungskräfte-Lehrgang

(„Führen in besonderen Situationen: Korruptionsprävention und Unter​nehmenskultur“ - Dauer 3 Stunden)

· Dienststelleninterner Workshop „Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung“

(Dauer 1 Tag, Einleitung: Dienststellenleiter/in, Vortragende: MDZ, MA 2, MD-IR, Psychologe)

Der letztgenannte eintägige Workshop konnte ab 2003 von interessierten Dienststellen bei der MD-Verwaltungsakademie gebucht werden. Im Jahr 2003 fanden solche Workshops in der MA 20, MA 29, MA 36, MA 37 und MA 59 statt, weitere sind für 2004 vorgesehen.

Nähere Informationen zu den aktuellen Antikorruptionsveranstaltungen bietet die Homepage der MD-VA im Intranet des Magistrats „Wien intern“ unter www.intern.magwien.gv.at/mva/programm/veranstprogramm.htm.

Die Unterstützung von Vortragenden und Teilnehmer/innen an den oben angeführten Veranstaltungen an Hand einer Broschüre (eines Folders) wurde vorgeschlagen.

3.3.1.1.
Video für die innerbetriebliche Fortbildung

Seitens der MD-Interne Revision und Personalressourcensteuerung wurden Exemplare des Videofilms „Korruption – hinnehmen oder handeln“ angekauft und an interessierte Dienststellen für Zwecke der innerbetrieblichen Fortbildung verliehen.

Auch davon machte eine Reihe von Dienststellen Gebrauch. Alle Informationen findet man im Intranet des Magistrats „Wien intern“ unter www.intern.magwien.gv.at/mir/antikorruption/entlehnung.htm. Diese Seite ist Teil des Informationsangebots www.intern.magwien.gv.at/mir/antikorruption/ (vgl. Punkt 3.5.4.).

3.3.2.
Konzept des Wiener Krankenanstaltenverbundes

für die Thematisierung der Korruptionsbekämpfung. Das nachstehende Konzept, das die Zustimmung des Generaldirektors des WKAV gefunden hat, wurde der Projektgruppe zur Kenntnis gebracht. Eine Umsetzung ab 2004 wurde in Aussicht genommen.

3.3.2.1.
Herausgabe eines Grundsatzpapiers

des Generaldirektors / der Teilunternehmensdirektoren zum Thema Korruptionsbekämpfung. Eingebettet in das Leitbild des WKAV würde das umfassende aber leider aktuelle Thema „Gewalt und Gewaltmissbrauch am Arbeitsplatz“ auf oberste Ebene des WKAV gehoben und dort sichtbar gemacht werden. Gewalt gegen Frauen und Kinder, Diskriminierung, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Mobbing am Arbeitsplatz und nun auch die Korruption werden als ethisch unerwünscht definiert und Präventions- sowie Interventionsmaßnahmen fortgesetzt, klar angekündigt und eingeleitet.

3.3.2.2.
Verdeutlichung des Themas Korruption im Leitbild

Gewünschte und erwartete Verhaltensweisen sind Kernaussage jedes Leit​bildes. So soll auch im Leitbild des WKAV erkennbar und transparent, aber in geeigneter Form, die Thematik Korruption aufgenommen werden. Dazu erfolgten bereits Verständigungen im dzt. laufenden Projekt.

3.3.2.3.
Aufnahme der Thematik in bestehende Schulungsmaßnahmen

Das Thema Korruption soll in die Konzepte der bestehenden diversen fachlichen Schulungen und für Führungskräfte der einzelnen Bildungs​anbieter/innen des WKAV mit adäquat unterschiedlicher Tiefe aufgenommen bzw. integriert werden. Nur im Bedarfsfall könnte auch ein eigenes WKAV-spezifisches Bildungsangebot entwickelt und pilotiert werden. Bis dahin wird das bereits bestehende Angebot der MD-Verwaltungsakademie beworben werden.

Die dafür geeignet erscheinenden Vortragenden sollen in die Thematik eingewiesen werden. Ergänzend dazu sollen mit dem zuständigen Fachbereich (Stabsstelle Interne Revision) einheitliche Unterlagen erstellt bzw. zusammen gestellt und den Referent/innen und Teilnehmer/innen zur Verfügung gestellt werden, um eine einheitliche Vermittlungsqualität zu erreichen. Um hier eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, wird wohl ein Zeitraum von 1-2 Einheiten erforderlich sein.

Ergänzend dazu und als Einleitung zur Thematik im WKAV insgesamt sollte eine WKAV-weite gemeinsame Veranstaltung der beiden Bereiche der Akademie für Fortbildungen und Sonderausbildungen mit dem Bereich Bildungsmanagement des Dienstleistungsbetriebes Bildung und Beratung zur Sensibilisierung des Themas – basierend auf dem Grundsatzpapier des Generaldirektors / der Teilunternehmensdirektoren – konzipiert werden.

Folgende Rahmenbedingungen sind hiefür vorstellbar: Dauer ein Tag, Referent/innen aus den Fachbereichen Recht und Revision, Zielgruppe: Führungskräfte aus „sensiblen Bereichen“ und/oder Mitglieder der Kollegialen Führungen bzw. weitere Dienststellenleiter/innen. Für Aufgabenbereiche, die mit dem Magistrat vergleichbare Abläufe aufweisen, sind aber auch gezielte Hinweise auf Bildungsangebote der MD-Verwaltungsakademie sinnvoll und anzustreben. Dadurch könnten Irritationen bei der Sensibilisierung gerade im WKAV vermieden werden („Korruption ist ein generelles Thema im Magistrat!“).

3.3.2.4.
Impulssetzung in der innerbetrieblichen Fortbildung

Begleitend dazu sollten die Organisator/innen der innerbetrieblichen Fort​bildungen der Dienststellen des WKAV aufgefordert werden, ebenfalls in deren Angebotsplanung das Thema Korruption aufzunehmen.

3.3.2.5.
Einrichtung einer Intranet-Seite des WKAV zum Thema Korruption

Um die Erreichbarkeit von Informationen und Begriffsbestimmungen zum sensiblen Themenbereich niederschwellig zu erreichen, sollte eine Intranet-Seite (Links) in der Homepage der Generaldirektion eingerichtet werden, die durch immer wieder erneuerte Inputs interessant gestaltet und zum „Ein​steigen“ verleiten soll.

3.3.2.6.
Einführung neuer Mitarbeiter/innen aller Berufsbereiche (Standard)

Da derzeit an einer magistratsweiten Standardisierung für Einsteiger/innen-Informationen gearbeitet wird und auch im WKAV der optimierte (Wieder-) Einstieg ein strategisches Personalentwicklungsziel darstellt, könnte behutsam aber dennoch klar (z.B. unter Pflichten der Mitarbeiter/innen und Vorge​setzten) eine Sensibilisierung Platz greifen, ohne aufgesetzt und irritierend zu sein.

3.3.2.7.
Sensibilisierung durch eine Themenreihe im KAVallo

Nicht unbedingt in jeder Ausgabe, dennoch regelmäßig (z.B. vierteljährlich) und wahrnehmbar, könnten gezielte interessant gestaltete Beiträge alle bisherig vorgeschlagenen Aktivitäten begleiten und transportieren helfen. Auf dieser Basis könnten auch die Links in der Homepage der Generaldirektion immer wieder angeboten und eine Einbeziehung der übrigen „Gewaltthemen“ im erforderlichen Rahmen ermöglicht werden, ohne dass eine Verwischung der getrennt von einander zu reflektierenden Themenstellungen erfolgt.

3.3.3.
Austiegsszenarien, Beratung

Im Rahmen eines Workshops über Präventionsmaßnahmen war vorgeschlagen worden, Mitarbeiter/innen von gefährdeten Bereichen eine – wenn möglich 
anonyme – Beratung zu ermöglichen. Dabei sollten auch Ausstiegsszenarien besprochen werden, um einsichtigen Mitarbeiter/innen eine Umkehr im Sinne einer „goldenen Brücke“ zu ermöglichen.

Die MD-Zivil- und Strafrecht stellte der Projektgruppe eine Stellungnahme zu den rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen dieses Vorschlages zur Verfügung (Anlage 4.4.), die den Beratungen zu Grunde lag.

Als Ergebnis war zunächst festzuhalten, dass die Zusicherung der Anonymität auf Grund der Bestimmungen über die dienstliche Verschwiegenheit problematisch erschien. Die Amtsverschwiegenheit besteht insbesondere nicht gegenüber dem Vorgesetzten, den Organen, gegenüber denen eine gesetzliche Mitteilungspflicht besteht, für den Beschuldigten und den Disziplinaranwalt im Disziplinarverfahren und in den Fällen, in denen von der Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit entbunden wurde.

Auch konnte die MDZ in ihrer Stellungnahme keine Durchbrechung der Anzeigepflicht nach § 84 Abs. 2 Z 1 StPO für Beratungseinrichtungen eines Dienstgebers, mit denen er „gestrauchelten Mitarbeitern wieder auf die Beine helfen will“, erkennen. Allerdings verwies das Gutachten auf den Strafaufhebungsgrund der Tätigen Reue nach § 167 StGB, der in Verbindung mit § 84 Abs. 2 Z 2 StPO ein Abstandnehmen von einer Anzeige in bestimmten Fällen erlaubt.

Eine weitere Einschränkung der Strafbarkeit ist durch die „Bagatelleregelung“ des § 42 StGB gegeben. Bei relativ geringfügigen Strafrahmen (nicht mehr als 3 Jahre Freiheitsstrafe oder überhaupt nur Geldstrafe) kann der Staatsanwalt, letztlich auch das beurteilende Gericht, von der Bestrafung absehen, wenn die Schuld des Täters gering ist, die Tatfolgen unbedeutend sind und auch spezial- bzw. generalpräventive Überlegungen der Straflosigkeit nicht entgegenstehen.

Die MDZ empfahl, bei Mitteilungen an die Staatsanwaltschaft auf derartige Umstände aufmerksam zu machen, wobei sich diese einer solchen Ein​schätzung der anzeigenden Dienststelle erfahrungsgemäß – bei entsprechender Plausibilität - in der Regel anschließen würde.

Die Bestimmung der Anzeigepflicht lautete im Berichtszeitpunkt wie folgt:

	§ 84 StPO - Anzeigepflicht


	§ 84. (1) Wird einer Behörde oder öffentlichen Dienststelle der Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung bekannt, die ihren gesetzmäßigen Wirkungsbereich betrifft, so ist sie zur Anzeige an eine Staatsanwaltschaft oder Sicherheitsbehörde verpflichtet.

(2) Keine Pflicht zur Anzeige nach Abs. 1 besteht,

1. wenn die Anzeige eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf, oder

2. wenn und solange hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, die Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem durch schadensbereinigende Maßnahmen entfallen.

(2a) Die Behörde oder öffentliche Dienststelle hat jedenfalls alles zu unternehmen, was zum Schutz des Verletzten oder anderer Personen vor Gefährdung notwendig ist; erforderlichenfalls ist auch in den Fällen des Abs. 2 Anzeige zu erstatten.

(3) Die Anzeigepflicht der Sicherheitsbehörden bleibt unberührt.


Daraus wird ersichtlich, dass eine nach Abs. 1 bestehende Anzeigepflicht bei rechtzeitiger Wiedergutmachung aufgehoben wird. Sollte jemand bereits einen Korruptionstatbestand verwirklicht haben, erscheint es ratsam, gleichzeitig mit einem Einbekennen Schadensgutmachung zu leisten oder anzubieten. 

Der Strafaufhebungsgrund „Tätige Reue“ ist aber nicht für alle korruptions​relevanten Tatbestände vorgesehen, sodass in den nachstehend angeführten Fällen trotz Wiedergutmachung eine Anzeige an Staatsanwaltschaft oder Sicherheitsbehörde notwendig sein kann.

	§ 167 StGB - Tätige Reue


	§ 167 (1) Die Strafbarkeit wegen Sachbeschädigung, Datenbeschädigung, Störung der Funktionsfähigkeit eines Computersystems, Diebstahls, Entziehung von Energie, Veruntreuung, Unterschlagung, dauernder Sachentziehung, Eingriffs in fremdes Jagd- oder Fischereirecht, Entwendung, Betrugs, betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs, Erschleichung einer Leistung, Notbetrugs, Untreue, Geschenkannahme durch Machthaber, Förderungsmissbrauchs, Wuchers, betrügerischer Krida, Schädigung fremder Gläubiger, Begünstigung eines Gläubigers, grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen, Vollstreckungsvereitelung und Hehlerei wird durch tätige Reue aufgehoben.


	(2) Dem Täter kommt tätige Reue zustatten, wenn er, bevor die Behörde
 
(§ 151 Abs. 3) von seinem Verschulden erfahren hat, wenngleich auf Andringen des Verletzten, so doch ohne hiezu gezwungen zu sein,

1. den ganzen aus seiner Tat entstandenen Schaden gutmacht oder

2. sich vertraglich verpflichtet, dem Verletzten binnen einer bestimmten Zeit solche Schadensgutmachung zu leisten. In letzterem Fall lebt die Strafbarkeit wieder auf, wenn der Täter seine Verpflichtung nicht einhält.

(3) Der Täter ist auch nicht zu bestrafen, wenn er den ganzen aus seiner Tat entstandenen Schaden im Zug einer Selbstanzeige, die der Behörde (§ 151 Abs. 3) sein Verschulden offenbart, durch Erlag bei dieser Behörde gutmacht.

(4) Der Täter, der sich um die Schadensgutmachung ernstlich bemüht hat, ist auch dann nicht zu bestrafen, wenn ein Dritter in seinem Namen oder wenn ein anderer an der Tat Mitwirkender den ganzen aus der Tat entstandenen Schaden unter den im Abs. 2 genannten Voraussetzungen gutmacht.


Eine Wiedergutmachung ist aber jedenfalls empfehlenswert, da bei geringem Verschulden eine Zurücklegung der Anzeige unter den nachstehend genannten Voraussetzungen wahrscheinlich ist.

	§ 42 StGB - Mangelnde Strafwürdigkeit der Tat

	§ 42. Ist die von Amts wegen zu verfolgende Tat nur mit Geldstrafe, mit nicht mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe oder mit einer solchen Freiheitsstrafe und Geldstrafe bedroht, so ist die Tat nicht strafbar, wenn

1. die Schuld des Täters gering ist,

2. die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat oder, sofern sich der Täter zumindest ernstlich darum bemüht hat, die Folgen der Tat im wesentlichen beseitigt, gutgemacht oder sonst ausgeglichen worden sind und

3. eine Bestrafung nicht geboten ist, um den Täter von strafbaren Handlungen abzuhalten oder der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegenzuwirken.


Auch, wenn auf Grund der für einen Tatbestand vorgesehenen oder für Beamte erhöhten Strafdrohung von mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe keine mangelnde Strafwürdigkeit der Tat zu Gute kommen kann, stellt Schadens​gutmachung einen Milderungsgrund dar, der vom Gericht bei der Straf​bemessung zu berücksichtigen ist.

In der nachstehenden Tabelle wurden korruptionsrelevante Tatbestände (vgl. Punkt 3.1.1.) untersucht, ob der Strafaufhebungsgrund „Tätige Reue“ anwendbar ist (§ 167 StGB ja/nein). Weiters wurde angeführt, ob trotz Wiedergutmachung Anzeigepflicht besteht (§ 84 StGB ja/nein). In der letzten Spalte ist ersichtlich, ob „Mangelnde Strafwürdigkeit“ anwendbar erscheint 
(§ 42 StGB ja/nein). 
	Straftatbestand
	§ 167 StGB
	§ 84 StPO
	§ 42 StGB

	Missbrauch der Amtsgewalt (§ 302 StGB)
	nein
	ja
	nein

	Geschenkannahme durch Beamte (§ 304 StGB)
	nein
	ja
	ja
 

	Geschenkannahme durch leitende Angestellte eines öffentlichen Unternehmens (§ 305 StGB)
	nein
	ja
	ja

	Geschenkannahme d. Sachverständige (§ 306 StGB)
	nein
	ja
	ja

	Geschenkannahme durch Mitarbeiter und sachverständige Berater (§ 306a StGB)
	nein
	ja
	ja

	Bestechung (§ 307 StGB)
	nein
	ja
	ja

	Verbotene Intervention (§ 308 StGB)
	nein
	ja
	ja

	Verletzung des Amtsgeheimnisses (§ 310 StGB)
	nein
	ja
	ja

	Falsche Beurkundung und Beglaubigung im Amt 
(§ 311 StGB)
	nein
	ja
	ja

	Veruntreuung (§ 133 i. V. mit § 313 StGB
)
	ja
	nein
	ja


	Erpressung (§ 144 i. V. mit § 313 StGB)
	nein
	ja
	nein

	Betrug (§ 146 i. V. mit § 313 StGB)
	ja
	nein
	ja


	Betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch
(§ 148a i. V. mit § 313 StGB)
	ja
	nein
	ja


	Untreue (§ 153 i. V. mit § 313 StGB)
	ja
	nein
	ja


	Geschenkannahme durch Machthaber
(§ 153a i. V. mit § 313 StGB)
	ja
	nein
	ja

	Förderungsmissbrauch (§ 153b i. V. mit § 313 StGB)
	ja
	nein
	ja


	Urkundenfälschung (§ 223 i. V. mit § 313 StGB)
	nein
	ja
	ja


Die vorliegende Darstellung der „Ausstiegsszenarien“ soll eine erste Orientierungshilfe für Mitarbeiter/innen bieten, kann aber eine eingehende, allenfalls private, Rechtsberatung nicht ersetzen. Eine Offenlegung gegenüber dem/der Dienststellenleiter/in wäre jedenfalls zu empfehlen. Folgende in der Projektgruppe vertretenen Dienststellen stehen im Rahmen der von ihnen wahrzunehmenden Aufgaben als Ansprechstellen zur Verfügung:

	Kontrollamt der Stadt Wien,

	MA 2 - Personalservice,

	MD - Interne Revision und Personalressourcensteuerung,

	MD - Zivil- und Strafrecht,

	WKAV - Generaldirektion / Stabsstelle Interne Revision.


3.3.4.
Nebenbeschäftigungen

Der/die Beamte/Beamtin darf gemäß § 25 Abs. 2 der DO 1994 keine Nebenbeschäftigung ausüben, die ihn/sie an der genauen Erfüllung seiner/ihrer dienstlichen Aufgaben behindert, die Vermutung seiner/ihrer Befangenheit hervorruft oder die Achtung und das Vertrauen, das seiner/ihrer Stellung als Beamter/Beamtin entgegengebracht werden, untergraben könnte. Diese Hinderungsgründe haben auch Vertragsbedienstete zu beachten. 

Gerade Nebenbeschäftigungen in einem bestimmten Umfeld (z. B. für eine/n Bieter/in, für Antragsteller/innen) erscheinen daher unvertretbar. Es kann dem Bild einer unvoreingenommen und objektiven Verwaltung nicht zuträglich sein, wenn Sachbearbeiter/innen Antragsteller/innen in Behördenverfahren ihre guten Dienste im Rahmen einer Nebenbeschäftigung anbieten.

Auf Grund der komplexen Zusammenhänge kann aber die zentrale Dienst​behörde bei gemeldeten Nebenbeschäftigungen deren mögliche Bedenklichkeit punkto Befangenheit oft nicht erkennen. Zusätzlich werden Meldungen von Nebenbeschäftigungen von manchen Bediensteten verharmlosend dargestellt. Vorgesetzte sprechen sich aber nicht immer gegen solche Neben​beschäftigungen aus, da sie auf das Einschreiten der Personaldienststellen vertrauen. Bleibt dieses aus, entsteht der Eindruck, Korruptionsbekämpfung wäre kein Unternehmensziel.

Im Rahmen dieses Schwerpunktes behandelte die Projektgruppe auf Grund der gegebenen Priorität zunächst das Thema „Nebenbeschäftigungen“ bzw. deren Zurückdrängen, soweit es sich aus der Sicht der Korruptionsprävention um mit der Dienstausübung unvereinbare Tätigkeiten handelte.

Die Projektgruppe empfahl, bei der Handhabung dieser Bestimmung in der Praxis insbesondere die nachfolgenden zehn Grundsätze zu beachten:


· Keine Nebenbeschäftigungen mit kritischer Nähe zur dienstlichen Tätigkeit.

· Vor einer Nebenbeschäftigung / bei dienstlichen Veränderungen an den/die Vorgesetzte/n wenden.

· Keine Aufgabenwahrnehmung für Personen (Kunden, Auftragnehmer), für die eine Nebenbeschäftigung ausgeübt wird / wurde/ werden soll.

· Kritische Berührungspunkte liegen im Bereich Auftragsvergabe, Vertragsabschluss, Leistungskontrolle, Vertragsüberwachung, Behörde (Genehmigungsverfahren, Amtssachverständige/r).

· Die Möglichkeit der Weitergabe von vertraulichen Informationen kann für Befangenheit bei Nebenbeschäftigungen ausreichen.

· Die Untersagung / Übertragung des Aktes / Versetzung ist umso notwendiger, je bedeutender die Aufgabe / Amtshandlung und je größer das Ermessen ist.

· Je höher die Funktion umso kritischer der Maßstab.

· Das Verwaltungshandeln ist umso bedeutender, je mehr es zur Existenz dient, je größer der finanzielle Vorteil / Nachteil, je knapper das verwaltete Gut ist, je länger die Entscheidung dauert.

· Die Rücksicht auf Nebenbeschäftigungen ist nicht Aufgabe des Dienstgebers. Versetzungen / Aufgabenänderungen sollen möglich bleiben.

· Nebenbeschäftigungen regelmäßig evaluieren (Aufgaben- und Organisationsänderungen, Versetzungen, Förderungen).

Der Vertreter der MA 2 informierte die Projektgruppe über die Ergebnisse der magistratsweiten Evaluierung der Nebenbeschäftigungen. Im April 2002 wurden 5.429 Nebenbeschäftigungen von 4.506 Bediensteten, das waren 6,9 % der 64.957 aktiven Beamt/innen und Vertragsbediensteten, ausgeübt. Das Ansteigen der Nebenbeschäftigungen auf 5.847 (Oktober 2003) resultierte aus einem verbesserten Meldeverhalten und stellte keine faktische Zunahme dar. 

In rund 20 Fällen pro Jahr war eine vertiefte Prüfung der Meldung erforderlich. Bescheidmäßige Untersagungen waren nur selten erforderlich, da bei Bedenken der MA 2 in der Regel eine Rücknahme der Meldung stattfand.

Ab 2003 oblag dem Wiener Krankenanstaltenverbund die Behandlung von Nebenbeschäftigungsmeldungen für Ärztinnen und Ärzte der Schemata II/IV KAV, soweit es sich um Ärzt/innen vorbehaltene Tätigkeiten handelte. Auf Grund von Verwaltungsübereinkommen bearbeiten die Unternehmungen Stadt Wien - Wiener Wohnen ab 2004 und Wiener Krankenanstaltenverbund ab April 2004 die Nebenbeschäftigungsmeldungen aller ihrer Mitarbeiter/innen.

Von der MA 1 und der MA 2 wurden insbesondere folgende weitere Maß​nahmen für eine Neuordnung des Nebenbeschäftigungsrechts vorgeschlagen bzw. für 2004 geplant:

3.3.4.1.
Änderung von Landesgesetzen

· Zustimmungsrecht des Dienstgebers bei meldepflichtigen Nebenbe​schäftigungen leitender Bediensteter;

· Eingrenzung der Meldepflicht mittels einer Geringfügigkeitsgrenze;

· Vereinfachung der Meldepflicht für bestimmte Tätigkeiten (Vortragende, Sachverständige).

Damit können einerseits Bagatellfälle reduziert und das Nebenbeschäftigungs​wesen überschaubarer gestaltet werden. Andererseits wird der erhöhten Sensibilität von Nebenbeschäftigungen leitender Mitarbeiter/innen Rechnung getragen.

3.3.4.2.
Änderungen in der Vollziehung

· Dezentrale Kenntnisnahme von Nebenbeschäftigungen und Eingabe von Nebenbeschäftigungen in das Personalverwaltungssystem WIPIS durch die Dienststellen;

· Untersagung von bedenklichen Nebenbeschäftigungen und periodische Evaluierung aller Nebenbeschäftigungen durch die Magistratsabteilung 2;

· Prüfung von Nebenbeschäftigungen anlässlich der Aufnahme, der Versetzung, Dienstzuteilung, Aufgabenänderung und Betrauung mit höherwertigen Funktionen sowie Leitungsfunktionen durch die Dienst​stelle bzw. die Dienstaufsicht;

· Selbstständige Wahrnehmung des Nebenbeschäftigungswesens durch Unternehmungen i.S. der Wiener Stadtverfassung.

Die Dezentralisierung der Administration der Nebenbeschäftigungsmeldungen trägt dem Umstand Rechnung, dass allfällige Unvereinbarkeiten auf Grund des Einblicks in den Arbeitsbereich von den dezentralen Dienststellen leichter erkannt werden können. Zugleich wird damit eine Entlastung der zentralen Dienstbehörde zu Gunsten einer noch genaueren Prüfung aufgezeigter Unver​einbarkeiten und einer periodischen Evaluierung des Nebenbeschäftigungs​wesens erreicht.

3.3.5.
Personalauswahl

Längere Ausbildungszeiten, von Bewerber/innen verlangte Mehrfach​qualifikationen und infolge der Arbeitsmarktlage erhöhte Wartezeit auf den Berufseintritt steigern die Erwartungen von Bewerber/innen bezüglich des zu erzielenden Einkommens. Angesichts einer kürzeren Verweildauer in Berufen und Dienstverhältnissen und einer sinkenden Identifikation mit Arbeitsplatz und Arbeitgeber kommt der Beurteilung der Persönlichkeit und charakterlichen Stärke von Bewerber/innen bei der Eignungsfeststellung immer größere Bedeutung zu.

Von der Projektgruppe wurden daher unter Bedachtnahme auf Empfehlungen externer Fachexperten Überlegungen angestellt, ob im Zuge von Personal​auswahlverfahren die Resistenz gegenüber Korruption abgetestet werden sollte. 

Psychologische Testverfahren konnten auf Grund der nur mittelbaren Aussage​kraft und der als eingeschränkt anzusehenden Validität im Verhältnis zu dem mit einem breitflächigen Einsatz verbundenen Aufwand nicht überzeugen.

Es bestand aber die Überlegung, im Rahmen von strukturierten Personal​aufnahmegesprächen auch Fragen zur persönlichen Haltung von Bewer​ber/innen gegenüber Korruptionsthemen aufzunehmen. Damit könnte bereits im Aufnahmegespräch signalisiert werden, dass die Unternehmenskultur des Magistrats der Stadt Wien die Duldung von Korruption ausschließt.

Die Projektgruppe entschied sich, zu diesem Thema das Instrument der Diens​tstellen- bzw. Personalstellenbefragung einzusetzen, um das magistratsinterne Erfahrungspotenzial einbeziehen zu können. Damit war auch die empirische Erkundung der themenbezogenen Betroffenheit und des Bewusstseins der befragten Stellen verbunden (vgl. Punkt 3.1.5.).

Nachstehende Fragen bildeten den Personalteil der Anfang 2003 durch​geführten Befragung:

	Mit wie vielen Bewerber/innen pro Jahr führen Sie Personalauswahlverfahren (Neuaufnahmen, magistratsinterne Nachbesetzungen) durch?
	Ø Zahl der Bewerber/innen

	Bedienen Sie sich eines Vorauswahlverfahrens?
	(  Ja
	(  Nein

	Mit wie vielen Bewerber/innen pro Jahr führen Sie Auswahlinterviews durch?
	Ø Zahl der Bewerber/innen:

	Bei wie vielen Bewerber/innen verwenden Sie einen strukturierten Interviewleitfaden?
	Ø Zahl der Bewerber/innen:


	Stellen Sie Fragen zur Persönlichkeit des Bewerbers (der Bewerberin)?
	(  Ja
	(  Nein

	Wenn ja, versuchen Sie die Verlässlichkeit von Bewerber/innen zu hinterfragen?
	(  Ja
	(  Nein

	Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit?

	Würden Sie Fragen nach der persönlichen Haltung von Bewerber/innen in Bezug auf Korruptionsthemen grundsätzlich befürworten? (z.B. Der Magistrat versteht sich als kundenorientierter Dienstleistungskonzern; was würden Sie einem/r Mitarbeiter/in sagen, der für eine dienstliche Tätigkeit Trinkgeld nimmt? Wie würden Sie sich als künftige/r Mitarbeiter/in verhalten, wenn Ihnen ein/e Kunde/in / Bürger/in Trinkgeld anbietet?)

(  Ja                                                                          (  Nein

	Wenn ja, welche anderen Fragen würden Sie noch für geeignet halten?

1.

2.

3.

	Glauben Sie, dass damit die tatsächliche Resistenz gegenüber Korruptionsversuchen einigermaßen abgetestet werden kann?
	(  Ja
	(  Nein

	Könnte damit das Selbstverständnis der Verwaltung vermittelt und eine vorbeugende Sensibilisierung des/der Aufnahmewerbers/in erreicht werden?
	(  Ja
	(  Nein

	Raum für zusätzliche Bemerkungen:


Die anonymisierte Auswertung ergab, dass mit ungefähr 8.751 Bewerber/innen pro Jahr Auswahlverfahren durchgeführt wurden. Der WKAV bediente sich öfter, nämlich zu 72,09 % eines Vorauswahlverfahrens als der Magistrat mit 63,22 %. Insgesamt wurden rund 5.740 Auswahlinterviews geführt, bei denen in 4.472 Fällen strukturierte Interviewleitfaden verwendet wurden. 88,67 % aller Befragten gaben an, Fragen zur Persönlichkeit der Bewerber zu stellen. Fragen zur Verlässlichkeit wurden insgesamt von 79,33 %, im WKAV sogar von 93,02 % aller Befragten gestellt.

Die Mehrheit der Befragten, nämlich 68 %, würde grundsätzlich Fragen zur persönlichen Haltung der Bewerber/innen im Bezug auf Korruptionsthemen befürworten, allerdings glaubten nur 24,67 %, dass damit die tatsächliche Resistenz der Bewerber/innen gegen Korruptionsversuche abgetestet werden könne. Allerdings könne durch gezielte Fragen schon beim Bewerbungs​gespräch nach Meinung von 74 % aller Befragungsteilnehmer/innen zumindest eine vorbeugende Sensibilisierung des/der Aufnahmewerbers/in erreicht und darüber hinaus das Selbstverständnis der Verwaltung vermittelt werden.

Ihre Erfahrungen mit dem Versuch, die Verlässlichkeit von Bewerber/innen zu hinterfragen, bezeichneten 79 der Befragten als positiv, gut oder sehr gut; 21 hatten unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Sechs Befragte gaben an, keine Erfahrungen gemacht zu haben oder im Thema keine Relevanz zu sehen.

Das Ersuchen, Fragen an Bewerber/innen im Bezug auf Korruptionsthemen vorzuschlagen, erbrachte 50 relevante Fragestellungen. Am geeignetsten er​schienen der Projektgruppe die Fragen:

· Bis zu welcher Grenze halten Sie Geschenke für annehmbar?

· Geben Sie als Bürger/in Trinkgelder im öffentlichen Bereich? Wenn ja, warum?

· Was würden Sie tun, wenn Sie bei Korruptionsfällen Augen- bzw.
Ohrenzeuge werden?

· Wie würden Sie mit Einladungen (Firmen, Kunden) umgehen?

· Wo sehen Sie die Grenze zwischen gutem Kundenkontakt und Korruption?

Die Projektgruppe empfahl – auch unter Berücksichtigung eines von ihr eingeholten Fachgutachtens der Gesellschaft für Wirtschaftspsychologie und Organisationsdynamik (Anlage 4.6.) – dermaßen gezielte Fragestellungen primär in gefährdeten Aufgabenbereichen einzusetzen.

Voraussetzung sollte eine bereits vorhandene, gegen Korruption gerichtete Unternehmenskultur sein, die sich in sichtbaren Präventivmaßnahmen manifestiert. Schließlich sollten Bewerber/innen nicht zusammenhanglos mit Korruptionsfragen konfrontiert, sondern diese in einen strukturierten oder semistrukturierten Interviewleitfaden integriert werden. Die erhaltenen Antworten sollten, soweit für die Entscheidungsfindung relevant, dokumentiert werden.

3.4.
Organisation und Prozesse

3.4.1.
Beschleunigung von Abläufen

„Weitere Beschleunigung der Dauer von Verfahren“ ist eines der grundlegenden Verwaltungsziele
 des Magistrats bis 2005. Es handelt sich dabei um ein Leistungs- und Ergebnisziel, das mit der Erhöhung der Kundenorientierung in engem Zusammenhang steht. 

Im Rahmen der Einführung von „Kontraktmanagement“ erfolgt eine jährliche Operationalisierung
 der Verwaltungsziele. Für die Verfahrensbeschleunigung wurde das Erstellen eines Vorgehenskonzeptes zur Erfassung und Auswertung der Durchlaufzeiten bei aus Kund/innensicht relevanten in der Dienststelle geführten Verfahren vorgesehen. Ansprechpartnerin der Kontraktdienststellen ist die MD-Organisation und Controlling. Die Vorgehenskonzepte befanden sich im Berichtszeitraum in Bearbeitung. Neben der Beschreibung des Ist-Zustandes war auch der angestrebte Soll-Zustand je Verfahrensart darzustellen.

Diese Maßnahmen bildeten zugleich einen Beitrag zur Prävention von Korruption. Dies gilt vor allem für Bereiche, wo ein existenzielles Interesse der Kund/innen an behördlicher Tätigkeit besteht und zugleich ein begrenztes Angebot vorhanden ist oder der Zeitfaktor eine essenzielle Rolle spielt.

Die Projektgruppe hielt die geplanten Maßnahmen für geeignet, die weitere Beschleunigung der Verfahrensabläufe anzusteuern und damit auch den Erfordernissen der Bekämpfung der Korruption Rechnung zu tragen. Die praktischen Auswirkungen werden abzuwarten sein. Mittelfristig könnten die aus dem Kontraktmanagement gewonnenen Erfahrungen in die Erstellung einer „Guideline“ oder eines „Best Practice Modells“ für die rasche und sichere Organisation von Verwaltungsvorgängen münden.

Weitere Strategien für eine Beschleunigung von Abläufen bestanden aus Sicht der Projektgruppe im Entfall oder der Delegation von Genehmigungs​erfordernissen, in der Vermeidung von Doppelgleisigkeiten und Transport​wegen, in einer Aufgabenkritik bzw. Aufgabenbereinigung, in der Nutzung der elektronischen Vernetzung und Kommunikation (vgl. Projekt „MAMBA
“), sowie in der Implementierung von Workflow-Lösungen.

Im Zusammenhang mit der Beschleunigung sind auch Kontrollaspekte zu beachten.

3.4.2.
Transparenz und Kontrolle

Neben langer Verfahrensdauer begünstigt auch das Fehlen von Kontrollen die Entwicklung von Korruption. Bei der Verfahrensbeschleunigung wären daher jene Methoden zu präferieren, die im Ergebnis zu keiner Verschlechterung des Kontrollsystems führen. Selbst bei der Inkaufnahme eines kalkulierten Fehlerrisikos darf es zu keinem Spannungsverhältnis zwischen Raschheit und Rechtmäßigkeit kommen.

Verfahrensverzögernde Kontrollschritte sollten durch effektive Instrumente ersetzt werden. Es erschien insbesondere notwendig, die tatsächliche Verfahrensdauer bzw. Rückstandsentwicklungen vor allem in gefährdeten Bereichen laufend zu beobachten und gegebenenfalls Maßnahmen zu setzen. Verfahrensbeschleunigung ohne Definition von Produkten mit standardisierten zeitlichen Zielvorgaben und ohne Einbettung in ein wirksames Kontrollsystem erschien der Projektgruppe nicht sinnvoll.

Beispielsweise wurden in der MA 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten
 aus diesen Überlegungen heraus rund 200 Verfahrenscodes entwickelt, denen eine umfassende Bewertung der Verfahren vorausgegangen war. Nunmehr wird mittels einer Excel-Auswertung des Protokollierungssystems die tatsächliche Verfahrensdauer kontrolliert. Damit im Zusammenhang werden die Mitarbeiter/innen zeitgerecht auf ablaufende Termine aufmerksam gemacht.

Nach Ansicht der Projektgruppe bestanden Wechselbeziehungen nicht nur zwischen „Ablaufbeschleunigung“ und „Kontrolle“ sondern auch zu den Themen „Transparenz“ und „Qualitätssicherung“.






Generell muss eine transparente Verwaltung Ziel jeder Reform im öffentlichen Bereich sein. Vorhersehbarkeit und Nachprüfbarkeit des Verwaltungshandelns für die „Normunterworfenen“ ist seit jeher Ziel des rechtsstaatlichen Prinzips. Neben der Raschheit von Verfahren erscheint daher auch Transparenz im Interesse der Kund/innenorientierung geboten.

Das Kontrollbedürfnis des Bürgers/der Bürgerin erscheint umso größer, je dringender er/sie Verwaltungsentscheidungen für seine/ihre menschliche Existenz benötigt und je knapper das von der Behörde verwaltetes Gut sind oder je länger die Entscheidungsfindung dauern.

Lässt sich diese Angebots- und Nachfragekonstellation nicht verbessern, gilt es, die weitestmögliche Transparenz und damit Nachprüfbarkeit für den Einzelnen herzustellen. Zugleich wird damit dem Versuch Einzelner, die Situation durch Korruption zu beeinflussen, eine Grundlage entzogen.

Die vorangeführten Überlegungen können auch im Rahmen von Qualitätsmanagement bzw. der damit verbundenen Qualitätssicherung erreicht werden. Nicht zuletzt wurden auch die „Erhaltung bzw. Ausbau moderner Projekt- und Qualitätsstandards“ sowie „Erledigungsstandards bei Anfragen, Ersuchen und Beschwerden“ als strategische Verwaltungsziele definiert.

3.4.3.
Leitbild – Ethik – Organisation – Kontrolle
Im Rahmen der Bewertung der Maßnahmen und Methoden gegen Korruption postulierte Wegenberger (vgl. Anhang Punkt 5.4.4.), dass Kontrolle als probates Präventionsmittel im Einklang mit einer zu entwickelnden Vertrauenskultur stehen müsse. Kontrollen in vernünftigem Umfang würden Gegenreaktionen, Leistungsabfall, Demotivation und eine "Jetzt-Erst-Recht-Mentalität" verhindern.

Im Gegenzug führt die Vereinfachung der Abläufe, Beschleunigung von Verfahren, Beseitigung von Überreglementierungen, Verbesserung der Qualität und Transparenz zur Reduktion von Demotivation bei Mitarbeiter/innen bzw. Steigerung der Zufriedenheit.

Die Verankerung ethischer Werte (z.B. Unbestechlichkeit) ist eine effektive Maßnahme zur nachhaltigen Integration von Prävention in die Unternehmens​kultur.

Zum Wertemanagement einer Organisation zählen Leitbild, positive Führungskultur und Konsequenz bei Nichtbeachtung (vgl. Anhang Punkt 5.4.2.).





3.4.4.
Vertrauenskultur und Kontrolle
Im Verhältnis zwischen Kontrolle und Vertrauenskultur gilt es das richtige Maß zu finden. Organisationen mit niedriger Vertrauenskultur und Defiziten im Kontrollbereich erscheinen sicherlich am gefährdetsten und gehen das höchste Risiko ein.

Versucht man diesem Risiko lediglich durch Verschärfung der Kontrolldichte zu begegnen, entsteht die klassische Situation einer Misstrauenskultur. Das Risiko kann – freilich mit hohem Aufwand – einigermaßen im Zaum gehalten werden.

Kehrt man das Verhältnis um und erhöht die Vertrauenskultur um den Preis des weit gehenden Kontrollverzichts, entstehen nicht unbedenkliche Lücken, die zu Vermögens- und erst Recht zu Vertrauensschäden führen können.
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____________________________

* IKS – „Internes Kontrollsystem“

Eine Vertrauensorganisation muss also die aus Kontrollmaßnahmen erwach​senden Zielkonflikte ausbalancieren. Ziel ist eine vernünftige Prüfungskultur innerhalb der Unternehmenskultur geeignet zu positionieren. Ein Weg dazu kann auch über das Ethik- und Wertemanagement führen (vgl. Punkt 3.2.2.).


3.4.5.
Beseitigung der Überreglementierung

Diese ist im Rahmen der Aufgabenkritik ein Ziel der Verwaltungsreform. Natürlich führt eine Reduktion der staatlichen Regelungsvielfalt und damit behördlicher Vollzugszuständigkeiten für die Verwaltung zu einer Senkung des Korruptionsrisikos. Es darf aber nicht übersehen werden, dass die gesetzliche Verlagerung von Behördenaufgaben etwa in Richtung privater Sachverstän​diger oder ausgegliederter bzw. beliehener Rechtsträger auch die Verlagerung dieses Risikos in den privaten Bereich bewirken kann.

Überreglementierung bedeutet aber auch die Gefahr steigender Normenwidersprüche. Da letztlich Entscheidungen herbeigeführt werden müssen, erfolgt eine Auflösung von solchen Widersprüchen im Wege der Auslegung durch die Behördenorgane. Beseitigung von Überreglementierung heißt daher, dass Entscheidungsspielräume eingeengt werden.

Zu viele oder schwer verständliche Vorschriften können dazu führen, dass diese von den Mitarbeiter/innen nicht mehr verstanden werden können und in der Folge auch keine Beachtung mehr finden. Auch damit werden ungewollt Ermessensspielräume geschaffen. Daher gilt es, auch behördenintern Dienstanweisungen einer regelmäßigen Durchsicht und Bereinigung zu unterziehen, wie dies etwa im Rahmen der Bereinigung der MD-Erlässe praktiziert wird. 

3.4.6.
Vier-Augen-Prinzip

Die Gründe, die gegen dieses elementare interne Kontrollsystem vorgebracht werden, sind vielfältig. Am häufigsten wird mit Personalknappheit argumentiert, die es unmöglich mache, hinter jede/n Mitarbeiter/in eine/n weitere/n zur Kontrolle abzustellen. Das ist auch nicht das Ziel dieses Prinzips. Es ist vielmehr erforderlich, für bestimmte, gefahrengeneigte Verwaltungs​handlungen Kolleg/innen als Unterstützung beizustehen, um sie vor möglichen Fehlern zu bewahren, sie vor ungerechtfertigten Behauptungen aber auch vor Versuchungen zu schützen. Zu beobachten ist aber auch, dass diese Funktion sowohl von gleichrangigen Mitarbeiter/innen aber auch von Vorgesetzten als unkollegiale Einmischung verstanden wird.

Es gilt daher, das Vier-Augen-Prinzip im partnerschaftlichen Sinn zu verstehen und zu vermitteln. Aufgabe der Vorgesetzten wäre, es gerade in jenen Situationen anzuwenden, in denen eine erhöhte Gefahr für einen möglichen Schadenseintritt besteht.

3.4.7.
Personalrotation

Das Verweilen von Mitarbeiter/innen in ein und demselben Aufgabengebiet über Jahre war in der Regel geeignet, Nahebeziehungen zu Firmen(vertretet/innen) und Kund/innen aufzubauen und Befangenheitssituationen zu schaffen, die Korruption fördern könnten. Dienststellenintern bedeutet eine jahrelange engste Bindung von Kolleg/innen, dass auch die gegenseitige Kontrolle der Mitarbeiter/innen leiden könnte.

Der Begriff war zunächst von „Jobrotation“ als Maßnahme der Personalaus​bildung und -entwicklung abzugrenzen. Die Projektgruppe befasste sich im Folgenden mit Modellen der Personalrotation als Strategie der Korruptions​prävention. 

Voraussetzung für ihre Anwendung sollte sein, dass es sich bei der betreffenden Organisationseinheit um einen gefährdeten Bereich, insbesondere auf Grund intensiver Außenkontakte, handelt.

Die Gefährdungssituation muss auch von den Mitarbeiter/innen erkannt werden, sodass Rotation als Schutzmaßnahme und nicht als Misstrauen der Leitung verstanden wird.

Die Rotation sollte die Lebenssituation der Mitarbeiter/innen soweit wie möglich berücksichtigen, um nicht als Schikane erlebt zu werden.
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Je höher der Spezialisierungsgrad war und je länger die erforderliche Ausbildung dauerte, umso weniger erschien Rotation das Mittel der Wahl (Abbildung). In derartigen Fällen waren andere Präventionsmaßnahmen (z.B. Vier-Augen-Prinzip, Transparenz) zu bevorzugen. 

Ausgehend von den in der MA 59-Marktamt zur Anwendung kommenden 
Turnusversetzungen erörterte die Projektgruppe weitere mögliche Rotationsmodelle.

3.4.7.1.
Turnusversetzungen

In einem längstens fünfjährigen Turnus wurden die exponiert tätigen Mitarbeiter/innen der dezentralen Marktamtsabteilungen, ausgenommen die Führungskräfte, in jeweils andere Marktamtsabteilungen versetzt. Um Reibungsverluste zu vermeiden, werden dabei so genannte Rayonsübergaben durchgeführt.

Dieses Modell erschien mit Abänderungen in dezentral organisierten Dienststellen mit homogener Aufgabenstruktur anwendbar. Je nach Grad der Gefährdung war dabei auch an eine Verkürzung des Turnus sowie eine Einbeziehung der Führungskräfte zu denken. 

3.4.7.2.
Zwei-Kreise-Rotation

Ergaben sich regional unterschiedliche Aufgabenstellungen, die zu einer Spezialisierung von Mitarbeiter/innengruppen führten (z.B. Konzentration auf den innerstädtischen Bereich und andererseits die Außenbezirke) so erschien es vertretbar, zumindest innerhalb dieser Gruppen regionale Rotationen vorzu​sehen (Rotation im äußeren oder inneren Kreis), ohne größere Reibungs​verluste zu riskieren.

3.4.7.3.
Teamwechselmodell

Dienststellen, deren Aufgabe darin bestand, in Zusammenarbeit mit auftraggebenden Firmen Projekte zu realisieren, konnten Rotationen insofern vorsehen, als sie ihrerseits versuchten, die Projektteams so auszuwechseln, dass diese nicht wiederholt mit den selben auftragnehmerseitigen Teams zusammentrafen. Diese Rotationsform war z.B. im bauausführenden Bereich denkbar.

3.4.7.4.
Geschäftsverteilungsrotation

Bei dieser Form konnten Dienststellen ihre Referatseinteilung in Abständen so ändern, dass Referate oder Teile davon anderen Sachbearbeiter/innen zu​gewiesen wurden. Die Mitarbeiter/innen konnten so ihre gewohnte Arbeits​umgebung in den meisten Fällen beibehalten. Dennoch war damit ein präventives Element zu erreichen. 

Diese Rotation schien vor allem bei Dienststellen der Hoheitsverwaltung (z.B. Bewilligungsbehörden) anwendbar.

3.5.
Information und Öffentlichkeitsarbeit

3.5.1.
Aufklärung, Aufdeckungsrisiko

Im Zuge der Befassung mit den psychologischen Hintergründen der Korruption wurde herausgearbeitet, dass die Menschen positive und negative Seiten eines Problems gegeneinander abwägen. Auch im Fall der Korruption werden mögliche Strafe, Imageverlust, Arbeitsplatzverlust gegen den zu erzielenden Gewinn abgewogen. 

Einer von mehreren Schlüsseln zur Prävention ist es daher, die Mitarbeiter/
innen einerseits über die schädlichen Auswirkungen der Korruption im Allgemeinen aufzuklären und andererseits erkennbare Maßnahmen zur Erhöhung des Aufdeckungsrisikos zu setzen (vgl. Punkt 3.1.6. - Vollzug, Reform). 

3.5.2.
Case Studies, Anonymisierte Entscheidungen

Von Experten wurde als Möglichkeit, das Aufdeckungsrisiko von Korruption bewusst zu machen, die Veröffentlichung anonymisierter Entscheidungen, so genannter Case Studies, im Intranet des Magistrats empfohlen. Dieser Vorschlag wurde einerseits begrüßt und diesem hohe Präventionswirkung zugemessen. Gegenmeinungen warnten davor, mittels solcher Case Studies Ideen und Anregungen für Korruption zu liefern.

Dazu ist zu sagen, dass diese Maßnahme nicht isoliert gesetzt werden kann. Sie ist vielmehr in eine Vielzahl von Präventionsbemühungen zu integrieren. Bei der Aufbereitung dieser Fallstudien sollen selbstverständlich nicht die Methoden allfälliger Täter expliziert sondern die Konsequenzen der Verfehlungen in den Vordergrund gestellt werden.

Als Vorbild könnte hier das Antikorruptionsvideo des Bundeskriminalamtes Wiesbaden dienen (vgl. Punkt 3.3.1.1.). Hier wurden drei typische Fälle aus unterschiedlichen Bereichen (Korruption in Zusammenhang mit einer Verkehrskontrolle, der Ausstellung einer Baugenehmigung und der Weitergabe sensibler Daten) in anschaulicher Form dargestellt und analysiert. Die bloße Wiedergabe anonymisierter Disziplinarfälle allein wird einen vergleichbaren didaktischen Wert nicht erreichen können.

Seitens der Magistratsabteilung 1 wurde für die Projektgruppe eine Zusammen​stellung der einschlägigen Rechtssprechung zu den dienstrechtlichen Bestim​mungen (Geschenkannahme, Befangenheit, Nebenbeschäftigung, dienstliche Verschwiegenheit) erarbeitet (vgl. Anlage 4.1.) und im Intranet unter www.intern.magwien.gv.at/mir/antikorruption/rechtssprechung.htm zugänglich gemacht.

Damit wurde ein erster Schritt gesetzt, so genannte Case Studies in Form von anonymisierten Entscheidungen zu veröffentlichen. Ziel ist unter anderem, den Rechtsanwendern Hilfestellung anzubieten, aber auch die negativen Auswir​kungen mancher nicht untypischer Handlungsweisen aufzuzeigen.

3.5.3.
Kommunikation / Information 

Gerade weil Korruption ein Thema darstellt, über das nicht gerne gesprochen wird, ist ein Bekämpfen nur möglich, wenn eine Enttabuisierung erreicht wird. Wenn darüber gesprochen werden kann und darf, werden Mitarbeiter/innen und Vorgesetzte sensibilisierbar. Durch Information und Schulung sollen möglichst viele Menschen gegenüber den Gefahren der Korruption immunisiert werden.

Es erschien daher wichtig, das Projekt „Bekämpfen der Korruption“ mit professioneller interner und externer Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen und zu begleiten. Es ist als Faktum hinzunehmen, dass Korruption zwar bekämpft werden kann und muss, aber letztlich nicht vollständig ausrottbar ist. Daher können die einhergehenden materiellen Schäden zwar reduziert aber nie völlig vermieden werden. Eine gezielte Veröffentlichung der Antikorruptions​bemühungen hätte aber Signalfunktion gegenüber Bürger/innen und Wirtschaft und könnte den immateriellen Schaden, bestehend aus Integritätsverlust und Rufschädigung der Behörde begrenzen helfen („Die tun etwas!“).

Die künftige Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit als Beitrag zur Korruptions​prävention wurde auch von Wegenberger (vgl. Anhang Punkt 5.5.2.) hervorgehoben. Um Prävention nachhaltig in der Unternehmenskultur des Magistrats zu verankern wurde eine breitgefächerte Information über ver​schiedene Medien empfohlen.

Ziel dieser Maßnahme muss es sein, die Werte und Normen des Magistrats der Stadt Wien in geeigneter Form an die jeweilige Zielgruppe (Kund/innen, Lieferant/innen, Partner/innen, Bürger/innen, ...) zu kommunizieren und damit nachhaltig zu beeinflussen. 

3.5.4.
Homepage im Intranet und Internet 

Das bisher vorhandene Material wurde im Intranet des Magistrats unter http://www.intern.magwien.gv.at/mir/antikorruption bereitgestellt. Es ist ge​plant, die Seiten schrittweise auszubauen und so Dienststellenleiter/innen und Mitarbeiter/innen im Magistrat Erstinformationen rasch verfügbar zu machen.
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Ebenso wurden eine Kurzinformation und interessante Links zum Thema unter www.wien.at/verwaltung/internerevision/antikorruption.htm im Internetan​gebot „Wien.at“ veröffentlicht.
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Projekt Antikorruption
Im Magistrat der Stach Wien wurde Anfang 2002 eine Projekigruppe eingerichtet, die Mainahmen zur Vorbeugung von Kormuption erarbeitet

Eine aktuelle empirische Studie, an der sich tber 80 Prozent der Dienststellenleiterfinnen der Stadt Wien beteligten, bescheinigte ein hohes
Problembewusstsein. Die iberwiegende Zahl der Befragten (68 Prozent) hielt Praventionsmatnahmen, aber auch konsequente Verfolgung
von Einzelfallen fir wichtiq. Die meisten Leiterfinnen verutteilten auch "Kleine Aufrmerksamkeiten” als schadich fur das Image.
Bewusstseinsbildung, Schulung und Auklarung der Miarbeiterfinnen wurden als besonders wichtig eingeschatzt. Inteme Workshops und
Serminae werden daher verstérkt angetoten

Kortuptionsvorbeugung dient ethischen und rechtlichen Erforderrissen und bedeutet nicht Misstrauen. Nur auf der Grundiage einer
Vertrauenskuhur kainnen Manahmen Erfolge bringen. Burgerfinner und Kundfinnenorientisrung sind nur in einer unparteiichen,
unbestechiichen und transparenten Verwaltung umsetzbar. Die Verankerung einer entsprechenden Kultur im Magistrat bleibt daher
wesentliches Ziel der Projektarbeit

Weiterfishrende Links zu Antikorruption:

o Handbuch der Projektgruppe "Bekampfen der Korruption” (345-KB-PDF, 230-KE-DOC
o Bericht der Projektgruppe 1. Halbjahr 2002 (682-KB-PDF, 312-KE-DOC)

o Bericht der Projektgruppe 2. Halbjahr 2002 (568-KB-PDF, 355-KE-DOC)

o Bericht der Projektgruppe 1. Halbjahr 2003 (854-KEB-PDF, 455-KE-DOC)

o Osterreichischer Rechnungshof (Bekampfung der Kormuption im Vergabeweser

o Transparency Intemational (Korruptionswahrmehmungsindex 2003, 2002, 2001, Bribe Payers Index 2002
o Europarat (Ethische Mindeststandards fir die Kormunalverwaltung - Modelhvorschiag)

o Vereinte Nationen (Office on Drugs and Crime)





3.5.5.
Politischer Wille

Langfristig kann systematisch betriebene Korruptionsvorbeugung und Bekämpfung nur erfolgreich sein, wenn sie sich an die Gesellschaft insgesamt richtet. Ziel eines solchen Prozesses muss es sein, die Ächtung dieser Kriminalitätsform zu erreichen und die Allgemeinheit entsprechend aufzuklären. 

Aber auch innerhalb der Verwaltung kann Korruption nur dann erfolgreich bekämpft werden, wenn es – wie in Wien – gelingt, mit Rückendeckung der politischen Ebene glaubwürdige Anstrengungen auf diesem Gebiet zu unternehmen.

4
ANLAGEN

4.1.
Dienstrechtliche Bestimmungen

Die Ausarbeitung wurde von der MA 1 zur Verfügung gestellt.

4.1.1.
Geschenkannahmeverbot

§ 18 Abs. 3 DO 1994, § 4 Abs. 5 VBO 1995:

„Dem Beamten/Vertragsbediensteten ist es verboten, sich, seinen Angehörigen oder sonstigen Dritten Geschenke oder sonstige Vorteile, die mit der dienst​lichen Tätigkeit im Zusammenhang stehen, zuwenden oder zusichern zu lassen. Zuwendungen von geringem Wert, wie sie insbesondere aus Anlass von Festen üblich sind, dürfen angenommen werden. (Geschenkannahmeverbot).“

„Mit der dienstlichen Tätigkeit im Zusammenhang stehen“: Eine Amtsbezo​genheit könnte etwa darin bestehen, dass die erlangte Zuwendung aus einer ausschließlich amtlichen Beziehung zwischen dem Geschenkgeber und dem Beamten resultiert und daneben keine persönliche Beziehung besteht bzw. keine außerdienstlichen (der Privatsphäre des Beamten zurechenbaren) Kon​takte dargetan werden können, die das Geschenk zu rechtfertigen vermögen (vgl. Erkenntnis des VwGH vom 18. März 1998, Zl. 96/09/0145).

Unter „Geschenke und sonstige Vorteile“ sind primär Geld, aber auch alle Vorteile zu verstehen, die einer Bewertung in Geld zugänglich sind. Dies sind etwa Urlaubsreisen, die Überlassung von Sachen zur Benützung (z. B. von Fahrzeugen), der Verzicht auf Kreditzinsen, die Erbringung von Dienst​leistungen oder unverhältnismäßig hohe Vergütungen für private Tätigkeiten (siehe Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten, 2. Auflage, 271). Unter das Verbot fallen auch noch sonstige Vorteile, z. B. Begünstigun​gen von dritten Personen, Verschaffung einer Nebenbeschäftigung, Annahme einer Einladung (vgl. Verhaltenskodex des BMF für Beamte und Vertrags​bedienstete SWK 1999, T 171).

Nicht als Geschenke oder sonstige Vorteile im Sinne des § 18 Abs. 3 
DO 1994 bzw. § 4 Abs. 5 VBO 1995 sind Zuwendungen von geringem 
Wert, wie sie insbesondere aus Anlass von Festen üblich sind, zu betrachten. Bei der Auslegung, was als „geringer Wert“ anzusehen ist, kann von den Werten der Strafgerichtsbarkeit nicht ausgegangen werden, da diese als über​höht gelten. Es sollen im Dienstrecht vor allem jene Fälle unterbunden werden, wo dem Beamten/Vertragsbediensteten Zuwendungen gemacht werden, die 
er nicht erhalten hätte, wenn er nicht Beamter/Vertragsbediensteter wäre. 


Bloße Aufmerksamkeiten ohne wirtschaftlichen Wert für den Empfänger 
(z. B. Reklameartikel einfacher Art mit Firmenaufdruck, wie Kalender, Kugel​schreiber, Schreibblöcke, Feuerzeuge etc) werden wohl nicht dem Verbot der Geschenkannahme unterliegen. Aber auch derartige Reklameartikel gelten als „Geschenke“, wenn ihr Wert nicht mehr als gering angesehen werden kann 
(z. B. goldener Kugelschreiber), der Firmenaufdruck kann dies nicht verhin​dern. Die Überreichung von Büchern, Theaterkarten oder mehreren Flaschen Wein kann laut Kucsko-Stadlmayer auch aus Anlass von Festtagen wie Weihnachten nicht als üblich bezeichnet werden. Geldgeschenke (Trinkgelder) werden nicht als üblich angesehen. Bei Einladungen zu Essen, gesellschaft​lichen Veranstaltungen oder sonstigen Treffen wird danach zu differenzieren sein, ob damit den Formen des gesellschaftlichen Verkehrs oder der Höflichkeit entsprochen wird. (vgl. Blaha/Pollak, Dienst- und Besoldungsrecht der Wiener Gemeindebediensteten, Anm. 11 zu § 18 DO 1994, Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten, 2. Auflage, 271).

Erkenntnis des VwGH vom 4. September 1990, Zl. 90/09/0043:

„Die Entgegennahme eines geldwerten Vorteils (Tisch) durch eine außen​stehende Person, mit der der Beamte (DIENSTLICH mit der Beschaffung von Materialien für das Land Oberösterreich betraut) als Sachbearbeiter dienstlich zu tun hatte, ist disziplinarrechtlich nicht unerheblich. Es kommt nicht darauf an, ob der Firmenvertreter den Beamten hierdurch zu Gunsten der Firma "beeinflussen" oder ob er hierdurch bloß ein "günstiges Klima" erzielen wollte. Der Beamte muss bereits den ANSCHEIN vermeiden, im Rahmen seiner Amtsführung für die Annahme persönlicher Vorteile empfänglich zu sein. Er hat jedes Verhalten zu vermeiden, das nach außen den Anschein einer Partei​lichkeit oder Eigennützigkeit erwecken kann. Ein Beamter, der in Bezug auf seine Amtsführung vermögenswerte Vorteile annimmt, setzt das Ansehen der Beamtenschaft herab und gefährdet das Vertrauen seiner Behörde und der Allgemeinheit in seine Zuverlässigkeit; denn er erweckt hierdurch zugleich den Verdacht, sich bei seinen Dienstgeschäften nicht an sachlichen Erwägungen zu orientieren, sondern sich auch von der Rücksicht auf den ihm zugesagten, gewährten oder von ihm geforderten Vorteil leiten zu lassen. Das kann im Interesse einer funktionsgerecht, zweckmäßig und sachlich orientierten Ver​waltung nicht hingenommen werden.“

Erkenntnis des VwGH vom 17. Dezember 1992, Zl. 91/09/0236:

Die Annahme eines Trinkgeldes von 600,00 ATS durch zwei Sanitätsgehilfen anlässlich eines Rettungseinsatzes verstößt gegen das Geschenkannahmeverbot (zu § 19 Abs. 3 DO 1966 ergangen, der mit § 18 Abs. 3 DO 1994 ident ist).

Disziplinaroberkommission des Bundes vom 9. März 2001,

Zl.en 155/8-DOK/00 und 156/8-DOK/00: 

Eine einmalige Gratiskonsumation von Getränken in einem Lokal ist nicht geeignet, eine Geschenkannahme iSd § 59 Abs. 1 BDG (entspricht § 18 Abs. 3 DO 1994 und § 4 Abs. 5 VBO 1995) zu bewirken.

Berufungskommission vom 9. Oktober 2000, Zl. 55/10-BK/00:

Ein Lehrer, der für Sammelbestellungen, die er im Rahmen der Schulbuch​aktionen bei einem Buchhändler tätigt, von diesem Rabatte in Form von kos​tenlos beziehbaren Büchern entgegennimmt, verstößt gegen das Geschenkan​nahmeverbot.

Ebenso verstößt ein Lehrer gegen das Geschenkannahmeverbot, wenn er für die den Eltern der Schüler gegebene Empfehlung, die für die Schule notwendi​ge Sportbekleidung ihrer Kinder bei einem bestimmten Geschäft zu kaufen, von diesem Geschäft das Angebot, Testschi zu fahren und das letzte Paar zu behalten, akzeptiert.

Berufungskommission vom 11. Jänner 2000, Zl. 119/7-BK/99:

Keine unzulässige Geschenkannahme liegt vor, wenn dieser Vorteil an einen großen Kreis von Personen gewährt wird und nicht über die im Geschäftsleben üblichen Rabatte weit hinausgeht, dass eine Befangenheit in der konkreten Ausübung der Amtsstellung im Sinne der "Schaffung eines günstigen Klimas" nicht zu befürchten ist, mag der Kreis der Begünstigten dieses Vermögens​vorteils auch auf Beamte beschränkt bleiben.

4.1.2.
Befangenheit

§ 22 DO 1994, § 8 VBO 1995:

„Der Beamte/Vertragsbedienstete hat sich der Ausübung seines Amtes zu enthalten und seine Vertretung zu veranlassen, wenn wichtige Gründe vor​liegen, die geeignet sind, seine volle Unbefangenheit in Zweifel zu setzen. Bei Gefahr im Verzug hat, wenn die Vertretung durch ein anderes Organ nicht sogleich bewirkt werden kann, auch der befangene Beamte/Vertragsbedienstete die unaufschiebbaren Amtshandlungen selbst vorzunehmen. § 7 des Allgemei​nen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, und sonstige die Befangenheit regelnde Verfahrensvorschriften bleiben unberührt.

Die Ausführungen Kucsko/Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten, 
2. Auflage, 199ff, zu § 47 BDG 1979 sind, da § 22 DO 1994 eine idente Rege​lung enthält, auf die Wiener Landesrechtslage übertragbar: Demnach verweist die Definition der Befangenheit in § 22 DO 1994 zunächst auf den – nicht näher definierten – Begriff der "Unbefangenheit"; eine solche liegt nach dem Sprachgebrauch dann vor, wenn ein Beamter in der Lage ist, eine objektive (sachliche), unparteiische Entscheidung zu treffen. Für die Dienstpflichtver​letzung nach § 22 DO 1994 genügen bereits "Zweifel" an dieser Objektivität; selbst wenn deren Mangel nicht nachgewiesen werden kann, liegt unter Umständen schon "Befangenheit" vor. Die Zweifel müssen allerdings durch "wichtige Gründe" hervorgerufen sein. Zwar führt § 22 DO 1994 nicht näher aus, was unter "wichtige Gründe" zu verstehen ist, doch ist es schon im Hinblick auf die Entstehungsgeschichte und den Zweck der Bestimmung nicht zweifelhaft, dass § 7 AVG, an dessen Standard sich die dienstrechtliche Norm offenkundig orientiert, zur Auslegung dieses unbestimmten Gesetzesbegriffes 


heranzuziehen ist. Der Gesetzgeber wollte in § 22 DO 1994 den Inhalt des § 7 AVG nicht ändern, sondern lediglich für einen bisher nicht erfassten Be​reich übernehmen. Dies bedeutet, dass die in § 7 Abs. 1 Z 1 - 3 AVG aufge​zählten "absoluten" Befangenheitsgründe, die nach der Regelungstechnik dieser Bestimmung gegenüber den "sonstigen" wichtigen Gründen (General​klausel nach § 7 Abs. 1 Z 4 AVG) besonders hervorgehobene wichtige Gründe sind, die auch im Anwendungsbereich des § 22 DO 1994 beachtlich sind.

Daneben kommen auch – wie nach § 7 Abs. 1 Z 4 AVG – noch andere „wichtige Gründe“ für Zweifel an der Unbefangenheit in Betracht, deren Vorliegen in jedem einzelnen Fall zu prüfen ist. Solche Gründe wurden in der Judikatur etwa in einer Feindschaft, in einem speziellen Rivalitätsverhältnis in irgendeinem Lebensbereich, in der Motivationslage der Dankbarkeit, aber auch in rein freundschaftlichen Beziehungen gesehen (vgl. Beschluss des OGH vom 14. Dezember 1994, Zl. 13 Ns 17/94, Erkenntnis des VwGH vom 22. Novem​ber 1990, Zl. 90/09/0084).

Disziplinaroberkommission des Bundes vom 10. Dezember 1999, Zl. 103/6-DOK/99: 

Der Beschuldigten musste - unabhängig davon, ob sie auf Grund des einwö​chigen Aufenthaltes ihrer Untermieterin im Ausland zu Recht davon ausgehen konnte, dass diese die Unterkunft aufgegeben, das Untermietverhältnis mit Monatsablauf beendet und ihr einen Auftrag erteilt hätte, ihre Abmeldung von der genannten Adresse in die Wege zu leiten - klar sein, dass bei ihr – abge​sehen von privaten Meinungsverschiedenheiten, Streitigkeiten und ihrem da​raus resultierenden Interesse an der Räumung der in Rede stehenden Wohnung - schon wegen ihres privatrechtlichen Mietverhältnisses zu ihrer Untermieterin und der Tatsache, dass sie lediglich über den zweiten Meldezettel der Unter​mieterin verfügte, jedenfalls "wichtige Gründe" im Sinne der Befangenheits​regel des § 47 BDG (entspricht § 22 DO 1994 und § 8 VBO 1995) vorlagen.“

Erkenntnis des VwGH vom 28. Juli 1999, 93/09/0315:

Befangenheit liegt in einer Angelegenheit u.a. dann vor, wenn der Beamte an ihr beteiligt ist. Dies trifft auf einen Beamten zu, der als Hausverwalter eines bundeseigenen Gebäudes in Ausübung seines Amtes Handlungen für ein darin befindliches Bestandsobjekt (hier: Fußbodensanierung) setzt, dessen Mieter er ist.

4.1.3.
Nebenbeschäftigung

§ 25 Abs. 2 DO 1994:

„Der Beamte darf keine Nebenbeschäftigung ausüben, die ihn an der genauen Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben behindert, die Vermutung seiner Be​fangenheit hervorruft oder die Achtung und das Vertrauen, die seiner Stellung als Beamter entgegengebracht werden, untergraben könnte.“ Bei Vertragsbe​diensteten stellt die Ausübung einer Nebenbeschäftigung, die ihrer Natur nach die volle Unbefangenheit im Dienst beeinträchtigen kann, und die trotz Auf​forderung des Dienstgebers nicht aufgegeben wird, einen Entlassungsgrund gemäß § 45 Abs. 2 Z 5 VBO 1995 dar.

Bei einer Nebenbeschäftigung kann es sich um erwerbsmäßige unselbststän​dige Tätigkeiten handeln (privatrechtliche Verträge), ferner um wirtschaftlich selbstständige Tätigkeiten und schließlich auch um nicht erwerbsmäßige Tätigkeiten. Der Begriff der Nebenbeschäftigung umfasst alle nur denkbaren Beschäftigungen eines Beamten außerhalb seines Dienstverhältnisses (im weiten Sinn), wobei nur erwerbsmäßige Nebenbeschäftigungen zu melden sind. Es muss auch nicht ein Beschäftigungsverhältnis im arbeitsrechtlichen Sinn vorliegen (vgl. Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 26. Jän​ner 2000, Zl. 98/12/0095).

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. ua. Er​kenntnisse vom 13. September 2001, Zl. 96/12/0035, und vom 28. Februar 1996, Zl. 94/12/0144) ist eine Nebenbeschäftigung aus diesem Grund schon dann unzulässig, wenn durch ihre Ausübung in der Bevölkerung der Eindruck geweckt werden könnte, dass der Beamte bei der Versehung seines Dienstes nicht völlig unbefangen ist. Das Gesetz will nämlich verhindern, dass ein Beamter aufgrund der Ausübung einer Nebenbeschäftigung in Situationen gerät, in denen seine Fähigkeit zur unparteiischen Entscheidung gehemmt sein könnte, und dass eine solche Beschäftigung dem von der dienstlichen Tätigkeit des Beamten berührten Personenkreis Anlass gibt, an der Objektivität der Amtsführung Zweifel zu hegen. Die Vermutung der Befangenheit im Sinne des § 25 Abs. 2 DO 1994 darf also nicht eine bloß abstrakt-denkmögliche sein, um die Untersagung einer Nebenbeschäftigung zu rechtfertigen, sondern muss vielmehr stichhaltig und auf den Erfahrungen des täglichen Lebens aufbauend begründet werden. Es ist aber für die Untersagung einer Nebenbeschäftigung nicht notwendig, dass dadurch bei den dienstlichen Verrichtungen des Beamten tatsächlich eine Befangenheit hervorgerufen wird. Es muss nur die Gefahr der Befangenheit hinlänglich konkret sein. Dies wird insbesondere dann zu bejahen sein, wenn die Nebenbeschäftigung unmittelbar im dienstlichen Aufgaben​bereich des Beamten ausgeübt werden soll, damit also bereits eine Interessen​kollision indiziert ist.

Als Voraussetzung für die Untersagung einer Nebenbeschäftigung wegen Vermutung der Befangenheit ist nach der Judikatur des Verwaltungsgerichts​hofes (vgl. Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes vom 27. Oktober 1999, Zl. 99/12/0173, vom 28. Februar 1996, Zl. 93/12/0260 u.v.m.) insbesondere wesentlich,

1. ob die erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung unmittelbar im dienstli​chen Aufgabenbereich des Beamten ausgeübt werden soll bzw.

2. ob bei einer solchen Nebenbeschäftigung zwangsläufig ein Kontakt mit Personen gegeben ist, gegenüber denen auch ein dienstliches Einschreiten des Beamten häufig notwendig sein kann bzw.

3. ob der finanzielle Erfolg der Nebenbeschäftigung von den Personen abhängig ist, gegenüber denen der Beamte dienstlich tätig zu wer​den hat. 

Die Vermutung der Befangenheit wird dann zu bejahen sei, wenn der Beamte im Rahmen seiner dienstlichen Stellung Unterlagen, die er im Rahmen seiner Beschäftigung ausgearbeitet hat, überprüfen müsste. Vgl. Erkenntnis des VwGH vom 21. Jänner 1998, Zl. 96/12/0264, dem folgender Sachverhalt zugrunde lag: Der Beamte stand in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver​hältnis zum Land Kärnten und war im Amt für Wasserwirtschaft als "interner Leiter" der Außenstelle St. Andrä im Lavanttal tätig, wobei er in wasserrecht​lichen Verfahren als wasserbautechnischer Sachverständiger und auch bei der Abwicklung von Förderungen (Bauüberwachung, Endabrechnung) eingesetzt wurde. Mit Schreiben vom 5. März 1996 meldete der Beamte im Dienstweg die geplante Ausübung einer Nebenbeschäftigung in seinem Fachbereich "Kultur​technik und Wasserwirtschaft" sowie der damit verbundenen beratenden Tätig​keiten, insbesondere auf dem Gebiet der Bauleitung und Projektierung. In diesem Fall stellte der Verwaltungsgerichtshof fest, dass die geplante Neben​beschäftigung in den Bereichen Kulturtechnik und Wasserwirtschaft in Form beratender Tätigkeit, der Bauleitung und Projektierung Interessenskonflikte und Befangenheiten erwarten lasse, weil der Beamte eigene Projekte, Bau​stellen und Honorarnoten zu beurteilen und zu bearbeiten hätte oder dies von seinen Mitarbeitern erledigen lassen müsse.

Die Vermutung der Befangenheit wurde vom VwGH auch in folgenden Fällen bejaht:

· die Tätigkeit eines technischen Oberrevidenten, zu dessen Pflichtenkreis die Überprüfung von Werkleistungen auf dem Gebiet des Vermessungswesen gehören, als Hilfskraft eines Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen (VwGH vom 30. Juni 1977, Zl. 2496/76),

· die Durchführung von Vermessungsarbeiten für einen Ziviltechniker durch einen Beamten im Stadtvermessungsamt, der in beiden Tätigkeiten mit ein und derselben Liegenschaft befasst ist (VwGH vom 15. März 1982, Zl. 81/12/0108),

· die Führung eines Gewerbebetriebes, im Rahmen dessen u.a. Dienstleis​tungen für Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen erbracht werden, durch einen Beamten, dessen Dienststelle ständig mit Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen zu tun hat (VwGH vom 14. Mai 1984, Zl. 83/12/0110: „Es liegt auf der Hand, dass eine Nebenbeschäftigung, welche darin besteht, dass ein Beamter im Rahmen derselben mit einzelnen bei seiner Dienststelle als Parteien vorsprechenden Personen zusammen​arbeitet, geeignet ist, bei der Bevölkerung eine Vermutung der Befangenheit dieses Beamten in Ausübung seines Dienstes hervorzurufen. Ob der Beamte im Hinblick auf die innerdienstliche Geschäftsverteilung mehr oder weniger mit den betreffenden Personen in einen dienstlichen Kontakt kommt, ist im vorliegenden Zusammenhang ohne Bedeutung.“). 

4.1.4.
Dienstliche Verschwiegenheit

§ 21 Abs. 1 DO 1994/§ 7 Abs. 1 VBO 1995:

Der Beamte/Vertragsbedienstete ist zur Verschwiegenheit über alle ihm ausschließlich aus seiner amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfassenden Landesverteidi​gung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftlichen Interesse einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist. Die Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit besteht nicht gegenüber dem Vorgesetzten, den Organen, gegenüber denen eine gesetzliche Mitteilungspflicht besteht, für den Beschuldigten und den Disziplinaranwalt im Disziplinarverfahren und in den Fällen, in denen der Beamte vom Magistrat von der Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit entbunden wurde.

Als Gegenstand der Amtsverschwiegenheit kommen nicht nur Ereignisse in der Außenwelt, wie z. B. mündliche Äußerungen, sondern auch innere Vorgänge, wie – etwa aus Gesprächen erschließbare Absichten und Ideen oder nicht kundgemachte Normen (z. B. Weisungen, Verwaltungsverordnungen, noch nicht zugestellte Bescheide) oder Schriftstücke in Betracht (Kucsko-Stadl​mayer, Das Disziplinarrecht der Beamten, 2. Auflage, 181f).

Unter dem Begriff „Organe, gegenüber denen eine gesetzliche Mitteilungs​pflicht besteht“ sind in erster Linie Organe des Rechnungshofes im Rahmen ihrer Prüfungstätigkeit sowie die Volksanwaltschaft zu subsumieren.

4.2.
Korruption aus zivil- und strafrechtlicher Sicht

Die Abhandlung wurde von der MD-Zivil- und Strafrecht ausgearbeitet.

4.2.1.
Allgemeiner Teil

Grundsätzlich werden nur solche Verletzungen der amtlichen Pflichten dem Strafgesetz unterworfen, die das öffentliche Interesse an der pflichtgemäßen Verwaltung eines Amtes oder öffentlicher Funktionen berühren, während Pflichtwidrigkeiten, die bloß das Dienstverhältnis des Beamten zum Staat be​treffen dem Disziplinarrecht vorbehalten werden.

Unterschiede zwischen echten - eigentlichen - Amtsdelikten (diese können nur von Beamten begangen werden) und unechten Amtsdelikten, welche allge​meine Strafhandlungen zum Gegenstand haben, aber dann mit strengerer Strafe bedroht sind, wenn sie ein Beamter im Zusammenhang mit seiner Amtsstellung begangen hat.

Typische echte Amtsdelikte wären nach dem System des Strafgesetzbuches die Tatbestände der § 302 Missbrauch der Amtsgewalt, § 303 Verletzung der Frei​heit der Person oder des Hausrechtes, § 304 Geschenkannahme durch Beamte, § 310 Verletzung des Amtsgeheimnisses, § 311 Falschbeurkundung im Amt etc.

Darüber hinaus sind aber auch Delikte wie die Untreue (§ 153 StGB), die Ge​schenkannahme durch Machthaber (§ 153 a StGB) oder auch der Förderungs​missbrauch nach § 153 b StGB im Rahmen der unechten Amtsdelikte unter den weiten Bereich der für die Korruptionsbekämpfung wesentlichen Tatbestände zu erfassen und mit Strafverschärfung nach § 313 Strafgesetzbuch bedroht.

Sowohl für die echten Amtsdelikte als auch für die Zulässigkeit der Strafver​schärfung verlangt das Gesetz, dass der Täter „Beamter“ im Sinne des Straf​gesetzbuches ist. Wer Beamter ist bestimmt § 74 Z 4 Strafgesetzbuch: danach ist Beamter jede physische Person, die entweder dazu bestellt ist als Organ des Bundes-, eines Landes- oder eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder einer anderen Person des öffentlichen Rechts allein oder gemeinsam mit ande​ren Rechtshandlungen vorzunehmen oder die sonst mit Aufgaben der Bundes-, Landes- oder Gemeindeverwaltung betraut ist.

Ausgehend von diesem Beamtenbegriff ist daher Beamter, wer Organstellung hat auf Grund der er mit Rechtswirksamkeit für den Rechtsträger dessen Organ er ist Rechtshandlungen setzen kann, die dem Rechtsträger zugerechnet wer​den.

Dabei ist nicht entscheidend welcher Art diese Rechtshandlungen sind. Sie können Akte der Hoheitsverwaltung aber auch der Privatwirtschaftsverwaltung sein. Darunter fällt aber auch jeder, der sonst mit Aufgaben der Bundes-, Landes- oder Gemeindeverwaltung betraut ist sowie alle Tätigkeiten im Rah​men der Verwaltung, somit faktische bzw. manipulative Tätigkeiten zur Er​füllung von staatlichen Verwaltungsaufgaben. Entscheidend ist die Funktion des Beamten auf den konkreten Fall bezogen. 

Der Unterschied zwischen Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung spielt erst beim Tatbestand des § 302 Strafgesetzbuch - Amtsmissbrauch - eine Rolle, nicht aber für die Beamteneigenschaft als solche.

Für eine detailliertere Untersuchung bietet sich zunächst der Tatbestand des Missbrauchs der Amtsgewalt nach § 302 Strafgesetzbuch an. Missbrauch der Amtsgewalt begeht ein Beamter, wenn er mit Schädigungsvorsatz seine Befug​nis namens des Bundes-, eines Landes-, eines Gemeindeverbandes oder einer Gemeinde bzw. einer anderen Person des öffentlichen Rechts als deren Organ in Vollziehung der Gesetze Amtsgeschäfte vorzunehmen, wissentlich miss​braucht. Entscheidendes Kriterium für einen Amtsmissbrauch ist somit das Bestehen einer Befugnis des Beamten namens des Rechtsträgers als dessen Organ Amtsgeschäfte vorzunehmen. Nur eine solche Befugnis kann Gegen​stand eines Amtsmissbrauches sein. 

Befugnis ist rechtliches Dürfen mithin die Erlaubnis zur Vornahme bestimmter Geschäfte, die zur Erfüllung der amtspezifischen Vollziehungsaufgaben eines Rechtsträgers dienen.

Praktisch umgesetzt bedeutet das, dass Organhandlungen setzt, wer beispiels​weise Urteile fällt, Beschlüsse fasst, Bescheide erlässt, Verfügungen trifft, Verhandlungen leitet etc., aber auch faktische Verrichtungen im Rahmen der Verwaltung wie Vorerledigen von Akten, Kalendieren von Akten etc. erfasst sind.

Der Missbrauch der Amtsgewalt setzt weiters voraus, dass die Befugnis der Organhandlungen in Vollziehung der Gesetze besteht. Somit ist § 302 Strafge​setzbuch auf Akte der Hoheitsverwaltung beschränkt. Ein Befugnismissbrauch im Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung begründet somit nicht den Amts​missbrauch als klassisches Beamtendelikt, sondern allenfalls die Untreue in Verbindung mit § 313 Strafgesetzbuch. 

4.2.2.
Die Delikte im Einzelnen

In weiterer Folge wird eine Darstellung der oben beispielsweise aufgezählten Amtsdelikte im Detail ausgeführt.

§ 302 StGB: Missbrauch der Amtsgewalt

§ 302 StGB ist ein Sonderdelikt. Der Ausführende ist ein Beamter. Unter Beamte versteht man Personen, die in der Rechtsprechung oder in der Verwal​tung tätig sind.

Vorrangiger Gesetzeszweck ist die Absicherung einer rechtsstaatlichen, unpar​teiischen und am Gleichheitssatz orientierten („sauberen“) Verwaltung.

Dem § 302 StGB unterliegen dabei nur Missbrauchshandlungen im Rahmen der Hoheitsverwaltung (= Vollziehung der Gesetze, also behördliche Tätig​keiten).

Täter kann nur ein „Beamter“ sein, darunter fallen  hier aber auch etwa Ver​tragsbedienstete und auch politische Verantwortungsträger (z. B. Minister, Landesräte, amtsführende Stadträte, geschäftsführende Gemeinderäte etc.). 

Es muss sich um Rechtshandlungen bzw. Amtsgeschäfte handeln, wozu aber durchaus auch vorbereitende Tätigkeiten zählen.

Judikaturbeispiele:

Beamte z. B. sind die Bediensteten der Ämter der Landesregierung (SSt 53/54 =EvBl 1983/25); der Stadtmagistrate (EvBl 1984/18=JBl 1983,545), der MBÄ (SSt 53/7) und der Gemeindeämter (EvBl 2000/152=RZ 2000/38, 15 Os 163/95). Es ist für die Beamteneigenschaft auch unerheblich, ob er mit Aufgaben der Hoheits- oder Privatwirtschaftsverwaltung betraut ist (SSt 50/6).

Der Befugnismissbrauch:

Der Amtsmissbrauch ist aber auf Missbräuche, die mit hoheitlicher Tätigkeit zusammenhängen („... in Vollziehung der Gesetze ...“), begrenzt. Der Täter nimmt selbst einen Hoheitsakt missbräuchlich vor oder er bewirkt durch ein missbräuchliches Verhalten, dass andere Beamte einen Hoheitsakt entgegen dem Gesetz vornehmen oder unterlassen. Teile der Lehre und der Rechtspre​chung weiten den Amtsmissbrauch auf alle tatsächlichen Missbräuche aus, die einem Hoheitsakt „gleichwertig“ sind.

Unbestritten ist, dass ein Beamter dann Amtsmissbrauch begeht, wenn er einen Hoheitsakt mit unvertretbarem Inhalt vornimmt, z. B. ein Bürgermeister bewil​ligt ein Bauvorhaben mit einem Grenzabstand von 3m, obwohl die Bauordnung 4m vorsieht und der Sachverständige 5m für notwendig hält (EvBl 1982/158).

Der Befugnismissbrauch muss wissentlich erfolgen; das bedeutet, dass der Be​amte nur dann strafbar ist, wenn er weiß, dass sein Verhalten gegen das ein​schlägige materielle oder formelle Recht verstößt.

Der Beamte muss darüber hinaus auch den Schädigungsvorsatz haben. Mit Schädigungsvorsatz handelt z. B. ein Bürgermeister, der ein Bauvorhaben mit unzulässiger Bebauungsdichte (JBl 1994,838) oder im Freiland bewilligt (JBl 1997,402).

Beispiele:

Unterlassung von Anzeigen bei bestehender Anzeigepflicht

Heranziehung nachgeordneter Bediensteter für private Arbeiten

Rechtswidrige Erteilung einer Baubewilligung

Nichtuntersagung einer unzulässigen Bauführung

Nichtabfuhr eingehobener Straf- bzw. Abgabengelder

§ 304 StGB: Geschenkannahme durch Beamte

Diese Bestimmung bezieht sich auf die Hoheits- und Privatwirtschaftsverwal​tung.

Pönalisiert wird hiedurch die passive Bestechung, also die Entgegennahme von Geld bzw. Geschenken durch Beamte. Ebenso das Fordern bzw. sich Verspre​chen lassen von Geschenken. 

Bei Geschenkannahme für eine pflichtwidrige Vornahme des Amtsgeschäftes (unter Missachtung bestehender Gesetze, Verordnungen, Erlässe oder Weisun​gen) besteht eine höhere Strafdrohung. 

Wird für eine pflichtgemäße Vornahme lediglich ein geringfügiger Vorteil an​genommen, entfällt die Strafbarkeit, es sei denn, die Tat wurde gewerbsmäßig begangen.

§ 305 StGB: Geschenkannahme durch leitende Angestellte eines öffentlichen Unternehmens 

Hiedurch werden Geschenkannahmen durch Vorstandsmitglieder, Geschäfts​führer, Prokuristen etc. eines öffentlichen Unternehmens (mindestens 50 % Beteiligung von Gebietskörperschaften) unter Strafe gestellt.

§ 306 StGB: Geschenkannahme durch Sachverständige

Diese Strafdrohung bezieht sich im wesentlichen auf die im Einzelfall, z. B. für ein konkretes Verfahren, von einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde bestellten (selbstständigen) Sachverständigen, weiters auch auf die Amtssach​verständigen. Erforderlich ist ein Konnex zwischen der Geschenkannahme und der Erstattung eines falschen Befundes oder Gutachtens.

§ 306a StGB: Geschenkannahme durch Mitarbeiter und sachver​ständige Berater

Erstreckt die Strafdrohung auch auf Geschenkannahmen durch andere Mitar​beiter eines öffentlichen Unternehmens, sofern diese durch ihre Auskünfte, Vorschläge und Unterlagen einen regelmäßigen Einfluss auf die Geschäfts​führung haben. Die Geschenkannahme etc. muss dabei mit einer pflicht​widrigen Vornahme einer Rechtshandlung bzw. Beeinflussung in Konnex stehen. Die Strafdrohung gilt weiters auch für bezügliche Geschenkannahmen durch sachverständige Berater.

§ 307 StGB: Bestechung

Auch diese Bestimmung gilt für Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung.

Unter Strafe gestellt ist hier die aktive Bestechung.

Täter wird in der Regel eine Partei des Verfahrens bzw. eine sonstige Person sein, welche von einem Beamten ein bestimmtes Verhalten erwartet. 

Erfolgt die Geschenkhingabe für ein pflichtwidriges Verhalten des Beamten besteht auch hier eine höhere Strafdrohung. 

Erfolgt die Geschenkhingabe für ein pflichtgemäßes Verhalten des Beamten entfällt die Strafbarkeit im Falle eines bloß geringfügigen Vermögensvorteiles. 

§ 307 StGB findet auch Anwendung im Falle der Bestechung von leitenden Angestellten, deren Mitarbeitern und Beratern sowie von Sachverständigen (siehe weiter unten, §§ 305, 306 und 306 a StGB).

§ 308 StGB: Verbotene Intervention

Pönalisiert werden Interventionen, also Einflussnahmen auf Beamte, welche deren parteiliche Amtsführung (z. B. Freunderlwirtschaft etc.) als Ziel haben. 

Strafbar ist dabei nur jener Intervenient, welcher für die Einflussnahme einen nicht bloß geringfügigen Vermögensvorteil fordert. 

Der Täter muss wissentlich handeln, also die Parteilichkeit anstreben. 

§ 310 StGB: Verletzung des Amtsgeheimnisses

Unter Strafe gestellt wird hiedurch die Offenbarung bzw. Verwertung von amtlichen Geheimnissen, wodurch öffentliche oder berechtigte private Inter​essen verletzt werden.

Täter kann grundsätzlich nur ein Beamter oder ehemaliger Beamter sein. 

§ 313 StGB: Strafbare Handlungen unter Ausnützung einer Amts​stellung

Täter eines allgemeinen Deliktes können nach § 313 StBG strenger bestraft werden, wenn sie Beamte sind und die Tat unter Ausnützung ihrer Amts​stellung begangen haben.

Jene Missbräuche eines Beamten, die im Rahmen nichthoheitlicher Tätigkeit, vor allem im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung, stattfinden, können als allgemeines Delikt in Verbindung mit § 313 StGB bestraft werden.

Die Zueignung von Sachen und Geldern, die dem Beamten dienstlich zu​gekommen sind, ist kein Hoheitsakt und kann darum kein Amtsmissbrauch sein; der Beamte begeht aber ein Vermögensdelikt (z. B. Diebstahl, Veruntreu​ung, Unterschlagung) unter Ausnützung seiner Amtsstellung.

Die Judikatur ist aber bei der Frage, ob ein Amtsmissbrauch oder ein Vermö​gensdelikt vorliegt, nicht einheitlich; so entschied der OGH in einer Entschei​dung betr. Zueignung von Geldern aus der Amtskasse durch den Gemeinde​sekretär, dass nach der Herkunft der Gelder zu unterscheiden ist. Handelte es sich um Steuereinnahmen, so liege ein Amtsmissbrauch vor, bei Geldern aus Gemeindebetrieben hingegen handle es sich um Veruntreuung (EvBl 1985/84). In neueren Entscheidungen hingegen verurteilte der OGH unabhängig von der Qualität des Geldes wegen Veruntreuung (NRsp 1992/181=12 Os 153/91 und 13 Os 184/95).

§ 121 StGB: Verletzung von Berufsgeheimnissen 

(nur mit Ermächtigung des in seinem Interesse an der Geheimhaltung Verletzten zu verfolgen)
Verletzung gesundheitsbezogener Geheimnisse - richtet sich an die Angehöri​gen „medizinischer“ Berufsgruppen, denen ein gesundheitsbezogenes Geheim​nis, welches Kraft der beruflichen Tätigkeit zugänglich wurde und das im Falle seiner Verletzung geeignet ist, berechtigte Interesse des Geheimnisberechtigten (im Normalfall des Patienten) zu verletzen. Der Täterkreis ist daher sehr weitumfassend und betrifft insbesondere Ärzte, diplomiertes Krankenpflege​personal, wie vor allem Krankenschwestern und Pfleger.

Geheimnisverletzung durch Sachverständige - schützt Geheimnisse, die einem Beamten im Rahmen seiner Sachverständigentätigkeit zugänglich geworden sind.

§ 122 StGB: Verletzung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses 

(nur mit Ermächtigung des Verletzten zu verfolgen)

Hier kann nur derjenige Täter sein, der Kraft seiner gesetzlich oder behördlich vorgeschriebenen Aufsichts-, Überprüfungs- oder Erhebungstätigkeit Kenntnis von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen erlangt und zur Wahrung dieser Geheimnisse Kraft Gesetzes verpflichtet ist. Ein großer Anwendungsspielraum ergibt sich dadurch, dass somit alle durch amtswegiges Tätigwerden der Behörde vorgenommenen Erhebungs- und Überprüfungstätigkeiten von § 122 StGB erfasst sind und somit diese durch die Tätigkeit bekannt gewordenen Geschäfts- und Betriebsunterlagen (beispielsweise auch Kundenlisten, Kun​denumsätze etc.) geschützt sind. Nicht erfasst sind naturgemäß offenkundige Tatsachen.

§ 133 StGB: Veruntreuung

Veruntreuung besteht in ungetreuer Verwahrung eines anvertrauten Gutes. Auch ein Gemeindesekretär, der sich Geld aus der Handkasse aneignet, begeht Veruntreuung unter Ausnützung seiner Amtsstellung, da er sich Sachen zueignet, die er in Ausübung seines Dienstes von Vorgesetzten oder Parteien in seinen Allein- oder Mitgewahrsam übernommen hat (NRsp 1992/181=12Os 153/91).

§ 144 StGB: Erpressung

Erpressung liegt dann vor, wenn die abgenötigte Verfügung auch zu einer Ver​mögensschädigung führt. Eine Erpressung unter Ausnützung der Amtsstellung liegt dann vor, wenn Beamte Gewalt oder gefährliche Drohung gegen eine Person üben, mit der sie dienstlich zu tun haben. 

§ 146 StGB: Betrug

Betrügerische Handlungen eines Beamten unter Ausnützung seiner Amts​stellung liegen dann vor, wenn ihm seine amtliche Tätigkeit die Täuschung ermöglicht, so z. B. wurde ein Oberbaurat der Landesregierung wegen Betru​ges unter Ausnützung der Amtsstellung verurteilt, der Parteien dahingehend täuschte, dass er ihre Anträge in der Freizeit erledigt und sich dafür bezahlen lässt (SSt 53/54=EvBl 1983/25).

§ 148a StGB: Betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch

Genauso wie beim Betrug wird hier unter Ausnützung der Amtsstellung eine Täuschung dahingehend ermöglicht, dass der Vermögensschaden als unmittel​bare Folge der durch eine tatbestandsmäßige Manipulation bewirkte Beein​flussung des Ergebnisses einer automationsunterstützten Datenverarbeitung eintritt; diese Täuschung kann durch Gestaltung des Programms durch Einga​beveränderung oder Löschung von Daten oder durch sonstige Einwirkung auf den Ablauf des Verarbeitungsvorganges begangen werden.

§ 153 StGB: Untreue

Es handelt sich hier um den wissentlichen Missbrauch der eingeräumten Befugnis, über fremdes Vermögen verfügen zu können (z. B. mit der Möglich​keit, Rechtsgeschäfte abschließen zu können). 

Als Täter kommt dabei der Inhaber der betreffenden Verfügungsmacht , bzw. Vollmacht in Betracht. Verlangt wird weiters auch ein Schädigungsvorsatz (Verringerung der Aktiven, bzw. Vermehrung der Passiven des Geschäfts​herrn). Grundsätzlich hat der Machthaber (Vertreter) nämlich dem Machtgeber den größtmöglichen Nutzen zu verschaffen und z. B. alle dabei erlangten Pro​visionen herauszugeben.

Beispiel: Ein Gemeindebeamter, der sich für die Vergabe von Instandsetzungs​aufträgen (Privatwirtschaftsverwaltung!) seitens des beauftragten Kontrahenten einen Vermögensvorteil zuwenden lässt. 

Der Untreue - Tatbestand gilt dabei für alle rechtsgeschäftliche Tätigkeiten in der gesamten privaten Wirtschaft. Er gilt aber auch für den Bereich der Privat​wirtschaftsverwaltung der Gebietskörperschaften.

Die Untreue besteht also in untreuer Verwaltung, während Veruntreuung 
(§ 133 StGB) eine untreue Verwahrung bedeutet. Bei der Untreue hat dabei der 


Täter eine rechtliche, bei der Veruntreuung bloß eine faktische Verfügungs​macht. Relevant für die Veruntreuung ist auch, dass das Gut dem Täter anver​traut worden sein muss.

§ 153a StGB: Geschenkannahme durch Machthaber

Diese Strafbestimmung bezieht sich ebenfalls auf die Situation einer Voll​machtserteilung bzw. einer eingeräumten Befugnis zu rechtsgeschäftlichem Handeln. 

Pönalisiert wird hier die passive Bestechung eines solchen Machthabers (durch außenstehende Dritte).

Erforderlich ist die Annahme eines Vermögensvorteiles, ohne diesen abzu​führen.

Einer Schädigungsabsicht des Machthabers bedarf es nicht. Es soll nur seine (treuwidrige) Bereicherung verhindert werden.

§ 153b StGB: Förderungsmissbrauch

Unter Strafe gestellt ist die zweckwidrige Verwendung von Förderungsmitteln der öffentlichen Haushalte. 

Täter ist dabei der Förderungswerber selbst bzw. im Falle einer juristischen Person deren Organe.

§ 223 StGB: Urkundenfälschung

Der Beamte begeht eine Urkundenfälschung unter Ausnützung seiner Amts​stellung, wenn er die Fälschung unter Zuhilfenahme von amtlichen Stempeln und mit Formularen oder an Urkunden begeht, zu denen er dienstlich Zugang hat.

4.2.3.
Bestimmungen außerhalb des StGB

Hinweis auf strafrechtliche Bestimmungen außerhalb des StGB bzw. auf Normen, in deren „Dunstkreis“ vordergründig strafrechtlich relevante Verstöße anzusiedeln sind:

Datenschutzgesetz:

Gemäß § 1 DSG (Verfassungsbestimmung) hat jedermann, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht (Grundrecht auf Datenschutz).

Gerichtlich strafbar ist die rechtswidrige Datenverwendung in Gewinner​zielungs- oder Schädigungsabsicht (nur mit Ermächtigung des Verletzten zu verfolgen); Tathandlung ist die Benützung sowie die Weitergabe von Daten insbesondere ihre Veröffentlichung (§ 51 Datenschutzgesetz).

Suchtmittelgesetz:

Wer Suchtgifte anderen Personen überlässt oder verschafft - z. B. durch Zugriff auf diverse Arzneimittel im Rahmen seiner dienstlichen Aufgaben - unterliegt der gerichtlichen Strafbestimmung des § 27 Suchtmittelgesetz (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren).

4.2.4.
Wirtschaftsrecht

Zu den wichtigsten wirtschaftsrechtlichen Bestimmungen zählen das Recht gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), das Kartellrecht (KartG) sowie das Ver​gaberecht.

Für ein eventuell korrumptives Verhalten von Mitarbeitern der Stadt Wien bedeutet dies, dass die Bestimmungen des Vergaberechtes, des unlauteren Wettbewerbsgesetzes und des Kartellgesetzes in einem engen Zusammenhang mit den Bestimmungen des Strafgesetzbuches - wie Amtsmissbrauch, Geschenkannahme, etc. - zu sehen sind, da sowohl das Vergaberecht als auch die Bestimmungen des Wettbewerbsrechtes dem Schutz von Ansprüchen von Bietern dienen; beispielsweise wäre im Bereich des Vergaberechtes zum Schutz der Bieter vor unlauteren Vorgangsweisen in jedem Fall zu vermeiden, dass Unternehmen unter Zusammenarbeit mit Beamten an Vorarbeiten für eine Ausschreibung beteiligt sind und Unternehmer daraus entsprechende Vorteile bei ihrer eigenen Bewerbung ziehen können
.

Genauso wäre es zu sehen, wenn Beamte im Zusammenwirken mit den beteiligten bietenden Firmen ein Umgehungsgeschäft konstruieren, um gewisse Tatbestände des Vergaberechtes oder auch des Wettbewerbsrechtes zu ver​meiden. Mit diesem Umgehungsgeschäft werden die wettbewerbs- und verga​berechtlichen Grundsätze von Gleichbehandlung, verbotene Diskriminierung, Transparenz des Vergabeverfahren, ihrer Grundlage beraubt.

Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang auch das Problem der Abgabe von „Spekulationsangeboten“, bei welchen die Preise für Teilleis​tungen nicht kosten- sondern zielorientiert kalkuliert sind. Damit wird das Ziel verfolgt, Vorteile im Wettbewerb zu erlangen und bei der Vertragsabwicklung, die mit der Spekulation verbundenen Erwartungen zum finanziellen Nachteil für den Auftraggeber zu realisieren. Einer der Hauptgründe für die Abgabe spekulativer Preise liegt neben eventuellen Mängeln in Ausschreibungs​unterlagen, vor allem auch im kollektiven Zusammenspiel (Manipulation) zwischen Mitarbeitern/Beauftragen des Auftraggebers (Beamte) und Bietern.

4.3.
Risikobereiche im Wiener Krankenanstaltenverbund

Die nachstehende Darstellung von Risikobereichen ist beispielhaft zu verstehen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Klassische Bereiche

· Kassenführung

· Lagerdisposition 

· Abwicklung von Bauvorhaben

· Geplant unrichtige Mengenangaben der gewünschten Leistungen, um in Ver​bindung mit selektiver Information bestimmter Anbieter, die Konkurrenten auszuschließen. 

· Einbau von für die Funktion nicht erforderlichen Leistungen, um so aus​gewählte, informierte Anbieter zu bevorteilen.

· Vorsätzliches Weglassen von funktionell wichtigen Positionen, um über die​sen Weg, in Verbindung mit entsprechender Vertragsgestaltung, hohe Nach​forderungen der leistenden Unternehmer vertraglich einzuplanen.

· Festlegung bestimmter Produkte, Produktmaße oder Verfahren, um so Her​steller dieser Produkte oder Rechteinhaber im Wettbewerb zu bevorzugen.

· Vermischung von Stundenlohn und Pauschalarbeiten auf einer Baustelle mit einer Firma, um so die organisatorischen Voraussetzungen für umfangreiche Abrechnungsbetrügereien zu schaffen.

· Verrat der Angebotspreise an Konkurrenten, durch unterschiedliche Lücken im Wettbewerbsverfahren und des betrieblichen internen Kontrollsystems.

· Ausschreibung anderer, als tatsächlich gewünschter Leistungen, meistens in der Variante der geringeren als ausgeschriebenen Ausführungsqualität.

· Ausschreibung in der Sache nicht erforderlicher Arbeitsschritte oder die Lie​ferung höherwertiger Materialien, z. B. im technischen Aufbau einer Hand​werksleistung, die tatsächlich bei der späteren Ausführung nicht erbracht und verlangt werden.

· Gezieltes Verschweigen von Vorleistungen des Auftraggebers, um so infor​mierte Anbieter zu bevorzugen.

· Bewusst unpräzise Definition des Leistungsumfanges, z. B. bei größeren An- und Umbaumaßnahmen, um nicht informierten Anbietern die Kalkulation zu verteuern.

· Verrat der Mitbewerber im Ausschreibungsverfahren, um allen Teilnehmern die Möglichkeit einzuräumen, das Anbieterverhalten zum Nachteil des späte​ren Auftraggebers abzustimmen.

· Durch gezielte Auswahl der Wettbewerbsteilnehmer an einer beschränkten Ausschreibung, Partner für ein geplantes, abgestimmtes Anbieterverhalten zu​sammen zu bringen.

· Nicht sachgerechte, auftragsgemäße Aufgabenerledigung, als vertragsgemäß bestätigt

· Bestätigung von Stunden ohne Rechts- und Vertragsgrundlage

· Bestätigung von Leistungen, die nie erbracht wurden/werden konnten

· Verrechnung von Leistungen, die nicht erbracht wurden

· Einkauf

Spezifische Bereiche

· Verwaltung von Fondmittel (z. B. Patientenfond für Härtefälle)

· Ungerechtfertigte Auszahlung von Fondgelder

· Nebenbeschäftigungen

· Mitarbeit bei der Produktentwicklung

· Bedarfsmeldung von medizinischen Artikeln

· Bestehen auf der Bestellung von diversen Produkten z. B. Implantate (Herz​klappen, Prothetikartikel usw.) zu überhöhten Preisen und dafür Bonus an den Arzt

· Abrechnung Selbstzahler

· Änderung der Verrechnungstage oder der Tarife (Inländer, Ausländer)

· Forschung und Studien

· Genehmigung von Studien (Ethikkommission)

· Übernahme von Forschungskosten bzw. Kosten von Arzneimittelstudien

· Fehlende Qualitätskontrolle bei klinischen Studien, weil die Abhängigkeit vom Sponsor (Honorare, bezahlte Kongressreisen, Gutachten) zu groß ist

· Sponsoring

· Finanzierung von Fortbildungen und Kongressreisen, Finanzierung von Feier​lichkeiten

· Erstellung und Verwaltung von sensiblen patientenbezogenen Daten

· Archive, Abteilungsschreibstellen, Aufnahme, EDV-Systemverwaltung

· Langzeitbereich

· Persönliche Beziehung zu Patienten werden für Schenkungen oder Erbschaf​ten missbraucht

· Entscheidung über Zeitpunkt von medizinischen Leistungen mit Warte​zeiten

· Vorreihung auf Wartelisten

· Abrechung von Privatpatienten

· Abrechnung nicht erbrachter bzw. nicht erforderlicher Leistungen

· Abrechnung nicht persönlich erbrachter Leistungen (Primarärzte rechnen in unzulässiger Weise Leistungen ihrer nachgeordneten Fachärzte als eigener​brachte, eigenverantwortlich bzw. persönlich erbrachte Leistungen ab.)

· Falschabrechnung erbrachter Leistungen

· Abrechnung nicht indizierter Leistungen

· Verbindung von ärztlicher Fachleistung mit solchen der medizinischen Dia​gnostik (Auftraggeber = Auftragnehmer)

· Einstufung der Pflegebedürftigkeit

· Höhere Festlegung der Pflegestufe

· Pharmazeutische Bereiche

· Ausstellung von Rezepten

· Zugang zu Suchtgiften

· Durchführung von Sicherheits- und Inspektionsdiensten

· Zugang zu allen Räumlichkeiten

4.4.
Ausstiegsszenarien; Beratung

Die gegenständliche Ausarbeitung wurde der Projektgruppe von der MD-Zivil- und Strafrecht zur Verfügung gestellt und lag den Beratungen zu Grunde.

4.4.1.
Anzeigepflicht

In Ansehung von § 84 StPO darf auf die bestehenden, internen Regelungen (Erlässe der Magistratsdirektion
) verwiesen werden. [Sie sind in Beilage der guten Ordnung halber angeschlossen. Im Bereich des KAV und der MA 11 sind den jeweiligen besonderen Aufgabenbereichen entsprechende, ergänzende bzw. besondere Regelungen getroffen worden, die ebenfalls in Beilage zur Kenntnis gebracht werden. 
] Grundsätzlich ist festzuhalten:

· Bekanntlich bezieht sich die Anzeigepflicht vorweg nur auf den Bereich der Hoheitsverwaltung.

· Beratungseinrichtungen sind im Übrigen dann von der Anzeigepflicht ausgenommen, wenn sie die im Gesetz (§ 84 StPO) verlangten Erfordernisse erfüllen (Beeinträchtigung einer amtlichen Tätigkeit, deren Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf). ( Wie aus den einschlägigen Erlässen bzw. den seinerzeitigen Rundschreiben des Justizministeriums, aber auch der vormaligen politischen Diskussion (parlamentarische Protokolle) zu entnehmen ist, wurde und wird der Schwerpunkt der einschlägigen „geschützten“ Aktivitäten, insbesondere in den – letztlich auch durch einschlägige Berufsgesetze determinierten – Bereichen der Medizin, der psychosozialen Bemühungen sowie der Jugendwohlfahrt gesehen. 

Beratungseinrichtungen eines Dienstgebers, mit denen er „gestrauchelten Mitarbeitern wieder auf die Beine helfen will“ oder aber allenfalls sich näheres Wissen über einschlägige Umtriebe beschaffen will, sind prima vista nicht in diese begünstigte Ausnahmeregelung mit einzubeziehen, zumal es sich hier nicht um den Ausfluss einer typischen amtlichen Tätigkeit handelt. 

4.4.2.
Anwendung bestehender, strafrechtlicher Normen

Unbeschadet des zur Anzeigepflicht Gesagtem bieten aber die – teilweise seit Jahrzehnten - bestehenden Regelungen des StGB hinlängliche Ansatzpunkte dafür, an die Problematik mit einer gewissen Flexibilität heranzugehen und Reaktionen zu setzen, die dem tatsächlichen Unrechtsgehalt einer Tat einerseits und der Schwere der Tatfolgen andererseits gerecht wird.

Vorweg bietet sich hier das Instrument der Tätigen Reue (§ 167 StGB) an, der bei einer Fülle, in der genannten Norm aufgezählten Vermögensdelikten, die Strafbarkeit dann aufgehoben sehen will, wenn eine Schadensgutmachung zur Gänze erfolgt oder zumindest eine diesbezügliche vertragliche Verpflichtung eingegangen wurde (Ermöglichung einer Ratenvereinbarung ( Aufleben der Strafbarkeit bei Nichteinhaltung der Verpflichtung). Nicht nur die Selbstanzeige kommt hierbei in Betracht. Erforderlich ist allerdings, dass der Täter vorweg von sich aus tätig wurde, der Rat zur Wiedergutmachung kann aber auch vom Verletzten kommen. Letztlich genügt es auch, wenn der Täter ernstlich um die Schadensgutmachung bemüht ist und ein Dritter zur Wiedergutmachung beiträgt.

Eine weitere generelle Einschränkung der Strafbarkeit ist durch die „Bagatelleregelungen“ des § 42 StGB gegeben. Bei relativ geringfügigen Strafrahmen (nicht mehr als 3 Jahre Freiheitsstrafe oder überhaupt nur Geldstrafe) kann der Staatsanwalt, letztlich auch das beurteilende Gericht, von der Bestrafung absehen, wenn die Schuld des Täters gering ist, die Tatfolgen unbedeutend sind und auch spezial- bzw. generalpräventive Überlegungen der Straflosigkeit nicht entgegenstehen.

Es bleibt einem Anzeigeleger naturgemäß unbenommen (und geschieht dies seitens der MDZ auch in der Praxis) seine Beurteilung eines Tatverdachtes und der Begleitkomponenten entsprechend darzulegen. Das bedeutet anders ausgedrückt: man setzt zwar die Staatsanwaltschaft in die Lage, sich ein eigenes Bild von einem Sachverhalt machen zu können und kompetenterweise zu einer Entscheidungsfindung zu gelangen, man äußert aber nichtsdestoweniger die eigene Meinung, der sich erfahrungsgemäß die Staatsanwaltschaft – bei entsprechender Plausibilität - in der Regel anschließt. 

4.4.3.
Einrichtung einer anonymen Beratungsstelle

Die Einrichtung einer anonymen Beratungsstelle erscheint wohl nicht das geeignete Instrument zu sein, reuigen Tätern „entgegenzukommen“. Eine solche Institution würde mehr Fragen aufwerfen als konkrete Beiträge zur Korruptionsbekämpfung tatsächlich setzen zu können. Eine Stelle, die nicht nur „verfolgt“ sondern auch eine entsprechende Vertrauensbasis bei den Mitarbeiter/innen genießt und die oben skizzierten, ex lege gegebenen Möglichkeiten einer objektiven und nicht nur kriminalisierenden Betrachtungsweise ausschöpft, sollte auch in diesem Punkt angestrebte Zielrichtungen (Beratung in den Dunstkreis der Kriminalität Geratener, Förderung des Gedankens der Wiedergutmachung etc.) verwirklichen können.

4.5.
Auswertung der Dienststellenbefragung

Die Auswertung wurde der Projektgruppe von der MD-Internen Revision und Personalressourcensteuerung zur Verfügung gestellt und lag den Beratungen zu Grunde
.

4.5.1.
Allgemeiner Teil (Empirische Studie)

	Wie beurteilen Sie das Problembewusstsein gegenüber Korruption in der Verwaltung insgesamt?

	keines
	geringes
	ausgeprägtes
	hohes

	MAG
	0
	MAG
	19 = 21,84 %
	MAG
	54 = 62,07 %
	MAG
	13 = 14,94 %

	WKAV
	1 = 2,33 %
	WKAV
	11 = 25,58 %
	WKAV
	21 = 48,84 %
	WKAV
	9 = 20,93 %

	anonym
	0
	anonym
	5 = 25 %
	anonym
	10 = 50 %
	anonym
	4 = 20 %

	gesamt
	1 = 0,67 %
	gesamt
	35 = 23,3 %
	gesamt
	85 = 56,7 %
	gesamt
	26 = 17,3 %

	Wie beurteilen Sie das Problembewusstsein der Mitarbeiter/innen Ihrer Dienststelle?

	keines
	geringes
	ausgeprägtes
	hohes

	MAG
	0
	MAG
	8 = 9,2 %
	MAG
	42 = 48,28 %
	MAG
	36 = 41,38 %

	WKAV
	2 = 4,65 %
	WKAV
	7 = 16,28 %
	WKAV
	20 = 46,51 %
	WKAV
	14 = 32,56 %

	anonym
	0
	anonym
	7 = 35 %
	anonym
	8 = 40 %
	anonym
	5 = 25 %

	gesamt
	2 = 1,33 %
	gesamt
	22 = 14,7 %
	gesamt
	70 = 46,7 %
	gesamt
	55 = 36,7 %

	Wann sollten Maßnahmen zur Sensibilisierung gesetzt werden? (mehrere Antwortmöglichkeiten)

	im Anlassfall
	vor Aufnahme
	bei Einschulung
	berufsbegleitend

	MAG
	27 = 31,03 %
	MAG
	18 = 20,69 %
	MAG
	58 = 66,67 %
	MAG
	71 = 81,61 %

	WKAV
	17 = 39,53 %
	WKAV
	12 = 27,91 %
	WKAV
	29 = 67,44 %
	WKAV
	31 = 72,09 %

	anonym
	2 = 10 %
	anonym
	4 = 20 %
	anonym
	13 = 65 %
	anonym
	15 = 75 %

	gesamt
	46 = 30,7 %
	gesamt
	34 = 22,7 %
	gesamt
	100 =66,7 %
	gesamt
	117 = 78 %


	Wurden Sie selbst schon im Rahmen Ihrer Tätigkeit über Erschei​nungsformen und Folgen der Korruption informiert?

	ja
	nein

	MAG
	54 = 62,07 %
	MAG
	32 = 36,78 %

	WKAV
	21 = 48,84 %
	WKAV
	22 = 51,16 %

	anonym
	10 = 50 %
	anonym
	10 = 50 %

	gesamt
	85 = 56,67 %
	gesamt
	64 = 42,67 %

	Wenn ja, bei welcher Gelegenheit? (( verbale Auswertung)

	Welche Maßnahmen halten Sie persönlich für effektiv?

	keine
	repressive
(z.B. Strafen)
	präventive
(z.B. Aufklärung)
	beide

	MAG
	0
	MAG
	2 = 2,3 %
	MAG
	14 = 16,09 %
	MAG
	70 = 80, 5 %

	WKAV
	0
	WKAV
	0
	WKAV
	19 = 44,19 %
	WKAV
	24 = 55,81 %

	anonym
	0
	anonym
	0
	anonym
	12 = 60 %
	anonym
	8 = 40 %

	gesamt
	0
	gesamt
	2 = 1,33 %
	gesamt
	45 = 30 %
	gesamt
	102 = 68 %

	Waren Sie bereits mit praktischen Fällen unmittelbar konfrontiert?

	ja
	nein

	MAG
	27 = 31,03 %
	MAG
	59 = 67,82 %

	WKAV
	13 = 30,23 %
	WKAV
	30 = 69,77 %

	anonym
	4 = 20 %
	anonym
	16 = 80 %

	gesamt
	44 = 29,33 %
	gesamt
	105 = 70 %

	Welche Motive haben Personen, die für Korruption empfänglich sind, Ihrer Meinung nach? (( verbale Auswertung)

	Welche Auswirkungen hat das Annehmen „kleiner Aufmerksamkeiten“ durch Mitarbeiter/innen auf das Ansehen der Verwaltung in der Öffentlichkeit? (( verbale Auswertung)

	Was könnten Sie als Dienststellenleiter/in oder Personalverantwortliche/r zur Korruptionsvorbeugung unternehmen? (( verbale Auswertung)


4.5.2.
Besonderer Teil (Personalaufnahme)

	Mit wie vielen Bewerber/innen pro Jahr führen Sie Personalauswahl​verfahren (Neuaufnahmen, magistratsinterne Nachbesetzungen) durch?

	Ø Zahl der Bewerber/innen
:

	MAG
	3.099
	Ø Zahl / Dienststelle
	35,62

	WKAV
	4.674
	Ø Zahl / Dienststelle
	108,70

	anonym
	978
	Ø Zahl / Dienststelle
	48,90

	gesamt
	8.751
	Ø Zahl / Dienststelle
	58,34

	Bedienen Sie sich eines Vorauswahlverfahrens?

	ja
	nein

	MAG
	55 = 63,22 %
	MAG
	28 = 32,18 %

	WKAV
	31 = 72,09 %
	WKAV
	10 = 23,26 %

	anonym
	10 = 50 %
	anonym
	9 = 45 %

	gesamt
	96 = 64 %
	gesamt
	47 = 31,33 %

	Mit wie vielen Bewerber/innen pro Jahr führen Sie Auswahlinterviews durch?

	Ø Zahl der Bewerber/innen30:

	MAG
	2.151
	Ø Zahl / Dienststelle.
	27,58
	Summe
	78 = 89,66 %

	WKAV
	3.075
	Ø Zahl / Dienststelle.
	87,86
	Summe
	35 = 81,4 %

	anonym
	514
	Ø Zahl / Dienststelle.
	32,13
	Summe
	16 = 80 %

	gesamt
	5.740
	Ø Zahl / Dienststelle.
	44,5 
	Summe
	129 = 86 %

	Bei wie vielen Bewerber/innen verwenden Sie einen strukturierten Interviewleitfaden?

	Ø Zahl der Bewerber/innen30:

	MAG
	1.473
	Ø Zahl / Dienststelle.
	25,84
	Summe
	57 = 65,52 %

	WKAV
	2.703
	Ø Zahl / Dienststelle.
	90,1
	Summe
	30 = 69,77 %

	anonym
	296
	Ø Zahl / Dienststelle.
	32,89
	Summe
	9 = 45 %

	gesamt
	4.472
	Ø Zahl / Dienststelle.
	46,58
	Summe
	96 = 64 %


	Stellen Sie Fragen zur Persönlichkeit des Bewerbers (der Bewerberin)?

	ja
	nein

	MAG
	74 = 85,06 %
	MAG
	7 = 8,05 %

	WKAV
	42 = 97,67 %
	WKAV
	0

	anonym
	17 = 85 %
	anonym
	2 = 10 %

	gesamt
	133 = 88,67 %
	gesamt
	9 = 6 %

	Wenn ja, versuchen Sie die Verlässlichkeit von Bewerber/innen zu hinterfragen?

	ja
	nein

	MAG
	63 = 72,41 %
	MAG
	14 = 16,09 %

	WKAV
	40 = 93,02 %
	WKAV
	1 = 2,33 %

	anonym
	16 = 80 %
	anonym
	2 = 10 %

	gesamt
	119 = 79,33 %
	gesamt
	17 = 11,33 %

	Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? (( verbale Auswertung)

	Würden Sie Fragen nach der persönlichen Haltung von Bewerber/innen in Bezug auf Korruptionsthemen grundsätzlich befürworten? (z.B. Der Magistrat versteht sich als kundenorientierter Dienstleistungskonzern; was würden Sie einem/r Mitarbeiter/in sagen, der für eine dienstliche Tätigkeit Trinkgeld nimmt? Wie würden Sie sich als künftige/r Mitarbeiter/in verhalten, wenn Ihnen ein/e Kunde/in / Bürger/in Trinkgeld anbietet?)

	ja
	nein

	MAG
	62 = 71,26 %
	MAG
	22 = 25,29 %

	WKAV
	28 = 65,12 %
	WKAV
	15 = 34,88 %

	anonym
	12 = 60 %
	anonym
	8 = 40 %

	gesamt
	102 = 68 %
	gesamt
	45 = 30 %

	Wenn ja, welche anderen Fragen würden Sie noch für geeignet halten? (( verbale Auswertung)

	Glauben Sie, dass damit die tatsächliche Resistenz gegenüber Korruptionsversuchen einigermaßen abgetestet werden kann?

	ja
	nein

	MAG
	22 = 25,29 %
	MAG
	60 = 68,97 %

	WKAV
	9 = 20,93 %
	WKAV
	33 = 76,74 %

	anonym
	6 = 30 %
	anonym
	13 = 65 %

	gesamt
	37 = 24,67
	gesamt
	106 = 70,67 %


	Könnte damit das Selbstverständnis der Verwaltung vermittelt und eine vorbeugende Sensibilisierung des/der Aufnahmewerbers/in erreicht werden?

	ja
	nein

	MAG
	69 = 79,31 %
	MAG
	15 = 17,24 %

	WKAV
	29 = 67,44 %
	WKAV
	12 = 27,91 %

	anonym
	13 = 65 %
	anonym
	5 = 25 %

	gesamt
	111 = 74 %
	gesamt
	32 = 21,33 %


4.5.3.
Verbaler Teil (Empirische Studie)

Im Folgenden wurden die von den Dienststellen gegebenen verbalen Antworten nach Gruppen bzw. Themen zusammengefasst und wiedergegeben.

4.5.3.1.
Bei welcher Gelegenheit wurden Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit über Erscheinungsformen und Folgen der Korruption informiert?

62 Befragte wurden im Rahmen von Ausbildungsveranstaltungen informiert.

30 Befragte gaben entweder an, bei Dienstantritt, bei der Einschulung, an 
ihrem Arbeitsplatz, oder sonst auf Grund ihrer beruflichen Tätigkeit informiert worden zu sein.

8 Befragte erwähnten Intranet und Internet als Informationsquelle.

5 Befragte informierten sich aus den Medien.

4 Befragte wurden durch Erlässe (Rundschreiben) informiert.

1 Befragter erhielt Hinweise aus der Bevölkerung.

4.5.3.2.
Welche Motive haben Personen, die für Korruption empfänglich sind, Ihrer Meinung nach?

80 Befragte führten finanzielle Motive sowie Bereicherungsabsicht (Geld) an.

29 Befragte sahen das Bedürfnis nach Anerkennung bzw. Geltungsdrang als Motiv auf Seite der Korrumpierten.

24 mal wurde das Streben nach Macht als Auslöser vermutet.

22 Befragte glaubten an Demotivation als Auslöser für Empfänglichkeit für Korruption.

21 mal wurde Gedankenlosigkeit angeführt.

21 Befragte führten persönliche Vorteile als Motiv an.

16 Befragte sahen Charaktermängel als Ursache.

14 mal wurde den Korrumpierten eine Notsituation oder persönliche Probleme zugebilligt.

12 Antworten orteten schlechte Bezahlung als Auslöser.

3 mal wurden Bequemlichkeit, 2 mal Beziehungen und je 1 mal Gefälligkeit, Gelegenheit und Gruppendruck für Korruption verantwortlich gemacht.

4.5.3.3.
Welche Auswirkungen hat das Annehmen „kleiner Aufmerksamkeiten“ durch Mitarbeiter/innen auf das Ansehen in der Öffentlichkeit?

67 Befragte erkannten Probleme für das Ansehen und befürchteten ein schlechtes Image der Verwaltung in der Öffentlichkeit.

38 Antwortende bezeichneten die Auswirkungen auf das Ansehen als „negativ“.

35 Befragte sahen keine oder geringe Auswirkungen, sofern es gelänge, tatsächlich im Rahmen kleiner Aufmerksamkeiten aus echter Dankbarkeit (z.B. von Patient/innen) zu bleiben.

23 Befragte sahen negative Auswirkungen im Bereich Rechtsstaat und Werteverlust.

4.5.3.4.
Was können Sie als Dienststellenleiter/in oder Personalverantwortliche/r zur Korruptionsvorbeugung unternehmen?

143 Antworten befassten sich mit Personalthemen,

65 davon mit der Aufklärung der Mitarbeiter/innen. 

22 Leiter/innen traten für Schulungsmaßnahmen ein.

24 wollten Mitarbeiter/innen(orientierungs-)Gespräche und Motivations​faktoren einsetzen.

30 Befragte stellten Information/Öffentlichkeitsarbeit in den Vordergrund.

27 Antwortende sahen Kontrolle als wichtig an.

11 wollten bei der Organisation ansetzen.

10 Befragte konzentrierten sich auf Leitbild, Unternehmenskultur und Betriebsklima.

44 Dienststellenleiter/innen bzw. Personalverantwortliche erkannten ihre Vorbildwirkung als wichtig an.

7 sprachen sich für Verbote und konsequente Verfolgung von Einzelfällen aus.

7 sahen keinen Bedarf für Korruptionsvorbeugung.

4.5.4.
Verbaler Teil (Personalaufnahme)

4.5.4.1.
Welche Erfahrungen haben Sie bei dem Versuch, die Verlässlichkeit von Bewerber/innen zu hinterfragen?
79 Befragte bezeichneten ihre Erfahrungen als positiv, gut oder sehr gut.

21 Befragte hatten unterschiedliche Erfahrungen gemacht oder konstatierten eine geringe Validität.

6 Befragte hatten keine Erfahrungen oder sahen keine Relevanz für das Thema.

4.5.4.2.
Welche Fragen nach der persönlichen Haltung von Bewerber/innen in Bezug auf Korruptionsthemen würden Sie noch für geeignet halten?
Folgende Vorschläge wurden von den Befragten zur Verfügung gestellt:

1. Als Mitarbeiter/in im Wirtschaftsbereich haben Sie viele Firmenkontakte, wo sehen Sie Grenzen bei Geschenken oder Einladungen zum Jahreswechsel oder nach Vertragsabschlüssen?

2. Annahme: Sie sind in einem öffentlichen Vergabeverfahren "Zünglein an der Waage" und plötzlich stellt sich eine Bieterfirma mit einem Präsent ein. Wie würden Sie handeln?

3. Bis zu welcher Grenze halten Sie Geschenke für annehmbar?

4. Darf man als Beamter nie Geschenke annehmen?

5. Der Vorgesetzte fordert Sie auf, ein laufendes Strafverfahren einzustellen, wobei der Tatbestand eindeutig erwiesen ist. Wie verhalten Sie sich?

6. Ein Unternehmer, dessen Betrieb Sie zu kontrollieren haben, bietet Ihnen „Sonderkonditionen“ beim Kauf von Produkten seines Unternehmens an. Wie verhalten Sie sich?

7. Ein/e Kolleg/in ersucht Sie wiederholt in einem Verfahren (z. B. Bau​bewilligung) um großzügigere Auslegung zu Gunsten eines Antragstellers. Wie würden Sie sich verhalten?

8. Eine Firma räumt Ihnen hohe Preisnachlässe für private Käufe ein. Wie würden Sie sich verhalten?

9. Was ist für Sie Korruption?

10. Fragen nach bevorzugtem (kostspieligem) Freizeitverhalten.

11. Fragen nach den wirtschaftlichen Verhältnissen bzw. Verpflichtungen.

12. Geben Sie als Bürger/in Trinkgelder im öffentlichen Bereich? Wenn ja, warum?

13. Glauben Sie, dass die Annahme von Trinkgeld geduldet werden kann?

14. Haben Sie schon einmal einem Beamten eine Aufmerksamkeit zukommen lassen? Wenn ja, wie wurde darauf reagiert? Wie haben Sie sich dabei gefühlt?

15. Ist die Entgegennahme kleiner Aufmerksamkeiten erlaubt?

16. Nehmen Sie gerne Risiken auf sich?

17. Sie hätten die Möglichkeit, nebenberuflich für eine Firma zu arbeiten, mit der Sie auch dienstlich zu tun haben. Wie entscheiden Sie sich?

18. Sie stellen fest, dass es sich bei dem Antragsteller um Erteilung einer Baubewilligung, über die Sie als Sachbearbeiter zu entscheiden haben, um Ihren besten Freund handelt. Wie werden Sie sich verhalten?

19. Sind Sie mit Ihrem Einkommen zufrieden?

20. Sind Sie sich über die Folgen einer allfälligen Geschenkannahme bewusst?

21. Sind Sie unbestechlich?

22. Waren Sie als Bürger/in der Stadt/der Republik schon mit Korruption konfrontiert?

23. Warum haben Ihrer Meinung nach skandinavische Länder im internationalen Korruptionsranking einen besseren Platz als Österreich?

24. Was bedeutet für Sie Trennung von „dienstlich“ und „privat“?

25. Was denken Sie über Mitarbeiter/innen von öffentlichen Verwaltungen, die kleine Geschenke und Aufmerksamkeiten annehmen?

26. Was würden Sie tun, wenn ein „Kunde“ Ihnen ein „Kuvert“ überreicht?

27. Was würden Sie tun, wenn Sie bei Korruptionsfällen Augen- bzw. Ohrenzeuge werden?

28. Was würden Sie unternehmen, wenn Sie sehen, dass Sie mit dem Gehalt nicht auskommen?

29. Welche Art von Geschenkannahme würden Sie als korrupte Handlung bezeichnen?

30. Welche Gehaltsvorstellungen haben Sie?

31. Welche Meinung haben Sie zu dem Brauch, dass auftragnehmende Firmen zu Weihnachten Geschenke verteilen?

32. Welche Ursachen kann Korruption Ihrer Meinung nach haben?

33. Welche Werte vertritt ein Beamter?

34. Wenn Sie eine Leistung von Magistratsseite in Anspruch nehmen Bereitschaft zur Annahme von Trinkgeld erkennen, welchen Eindruck würde dies bei Ihnen hervorrufen?

35. Wie haben Sie sich als künftige/r Mitarbeiter/in zu verhalten, wenn Ihnen ein/e Kunde/in / Bürger/in ein Geschenk zur Beeinflussung Ihrer dienstlichen Tätigkeit anbietet?

36. Wie ist Ihre persönliche Haltung zu Formen der Korruption?

37. Wie reagieren Sie auf kleine Geschenke minderen Wertes, wie auf wertvolle?

38. Wie reagieren Sie, wenn ein Kunde Ihnen Geld anbietet, um eine erlaubte (unerlaubte) Handlung, Entscheidung von Ihnen zu erlangen?

39. Wie würden Sie es lösen, wenn ein Patient Sie beschenken will?

40. Wie würden Sie mit „Weihnachtspräsenten“ umgehen?

41. Wie würden Sie mit Einladungen (Firmen, Kunden) umgehen?

42. Wie würden Sie mit Einladungen zu „Geschäftsessen“ umgehen? Halten Sie diese für vertretbar?

43. Wie würden Sie sich als künftige/r Mitarbeiter/in verhalten, wenn Ihnen ein/e Kunde/in Bürger/in etwas anderes als Geld anbietet?

44. Wie würden Sie sich verhalten, wenn ein Vorgesetzter verlangt, (öfters) „ein Auge zu zudrücken“?

45. Wie würden Sie sich verhalten, wenn Ihnen teure Geschenke für Ihre Dienstleistung angeboten werden?

46. Wie würden Sie sich verhalten, wenn Sie von Kund/innen Essenseinladungen erhalten?

47. Wo sehen Sie die Grenze zwischen gutem Kundenkontakt und Korruption?

48. Wo würden Sie die Trennung zwischen kleiner Aufmerksamkeit und einer Geschenkannahme ziehen?

49. Würden Sie einen Vorteil, den Sie durch Ihre Position haben, nützen?

50. Würden Sie Geschenkannahmen im medizinischen Bereich anders sehen als in der übrigen Verwaltung?

4.5.4.3.
Zusätzliche Bemerkungen

Von den befragten Dienststellenleiter/innen und Personalverantwortlichen wurden folgende (ausgewählte) zusätzliche Bemerkungen abgegeben:

· Neujahrswünsche von Müllabfuhr, Kanalarbeitern etc. sollte unterbunden werden

· Bei Bewerbern ist eine "angepasste" Darstellung auf solche Fragen zu erwarten. Wirkungsvoller erscheint die Kommunikation der konsequenten Ablehnung korrupten Verhaltens.

· Bei einem Auswahlinterview muss Vertrauensbasis aufgebaut werden, Fragen nach persönlicher Haltung in Bezug auf Korruptionsthemen können als Misstrauen gewertet werden und das zukünftige Arbeitsverhältnis belasten.

· Bei Fragen nach der persönlichen Haltung von Bewerber/innen in Bezug auf Korruptionsthemen sind keine ehrlichen Antworten zu erwarten.

· Bei Fragen nach persönlicher Haltung von Bewerber/innen in Bezug auf Korruptionsthemen kämen sicher nur sozial erwünschte Antworten.

· Berufserfahrung und Menschenkenntnis spielt bei der Bewerberauswahl eine wichtige Rolle!

· Die Führungskräfte sollten dahingehend sensibilisiert werden, dass schon bei Verdachtsmomenten ein einfühlsames Gespräch mit den betreffenden Mitarbeiter/innen geführt werden sollte.

· Einzelne Ausreißer wird es immer geben (keine Charakterfestigkeit)

· Es besteht vielfach die Meinung, dass unter gewissen Voraussetzungen manches leichter geht, was jedoch gar nicht zutrifft.

· Es kann nur das Selbstverständnis der Verwaltung vermittelt werden, eine vorbeugende Sensibilisierung kann nicht erreicht werden.

· Fragen nach persönlicher Haltung zu Korruptionsthemen würde nicht immer ehrlich beantwortet werden.

· Ganz wichtiges Thema! Ich befürworte Ihre Initiative.

· Ich halte es für gut und notwendig, diesem Thema künftig verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen, allerdings, wie oben ausgeführt, nicht nur aus der Sicht der Korruptionsprävention sondern v.a. auch aus der Sicht des künftigen Images der Verwaltung.

· Im Bereich der Hoheitsverwaltung eines MBA erscheint mir die Korruptionsgefahr geringer als in Bereichen des Vergabewesens.

· In unserer Dienststelle gibt es für die überwiegende Anzahl der Mitarbeiter/innen keine Möglichkeit zur Geschenkannahme. Die Bereiche, in welchen dies möglich wäre, wissen über Konsequenzen Bescheid und es ist bisher auch nie zu Vorfällen gekommen.

· Kein Bewerber würde sagen, dass er für Annahme von Trinkgeldern etc. ist. Sinnvoller erschiene, klar zu definieren, wie Sicht der Dinge in Dienststelle ist, Konsequenzen klar definieren und diese, wenn nötig, auch konsequent durchziehen.

· Leitfaden für Fragestellung zur Korruption

· Man kann in einem Bewerbungsverfahren nicht in jemanden "hineinschauen".

· Mit der selbstverständlichen Annahme, dass niemand von Anfang an Korruption denkt, glaube ich, kann man mehr erreichen.

· Nicht Resistenz gegenüber Korruptionsversuchen sondern Problembewusstsein kann abgetestet werden.

· Ob die Resistenz gegenüber Korruption mit Fragen abgetestet werden kann, ist schwer einschätzbar. Jedenfalls eher als ohne diesbezügliche Behandlung im Gespräch.

· Vorbildwirkung des Vorgesetzten sehr wichtig!

· zu Resistenz: verhält sich indirekt proportional zum erzielbaren Bestechungsgeld ("Jeder Mensch hat seinen Preis").

· Zusätzlich möchte ich anmerken, dass der Versuch, mit der Bekämpfung der Korruption bereits bei der Auswahl von Bewerber/innen anzusetzen, nicht zielführend erscheint. Ich gehe nicht davon aus, dass Bewerber/innen mit der Absicht in den Dienst ein​treten, bei der ersten Gelegenheit gesetzwidrige Vorteile aus ihrer beruflichen Tätigkeit zu ziehen. Vielmehr wird sich ein solches Verhalten erst während des Dienstes bei Vorliegen korruptionsförderlicher Umstände entwickeln. Sollte aber wider Erwarten doch eine/r der Bewerber/innen die feste Absicht haben, sich zu bereichern, wird es auch durch eine geschickte Fragestellung nicht möglich sein, dies zu erkennen bzw. ihn/sie von seinem/ihren Vorhaben abzuhalten. Es ist viel wichtiger, korruptionsförderliche Gelegenheiten zu verhindern und auf eine genaue Grenzziehung zwischen den Zuwendungen von geringem Wert (§ 18 Abs. 3, 2. Satz DO 1994) und der verbotenen Annahme von Geschenken oder sonstigen Vorteilen hinzuarbeiten. Abgesehen von dem bewusst deliktischen Ausnützen besonderer Gelegenheiten liegt nach meinen Erfahrungen  gerade in diesem schleichenden Übergang eine ständige Gefährdung.

4.6.
Dienststellenbefragung, ergänzende Überlegungen

von Mag. Josef Wegenberger, Gesellschaft für Wirtschaftspsychologie und Organisationsdynamik

Den vorliegenden Überlegungen zur Dienststellenbefragung liegen die von der Magistratsdirektion - Interne Revision und Personalressourcensteuerung zur Verfügung gestellten Ergebnisse dieser Dienststellenbefragung zugrunde. Dieses Papier ist in der Form aufgebaut, dass nach einer Präambel einzelne Punkte zur Auswertung der Dienststellenbefragung behandelt werden und anschließend einige Grundüberlegungen zur Korruption angestellt werden.

4.6.1.
Präambel

Vorerst möchte ich Ihnen zu dieser Untersuchung aus mehreren Gründen gratulieren. Erstens, dass Sie den Mut haben, eine derartige Untersuchung bei diesem sensiblen Thema durchzuführen und damit das Projekt „Bekämpfung der Korruption“ in der Stadt Wien voranzutreiben. Sie kennen mit Sicherheit selbst die Situation, dass viele andere öffentlichen Verwaltungen aber auch Privatunternehmen sich diesem Thema in keiner Weise widmen. Sie können darauf stolz sein, dass der Magistrat der Stadt Wien auch bei diesem schwierigen Thema zu den führenden Organisationen zählt und damit der Slogan „Wien ist anders“ seine Richtigkeit hat.

Zweitens möchte ich Ihnen zu dem gelungenen Fragebogen und der hohen Rücklaufquote gratulieren. 

4.6.2.
Auswertung der Dienststellenbefragung

4.2.2.1. Der Rücklauf

Aufgrund des hohen Rücklaufes können die Ergebnisse qualitativ gut interpretiert werden. Die Ergebnisse können aufgrund der Art der Befragung zwar keine Repräsentativität haben, sind jedoch auf dem Niveau einer sehr guten Trendeinschätzung. Der Rücklauf zeigt, dass das Thema mittlerweile im Magistrat der Stadt Wien ein diskutiertes Thema ist und dass die meisten Führungskräfte auf der Ebene der Dienststellenleiter/innen keine Scheu mehr haben, dieses Thema aktiv zu bearbeiten und die Berührungsängste im hohen Maße überwunden sind. Ich bin überzeugt, dass diese Untersuchung vor einigen Jahren noch zu tumultartigen Auseinandersetzungen geführt hätte. Das bedeutet für mich, dass das Projekt „Bekämpfung der Korruption“ bereits heute seine ersten Früchte zeigt. 

Der Rücklauf kommt aber mit Sicherheit auch dadurch zustande, dass die Interne Revision und Personalressourcensteuerung einen hohen Stellenwert innerhalb der Stadt Wien hat. 

4.6.2.2.
Problembewusstsein 
Die beiden Fragen zum Problembewusstsein zeigen, dass rund 24% der Befragten keines oder ein geringes Problembewusstsein in der öffentlichen Verwaltung orten. Hier ist die erste Frage mit Sicherheit der richtigere Wert (24%), da bei der zweiten Fragestellung, bezogen auf die eigene Dienststelle, die Verfälschung „soziale Erwünschtheit“ eine wesentliche Rolle spielte. 

4.6.2.3.
Maßnahmen zur Sensibilisierung

Die drei Ergebnisse „im Anlassfall“ (31%) „bei Einschulung“ (67%) und „berufsbegleitend“ (78%) zeigen, dass Korruption für die Befragten ein permanentes Thema darstellt, wobei in den ersten beiden Bereichen die Akzeptanz bei den MitarbeiterInnen mit Sicherheit am größten ist.

4.6.2.4.
Information über die Folgen von Korruption

Die Ergebnisse dieser Fragestellung zeigen, dass rund die Hälfte der Befragten noch nicht über die Erscheinungsformen und Folgen der Korruption informiert wurde. Wenn man bedenkt, dass die Dienststellenleiter/innen befragt wurden, bedeutet das, dass in den unteren Hierarchieebenen bis dato nur ein sehr geringer Wissensstand über das Thema vorhanden ist. Das bedeutet weiters, dass Korruption beziehungsweise verbotene Geschenkannahme leicht aus Unwissen entstehen kann. Die Gefahr des Beginns („Anfüttern“) kann leicht passieren. Daraus ergibt sich, dass geeignete Informationsinstrumente (Intranet, Broschüren, Workshops, ...) geschaffen werden müssen.

4.6.2.5.
Geeignete Maßnahmen

Die Ergebnisse dieser Fragestellung zeigen, dass sowohl Präventiv- als auch Repressivmaßnahmen für die geeigneten Maßnahmen gehalten werden. Das bedeutet einerseits Schulungs- und Informationsveranstaltungen, Mitarbeiter/​innenorientierungsgespräche, Entwicklung eines Leitbildes ..., andererseits konsequentes Vorgehen im Vergehensbereich. Ich bin überzeugt, dass in beiden Bereichen echter Nachholbedarf besteht. In diesem Bereich spielt natürlich auch die Vorbildwirkung der Führungskräfte (Politiker/innen, Führungskräfte des Magistrats, ...) eine wesentliche Rolle. 

4.6.2.6.
Personalauswahl

Die Untersuchung zeigt, dass Führungskräfte einerseits mit qualitativ guten Instrumenten die Personalauswahl durchführen (Vorauswahl, strukturierte Interviews durchführen), andererseits auch in diesen Bereichen Verbesserungen angestellt werden können (zum Beispiel intensive Schulung zum Thema Personalauswahl – Tiefeninterviews, Stressinterviews, Einsatz von geeigneten Testverfahren, ...). 

Ein hoher Prozentsatz der Befragten begrüßen Fragestellungen zum Thema Korruption und verbotene Geschenkannahme in der Personalauswahl. Hier müsste aus meiner Sicht jedoch ein geeignetes Instrumentarium entwickelt werden (zum Beispiel voll strukturierter Interviewleitfaden zu dieser Thematik). 

4.6.3.
Grundüberlegungen zur Korruption

Aus meiner persönlichen Sicht sind zwei Situationen für Korruption besonders kritisch: 

4.6.3.1. Eine (eigen)unternehmerisch denkende Person gekoppelt mit einem (in diesem Bereich) gering ausgeprägten moralisch – ethischen Wertbewusstsein und einem gesteigerten Anspruchsniveau im ICH-IDEAL. 

4.6.3.2. Personen, die in den Basisfaktoren der Motivation (Gehalt, Sozialleistungen, Absicherung des Arbeitsplatzes, Arbeitsumfeld, arbeitsrechtliche Bereiche...) einen subjektiv empfundenen Verlust hinnehmen müssen, in diesen Bereichen ein Ungleichgewicht innerhalb der eigenen Bezugsgruppe empfinden oder Erhöhungen in diesen Bereichen als „Verhöhnung“ empfinden. 

Wenn ich an die momentane Situation in der Beamtenschaft denke (Pensionsreform, Verlängerung der Durchrechnung, Abschaffung der Pragmatisierung, ...), dann sehe ich in dieser Phase eine besondere Gefahr für den Beginn von Korruption.

„Wer nur des Geldes wegen was tut, wird bald des Geldes wegen alles tun“. Wenn wir es als Organisation nicht schaffen eine Beziehung zu unseren Mitarbeiter/innen aufzubauen und die Mitarbeiter/innen nicht den Sinn in ihrer Tätigkeit erkennen, werden die Mitarbeiter/innen des Geldes wegen alles tun. In diesem Fall wird das Bordellsyndrom der Führung wirksam („Das Arbeitsleid muss abgegolten werden.“). Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Als permanente Gehaltserhöhung (alle 6 Monate 10%) oder 2. in dem die Mitarbeiter/innen im Sinne eines (eigen)unternehmerischen Denkens geeignete Zusatzeinkommensquellen entwickeln. 

4.6.4.
Resümee

Aus meiner persönlichen Sicht gilt es, nach intensiver Analyse der Befragung der Dienststellen, im Projekt „Bekämpfen der Korruption“ folgende Ansatzpunkte zu verfolgen:

4.6.4.1. Basis erfolgreicher Bekämpfung der Korruption 

a. Entwicklung einer effizienten und effektiven Aufbau- und Ablauforganisation

b. Gemeinsame Entwicklung eines abteilungsspezifischen Leitbildes – Integration des Themas „Korruption“

c. Bewusstwerdung der Wichtigkeit der Vorbildwirkung auf allen Führungs​ebenen

4.6.4.2. Personalauswahl

a. Entwicklung und Einführung professioneller Personalauswahlinstrumente

b. Entwicklung eines tiefenpsychologischen Fragenkataloges zur Überprüfung des Korruptionspotentials

c. Entwicklung eines standardisierten Fragebogens/Testverfahren zur Überprüfung des latenten Korruptionspotentials bei den Bewerber/innen

d. Schulung der Führungskräfte und Personalverantwortlichen zu diesem Thema

4.6.4.3. Konsequente Verfolgung bei Missbrauch 

Wesentliche Korruptionsprävention ist die konsequente Verfolgung von Korruptionsfällen und die verdeckte Veröffentlichung im gesamten Magistrat im Sinne der abschreckenden Wirkung. Es darf nicht bei der Mehrheit der Mitarbeiter/innen die Meinung vorherrschen, dass „ja sowieso nichts geschehen kann“ („Kavaliersdeliktsyndrom“).

4.6.4.4. Schulung und Information aller Mitarbeiter/innen zum Thema „Korrup​tion“

a. Integration neuer Mitarbeiter/innen (Pat/innensystem)

b. Einführungsveranstaltungen im Rahmen der Verwaltungsakademie

c. Führungskräftelehrgänge

d. Abteilungsspezifische Sonderveranstaltungen (Beispiel MA 29)

4.6.4.5. Verhinderung von Demotivation

a. Konsequente Durchführung von Mitarbeiter/innenorientierungs​gesprächen auf allen Ebenen

b. Förderung sinnstiftender Elemente in der Arbeit (Leitbild, Regelmäßige Besprechungen, „Führungskräfte müssen das Ohr an der Volksseele haben“, „Möglichkeiten des „Ausschleimens“ bieten“)

c. Integration der Personalvertretung zur Hebung der Grundstimmung
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Anhang: Korruptionsprävention und Unternehmenskultur
von Mag. Josef Wegenberger, Gesellschaft für Wirtschaftspsychologie und Organisationsdynamik

Über Auftrag der Projektgruppe erstellte die Gesellschaft für Wirtschaftspsy​chologie und Organisationsdynamik ein Konzept zur nachhaltigen Integration des korruptionspräventiven Gedankens in die Unternehmenskultur des Magistrats der Stadt Wien. 

Die Präambel

Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter eines Unternehmens, einer Organisation lebt in einem Haushalt von durchschnittlich 3 Personen und hat etwa zehn Verwandte, Bekannte und Freunde in unmittelbarer örtlicher Umgebung. Zusätzlich hat jede/r Mitarbeiter/in rund 250 bis 300 Sozialkontakte außerhalb der Organisation pro Jahr. (Als Sozialkontakt werden kurze Kontaktaufnahmen oder kurze oder längere Gespräche mit bekannten oder fremden Personen bezeichnet). 

Erlauben Sie nun eine kleine Milchmädchenrechnung: Multipliziert man diese Zahlen mit der Anzahl aller Mitarbeiter/innen des Magistrats der Stadt Wien, dann kommt man im ersten Fall auf rund 900.000 Personen, die mit Mitarbeiter/innen des Magistrats der Stadt Wien in einem Haushalt wohnen, beziehungsweise verwandt, befreundet oder bekannt sind.
 

Im Falle der Sozialkontakte erhöht sich diese Zahl auf astronomische 21.000.000 Personen, die jährlich mit Mitarbeiter/innen der Stadt Wien in der Privatzeit in Kontakt treten. Selbst wenn man durch Überschneidungen und Doppelnennungen den Faktor 10 wegrechnet, sind das noch immer 2.100.000 Bürger/innen und Bürger der Stadt Wien. 

Das bedeutet, dass weit mehr als die Hälfte aller Wiener und Wienerinnen mit einem/r Mitarbeiter/in des Magistrats der Stadt Wien in einem Haushalt wohnt, beziehungsweise verwandt, befreundet oder bekannt ist und das jede/r erwachsene Bürger/in dieser Stadt zumindest mit zwei Mitarbeiter/innen des Magistrats in privater Umgebung Kontakt hat. 

Nachdem es sich hier bei allen Rechenbeispielen um Kontakte in der Privatatmosphäre handelt bedeutet das weiter, dass die Auffassung und Meinung über den Magistrat aller Bürger/innen der Stadt Wien in höchstem Maße davon abhängt, wie die Mitarbeiter/innen zu ihrem „Unternehmen“ stehen. Nachdem das Verhalten sowie die vermittelten Einstellungen von Mitarbeiter/innen in der Privatatmosphäre als wesentlich authentischer von der Außenwelt erlebt und wahrgenommen wird, wird das Image der Organisation wesentlich stärker durch die ungeschminkte, reale Einstellung der Mitarbeiter/innen im Privatleben, als durch ein „antrainiertes Verhalten im betrieblichen Umfeld beeinflusst. 

Wenn man weiter bedenkt, dass im privaten Umfeld Informationen sehr häufig nach dem Prinzip „only bad news are good news“ weitergegeben werden und Anekdoten, Schnurren, und reißerische Geschichten, oft ohne Überprüfung des Wahrheitsgehaltes im erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis zum Besten gegeben werden, wird uns dramatisch bewusst, welche Sprengkraft für das Image sich dahinter verbergen kann. Noch dazu, wo Geschichten über Mitarbeiter/innen mit jährlichen Kuraufenthalten und x-Wochen Krankenstand ohne Krankheit, von Mitarbeitern mit dem Spitznamen „100 Euro“, ... wiederum an weitere 10 Personen weitergegeben werden, während positive Erfahrungen maximal an 1 Person weitererzählt werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Image des Magistrats der Stadt Wien bei Werten wie Effizienz, Qualität, Korrektheit, Korruption, Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit aller Bürger/innen, Kund/innenorientierung, .... in höchstem Maße von der Einstellung und der Identifikation aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abhängt. 

Eine hohe Identifikation mit dem Magistrat der Stadt Wien und deren Zielsetzungen, eine positive Einstellung aller Mitarbeiter/innen zu den Kulturwerten sowie das Bewusstsein, dass jede/r Mitarbeiter/in Kultur- und Imageträger/in und damit Repräsentant/in der Stadt Wien ist, bewirkt ein unternehmenskulturkonformes Verhalten im beruflichen und privaten Umfeld.

Der Inhalt

1. Definition von Unternehmenskultur und Corporate Identity 

2. Motivation 

3. Bewertung der bestehenden Unternehmenskultur im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit dem Gedanken der Korruptionsprävention

4. Bewertung der von der Projektgruppe entwickelten Methoden und Maß​nahmen im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit, Effektivität und Effizienz

5. Weiterführende Maßnahmen zur Institutionalisierung der Korruptionsprä​vention in die Unternehmenskultur

5.1. 
Definition: Unternehmenskultur und Corporate Identity

Die Begriffe „Unternehmenskultur“ und „Corporate Identity“ werden sehr häufig in der Literatur als Synonym verwendet; eine eindeutige, allgemein gültige Definition liegt nicht vor. Nachdem es jedoch für das Konzept zur nachhaltigen Integration des korruptionspräventiven Gedankens in die Unternehmenskultur des Magistrats der Stadt Wien sinnvoll und wichtig ist, die Begriffe klar und eindeutig zu definieren, bezieht sich der Autor im Folgenden auf seine eigene Definition von „Corporate Identity“ und „Unternehmenskultur“
 
. Diese Darstellung wird von ihm auch bei allen Veranstaltungen innerhalb des Magistrats der Stadt Wien verwendet, sodass wir von einer relativen Bekanntheit ausgehen können. 

5.1.1.

Die Definition von „Corporate Identity"

Corporate Identity stellt die Gesamtheit der unternehmensbezogenen Werte, Normen und Denkhaltungen dar, welche die Einstellung und das Verhalten aller Mitarbeiter/innen auf allen Ebenen, sowie das Auftreten des Unternehmens und sein Erscheinungsbild nach Innen und Außen, prägt.

Identität des Unternehmens ist die Summe aller Personen, deren Denkhaltungen und Verhaltensweisen, Strukturen und Gegenstände, die aus der Sicht aller Mitarbeiter/innen und externen Zielgruppen für das Unternehmen symbolischen Charakter haben.

5.1.2.

Die Elemente der Corporate Identity

Die Corporate Identity besteht im Wesentlichen aus den drei Elementen CB – Corporate Behavior, CC – Corporate Communication und CD – Corporate Design.

CORPORATE BEHAVIOR ist die Unternehmenskultur, das heißt alle Werte und Normen, die hinter einem Leitbild stehen und die gemeinsam getragen werden. 

CORPORATE COMMUNICATION ist die Kompetenz der Organisation, mit allen Partner/innen, Kund/innen, Bürger/innen, Lieferant/innen, ... zu kommunizieren.

CORPORATE DESIGN heißt, die Identität des Unternehmens / der Organisation in allen Medien und Objekten erkennbar zu machen. Wir unterscheiden hierbei das zweidimensionale Corporate Design (Briefpapier, Briefkuvert, Logo, Formulare, Prospekte, Plakate, Inserate, Visitenkarten, ...) und das dreidimensionale Corporate design (Gebäude, Uniformen, Dienstkleidung, Messestände, Büroausstattung, Dienstautos, ...). 

5.1.3.

Definition von "Unternehmenskultur"

Nach dieser Definition ist klar erkennbar, dass die Unternehmenskultur ein (wesentlicher) Teil der Corporate Identity ist. Für unsere weiteren Betrachtungen ist daher der Begriff der "Unternehmenskultur" von maßgeblicher Bedeutung. 

Die (strategisch gewollte) Unternehmenskultur wird im Leitbild der Organisation verankert: 

· Das Leitbild beeinflusst, lenkt und legitimiert die Handlungen der (aller) Mitglieder der Organisation 

· Das Leitbild beeinflusst Erwartungen von Mitarbeiter/innen, Führungskräften, Bürger/innen, Kund/innen, Lieferant/innen, Partner/innen ...

· Das Leitbild schafft Gemeinsamkeiten

· Das Leitbild schafft positive Effekte auf die Mitarbeiter/innenmotivation

Die Bereiche der Unternehmenskultur umfassen folgende Bereiche:

· Die Aufbauorganisation

· Welche Rollen- und Positionsdifferenzierungen finden statt?

· Wie sieht die hierarchische Struktur aus?

· Welches Maß an Formalisierungs- und Standardisierungsgrad ist vorhanden?

· ...

· Die Ablauforganisation

· Welche Systeme werden für Qualitätsmanagement, Weiterbildung, Strategieentwicklung, Arbeitszeiterfassung, ... eingesetzt?

· Die Unternehmenspolitik

· Welche Grundsätze verfolgt die Organisation in Hinblick auf Kund/innen-, Mitarbeiter/innen-, Ziel- und Ergebnisorientierung, Innovation, ...?

· Handlungsstrukturen

· Das reale Verhalten der Organisation in den Bereichen der Unternehmenspolitik, weiters Gebräuche, Rituale, Symbole, ... . 

· Verbales Verhalten

· Witze, Tabus, Anekdoten, Geschichten, Slogans, ... .

· Der Führungsstil innerhalb der Organisation

5.1.4. 

Corporate Identity und Unternehmenskultur als Prozess

Unternehmenskultur ist ein Prozess. Sie entsteht nicht zufällig, sondern muss kontinuierlich generiert und reproduziert werden. Dieser Prozess verbindet die immaterielle Unternehmenskultur mit den verschiedenen materiellen Erscheinungsformen eines Unternehmens zu einer sinn- und identitätsvermittelnden Ganzheit.

Identität in einem Unternehmen zu verwirklichen, ist weder ein „Kulturprogramm“, noch ein „Crash - Programm“, sondern sorgfältige, bewusste und hartnäckige Arbeit innerhalb der täglichen Aufgaben. 

Das bedeutet, dass Unternehmenskultur in allen Bereichen veränderbar ist. Die Fragen, die sich stellen, sind: Wie lange dauert der Prozess, bis das Ziel erreicht wird, wie viel Aufwand ist notwendig, um dieses Ziel zu erreichen und mit welcher Konsequenz geht die Organisation und ihre Mitglieder an diesen Prozess heran? 

Todsünden von Unternehmenskultur - Prozessen

· Falsche Erwartungen und mangelndes Wissen

· Die sozialpsychologische Einzigartigkeit und das kollektive Unbewusste des Landes findet zu wenig Eingang in das Konzept 

· CI und Unternehmenskultur wird als Heilmittel für kranke Organisationen gesehen

· Corporate Identity wird nur eindimensional als Corporate Design verstanden

· Die Bedeutung der Kommunikation wird unterschätzt

· CI wird nicht als Bewusstseinsarbeit erkannt

Grundsätze der Unternehmenskultur - Arbeit

· Unternehmenskultur muss als ganzheitlicher Prozess gesehen werden 

· Die Organisation und all ihre Repräsentant/innen müssen eine Einheit bilden zwischen dem
· was man ist

· was man tut

· was man sagt

· Wer als Organisation seine Vergangenheit vergisst, hat keine Zukunft

· Berücksichtigung der soziokulturellen Spezifika des Landes

· Aus BEtroffenen BEteiligte und MITarbeiter/innen machen

· Information - Information - Information

5.2.
Motivation

Bevor wir uns mit der nachhaltigen Integration der korruptionspräventiven Gedanken in die Unternehmenskultur befassen, sollten wir uns mit dem Thema der Motivation beschäftigen. 

5.2.1.

Definition von „Motivation“ und „Motivierung“

Vorweg die Definition von Motivation und Motivierung sowie die Kritik an den verschiedenen „Motivierungstechniken“. 

Motivation

Unter „Motivation“, verstehen wir, den „Zustand aktivierter Leistungsbereitschaft des/r Mitarbeiters/in“; das heißt der/die Mitarbeiter/in ist leistungsbereit. 

Motivierung 

Unter „Motivierung“ verstehen wir „das Entwickeln und Steigern der Leistungsbereitschaft des/r Mitarbeiters/in“, das heißt, der/die Mitarbeiter/in muss von der Führungskraft oder durch diverse Anreize dazu gebracht werden, seine/ihre Leistungsfähigkeit in den Dienst des Unternehmens zu stellen. 

5.2.2.

Trugschlüsse der Motivierung

Trugschluss Nummer 1 - Leistungsbereitschaft muss „erzeugt werden“

Viele „Motivierungstechniken“ gehen davon aus, dass der Mensch grundsätzlich faul ist und Arbeit als negativ gesehen und empfunden wird. Daher gilt es auch das „Arbeitsleid“ in bestmöglicher (finanzieller) Form abzugelten. 

Das ist der erste Trugschluss, denn Leistungswille und Leistungsbereitschaft ist bei allen Menschen vorhanden. Arbeiten von Konrad Lorenz und anderen Verhaltensforschern beweisen, dass Menschen grundsätzlich motiviert sind und über kreative Energie verfügen, die nach Entfaltung drängt. Sie verfügen über ein hohes Aktivitätspotenzial und die Bereitschaft zu arbeiten und zu lernen.

Trugschluss - Nummer 2 - „Angenehmes Leben“

Ein weiteres Faktum ist, dass wir alle im Leben nach Spannung suchen. Die menschliche Natur ist darauf aufgebaut, dass das Leben spannend ist, oder wir uns selber Spannung erzeugen. Je weniger „spannend“ unser Leben durch Reglements, Gesetze, Verordnungen, ... wird, desto stärker wird die Nachfrage und damit klarerweise das Angebot an „bezahlter Spannung“ und „Erlebnissen“. 

Trugschluss Nummer 3 - Arbeit wird als negativ empfunden

In den letzten 20 bis 30 Jahren ist es modern geworden, die Arbeit negativ zu bewerten. In vielen populären Radio- aber auch Fernsehsendungen wird Arbeit und Leistungsbereitschaft abgewertet. Aussprüche wie „mein tiefstes Bedauern all jenen armen Kreaturen, die heute arbeiten müssen“, „unser Mitleid gilt ...“, „Arbeit ist die frustrierende Zeit zwischen zwei Wochenenden“ .... suggerieren uns ein und lassen uns glaubhaft machen, dass Arbeit von vielen Menschen als negativ empfunden wird. Es gilt heute in vielen Kreisen als schick, negativ von dieser zu sprechen, beziehungsweise man wird eher scheel und misstrauisch betrachtet, wenn man gerne arbeitet. Man hat oft den Eindruck, dass es sich hierbei um eine schwerst psychische Störung handelt, die in der Psychopathologie noch keinen Eingang gefunden hat. 

Trugschluss Nummer 4 - Wertewandel „sinkende Arbeitsmoral“

Die Befürchtung einer sinkenden Leistungsbereitschaft in der Gesellschaft tritt nicht ein, denn, viele Studien beweisen es, dass das Bedürfnis in der Arbeit etwas zu leisten, was Sinn und Spaß macht, größer den je ist.

Trugschluss Nummer 5 - „Selbstverwirklichung“ kann im Betrieb nicht stattfinden bzw. ist nur für eine bestimmte Zielgruppe gedacht.

Ein weit reichender Trugschluss, denn gerade die Selbstverwirklichung, eine Sinnerfüllung in der Arbeit zu sehen, an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, die Ausschöpfung der eigenen Fähigkeiten und damit die Selbstrealisierung des eigenen Potenzials ist die einzige Möglichkeit, die bei allen Menschen vorhandene Leistungsbereitschaft „ein Leben lang aufrechtzuerhalten. „Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Menschen zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit zu verteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ (Antoine de Saint-Exupéry).

5.2.3.

Neues Konzept der Motivation

Wir unterscheiden grundsätzlich 3 Faktoren

· Basisfaktoren

· Motivierungsfaktoren

· Motivationsfaktoren

5.2.3.1.
Basisfaktoren

Basisfaktoren sind Faktoren, welche die Unzufriedenheit der Mitarbeiter/innen in positiver wie in negativer Hinsicht beeinflussen.

Dazu gehören

· Lohn und Gehalt

· Sozialleistungen des Unternehmens (Essen, Kaffeeautomaten, Private 
Benützung des Dienstwagens, Pensionsregelungen, Privatkrankenzusatz​versicherung, zusätzliche Urlaubstage, Privatkindergarten, Dienst​bekleidung, ...)

· Optimale, moderne Instrumente (PCs, Programme, Werkzeuge, 
Anlagen, ...)

· Arbeitszeitregelungen

· Büroräumlichkeiten

· die Organisationsstruktur des Unternehmens 

· die Sicherheit des Arbeitsplatzes

· die Sicherheit am Arbeitsplatz

· ...

Alle diese Faktoren bauen - bei optimaler Gestaltung die herrschende Unzufriedenheit bei den Mitarbeiter/innen ab, jedoch keine Zufriedenheit auf. Sie können auch keine Zufriedenheit aufbauen, da sie in der Regel im Nachhinein installiert werden, beziehungsweise sofort oder nach einer gewissen Zeit als Basis hergenommen werden. 

Wir wollen im Folgenden die Basisfaktoren anhand des Beispiels „Gehalt“ weiter erläutern. Der/die Mitarbeiter/in tritt in das Unternehmen ein und hat mit dem Unternehmen ein bestimmtes Gehalt ausgehandelt; er/sie ist damit nicht unzufrieden, denn sonst wäre er/sie höchstwahrscheinlich nicht in das Unternehmen eingetreten (außer in einer Notsituation); er/sie ist aber auch nicht absolut zufrieden, denn mehr kann es immer sein.

Es wird dann irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo der/die Mitarbeiter/in einen Unzufriedenheitsgrad erreicht hat, wo er/sie um eine Gehaltserhöhung ersucht. Diese wird dem/r Mitarbeiter/in gewährt, und die Unzufriedenheit reduziert sich auf - maximal auf 0, das heißt der/die Mitarbeiter/in ist dann nicht mehr unzufrieden. 

Drei Phänomen sind hierzu interessant: 

Würde das gesamte „Leistungsanreizsystem“ nur auf das Gehalt aufgebaut sein, so würde der/die Mitarbeiter/in mit dem Gehalt alle 6 Monate unzufrieden sein und nach einer Erhöhung „schreien“.

Würde das gesamte „Leistungsanreizsystem“ nur auf das Gehalt aufgebaut sein, so müsste die Erhöhung 10% des bestehenden Gehaltes ausmachen, damit der/die Mitarbeiter/in überhaupt auf die Nulllinie kommt.

Ähnlich wie bei Lohn und Gehalt verhält es sich bei Sozialleistungen. Solange diese oder jene Sozialleistung, zum Beispiel eine Betriebskantine, nicht im Unternehmen installiert wurde, wird der Unzufriedenheit durch die Mitarbeiter/innen freier Lauf gelassen. „Warum gibt es so etwas nicht bei uns - wir sind ein rückständiges Unternehmen ...“. Die Kantine wird eingerichtet und spätestens nach einem halben Jahr beginnt wiederum die Unzufriedenheit, „warum nur 2 Menüs zur Auswahl?“, „warum gibt es kein Salatbuffet?“ ... .

Das bedeutet für die Praxis, dass das Lohn- und Gehaltssystem einfach und transparent sein muss und von allen Mitarbeiter/innen gerecht empfunden werden muss. 

Alle Basisfaktoren sind wichtig, dürfen jedoch nicht überbewertet und schon gar nicht mit falschen Hoffnungen und Erwartungen eingesetzt werden - Sie dienen einzig und allein der Reduktion der Unzufriedenheit. 

Die Basisfaktoren wirken sich jedoch sehr wohl auf die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter/innen aus, nämlich dann, wenn einer dieser Faktoren gestrichen, als ungerecht verteilt oder eine Erhöhung als zu gering empfunden wird. Dann wirken sie absolut „unzufriedenmachend“. 

5.2.3.2.
Motivierungsfaktoren

Motivierungsfaktoren, sind Faktoren, welche die Zufriedenheit bei den Mitarbeiter/innen aufbauen und die Leistungsbereitschaft erhalten. Dies gelingt jedoch nur dann, wenn es wirklich der Einstellung der Führungskraft beziehungsweise aller Führungskräfte des Unternehmens entspricht und die Faktoren nicht bloß nur „angewandte Motivierungstechniken“ sind, welche man in einem Seminar gelernt hat, dass sie wichtig sind. 

Zu den Motivierungsfaktoren zählen 

· Lob und Anerkennung

· Aufwärtstrend der Organisation

· Arbeitsklima 

· Offenheit zwischen Führungskraft und Mitarbeiter/innen

· Offenheit zwischen den Mitarbeiter/innen

· Freundlichkeit im Betrieb

· Toleranz und Akzeptanz

· Rücksicht auf private Angelegenheiten

· Gemeinsame Aktivitäten 

· Aufstiegsmöglichkeiten

· Arbeitseinsatz nach Qualifikation

· Verantwortung 

· Erfahrung sammeln bei der Arbeit

· Weiterbildungsmöglichkeit

· Entscheidungsfreiheit

· Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit

· Selbstständiges Arbeiten

· Richtige und genaue Einführung in die Arbeit

· Freiräume

· ...

Der Graubereich zwischen Basisfaktoren und Motivierungsfaktoren wird durch folgende Faktoren repräsentiert:

· Finanzielle Prämien

· Incentives (Nicht-finanzielle Anreizsysteme)

Alle Motivierungsfaktoren müssen auf den/die einzelne/n Mitarbeiter/in individuell abgestimmt werden.

Faktoren, wie Lob und Anerkennung muss der aufrechten Einstellung der Führungskraft entspringen und nicht als „Technik“ nur angewendet werden (nach dem Motto „dreimal täglich Motivierung“).

5.2.3.3.
Motivationsfaktoren

Die Sinnerfüllung in der Arbeit zu sehen, an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, die Ausschöpfung der eigenen Fähigkeiten und damit die Selbstrealisierung des eigenen Potenzials ist die einzige Möglichkeit, die bei allen Menschen vorhandene Leistungsbereitschaft „ein Leben lang aufrechtzuerhalten“.

Folgende Motivationsfaktoren erhalten diese lebenslange Leistungsbereitschaft:

· Sinn

· Spaß

· gemeinsam erarbeitete und gelebte Vision

· Möglichkeit der Selbstverwirklichung

Im Graubereich zwischen Motivierungs- und Motivationsfaktoren liegen:

· gemeinsam vereinbarte Ziele

· Mitarbeiter/innenbeteiligung

· Erfolgsbeteiligung

· aktive Mitgestaltung an den Unternehmensprozessen

Zu berücksichtigen ist, dass die oben angeführten Faktoren wirklich gemeinsam erarbeitet und nicht den Mitarbeiter/innen oktroyiert werden. In nahezu allen Unternehmen werden Leitbilder (eine gemeinsame Vision) von einigen Wenigen ausgearbeitet und dann allen zur Verfügung gestellt und ihnen eingeredet, dass das nun die gemeinsame Sinngebung ist. Damit werden die Leitbilder in Wirklichkeit zu „Leidbildern“ und die Mitarbeiter/innen fühlen sich vielfach veräppelt. Eine echte Motivation wird zur Demotivierung.

Motivation ist die Leistungsbereitschaft, die alle Menschen grundsätzlich haben. Für die Führungskraft gilt es primär, die Motivation nicht zu behindern und zu vernichten.

„Sinn“ und „Spaß“ kann nicht verordnet, sondern nur gemeinsam erarbeitet und entwickelt werden.

Diese höchste Form der Leistungsbereitschaft bedarf einer gelebten ganzheitlichen und einheitlichen Unternehmenskultur.

„Sinnerfüllung“ darf nicht zur „Motivierungstechnik“ degradiert werden - denn dann wird sie kontraproduktiv.

Die Führungskraft muss den Freiraum für Motivation  schaffen und darf nicht über „Sinnerfüllung“ reden, sondern muss sie leben.

5.3. 
Bewertung der bestehenden Unternehmenskultur

im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit den Gedanken der Korruptions​prävention:

Die folgende Darstellung der bestehenden Unternehmenskultur des Magistrats der Stadt Wien beruht nur auf subjektiven Wahrnehmungen des Autors, ent​wickelt in der langjährigen Zusammenarbeit auf den unterschiedlichsten Hie​rarchieebenen und Bereichen innerhalb des Magistrats. Selbstverständlich er​hebt diese Darstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit und absolute Rich​tigkeit, sondern sind Gedanken, die uns in der Arbeit zum Thema „Korruption“ weiterhelfen sollen. Wissenschaftlich korrekter wäre eine Gesamterhebung der Unternehmenskultur des Magistrats der Stadt Wien mit Hilfe von strukturierten Fragebögen.

Der folgende Abschnitt verbindet die Erkenntnisse der Motivationspsychologie (siehe Kapitel 4.2.) mit möglichen Ursachen von Korruption. 

5.3.1.

„Der Magistrat ist eine Einheit“ in den Basisfaktoren der Motivation

Ein interessantes Phänomen der Unternehmenskultur des Magistrats der Stadt Wien ist, dass sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Pri​vatwirtschaft schwer benachteiligt fühlen. Man erlebt sich als weit unterbezahlt und dies noch dazu unter wesentlich schwereren Rahmenbedingungen. Diese stark manifestierte Meinung wird noch von verschiedenen Gruppierungen und Personengruppen innerhalb und außerhalb der Organisation untermauert. Diese geschichtlich bedingte Denk- und Werthaltung gilt es durch Gehaltsstudien und –vergleiche zu überprüfen. In Österreich zählt das Gehalt zu den bestgehü​tetsten Geheimnissen. 40% aller Partner/innen wissen nicht wie viel der/die an​dere Partner/in tatsächlich verdient. Wenn die Höhe des Gehaltes dann nach Jahren der Freundschaft gelüftet wird, dann in der Form dass, nach unseren Be​obachtungen, Mitarbeiter/innen der öffentlichen Verwaltung das „veröffentlichte“ Gehalt niedriger als tatsächlich, während Mitarbeiter/innen aus der Privatwirtschaft ihr Gehalt aufgebessert darstellen. Dadurch wird der Mythos von der schlecht bezahlenden öffentlichen Verwaltung weiter aufrecht erhalten. Na​türlich ist diese Denk- und Werthaltung ein bestimmender Faktor der Unter​nehmenskultur. 

Ein weiteres weit verbreitetes Phänomen ist, dass bei neuen Positionen, Stellenbewerbungen von internen Mitarbeiter/innen, die Stellenbewertung sowie die Zulagen eine dominante Stellung in der Diskussion um die Stelle einnimmt. Überspitzt formuliert sind die ersten Fragen einer internen Bewerber/in nicht, wie sieht das Aufgabengebiet aus, was sind die Ziele, wie sieht das Team aus, welcher Führungsstil herrscht in der Abteilung, sondern wie ist die Stelle bewertet, gibt es Überstunden, ... . Dies ist zweifach kritisch zu betrachten: Erstens dürfte hier, wie an anderer Stelle beschrieben das Bordellsyndrom der Führung in Kraft sein
 und zweitens liegt hier eine potenzielle Quelle für den Bereich „Korruption und Geschenkannahme“, wenn man nach dem Spruch „Wer nur des Geldes wegen was tut, wird bald des Geldes wegen alles tun.“ vor.
 

Einen weiteren Bereich in diesem Zusammenhang der Basisfaktoren der Motivation bildet das Zulagen- und Nebengebührenwesen. Dieser Bereich ist, wie wir alle wissen ebenfalls historisch bedingt, nämlich, dass das Grundgehalt gegenüber der Öffentlichkeit als gering präsentiert werden kann. Ich halte das in mehrfacher Hinsicht für äußerst negativ. Erstens wirkt das absolut negativ auf das Image der öffentlichen Verwaltung („sie leisten zwar wenig, dafür verdienen sie auch wenig“ – „was nichts kostet ist nichts wert“); zweitens hat das eine negative Wirkung auf das Selbstwertgefühl jedes/r einzelnen Mitarbeiter/in und damit auf das Selbstwertgefühl des gesamten Magistrats und drittens hat es eine negative Wirkung auf die Motivation der Mitarbeiter/innen. 

Das Gehaltssystem wirkt demotivierend und damit, um in der Sprache der Motivationspsychologie zu bleiben „es macht unzufrieden.“ Nachdem der Mensch für sich positiv bilanzieren möchte und hier ein Defizit ortet, verspürt er den Anreiz hier einen Ausgleich zu schaffen („nachdem ich in diesem Bereich benachteiligt werde, steht es mir zu, dass ich dieses Manko ausgleiche“).
 Je nachdem, wie das moralisch ethische Wertbewusstsein bei dem/r Einzelnen ausgeprägt ist (Unrechtsempfinden, Idealvorstellungen, ...), kann es zu Geschenkannahme, Korruption, innerer Kündigung oder zu ähnlichen Ausgleichsaktivitäten kommen. 

Hinzu kommt, dass subjektiv erlebte Ungerechtigkeiten in dem Bereich der Basisfaktoren dazu führen, dass nicht nur die Unzufriedenheit auf hohem Niveau verbleibt, sondern auch die davon unabhängige Dimension der Zufriedenheit stark verringert wird. Die Auswirkungen sind wiederum hier einen Ausgleich zu finden, in welcher Form auch immer. Das heißt, die, wenn auch nur subjektiv empfundene Ungerechtigkeit im Bereich Gehalt zwischen der öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft, bewirkt, dass sich Mitarbeiter/innen in einer negativen Bilanz befinden und damit das Bedürfnis verspüren, dieses Defizit auszugleichen. Wenn nun, wie schon weitere oben dargestellt, dass moralisch – ethische Wertbewusstsein gering ausgeprägt ist, die Gelegenheit zur Geschenkannahme gegeben ist, die Identifikation mit der Arbeit nur mangelhaft vorhanden ist und vielleicht auch die Vorbildwirkung von „ranghöheren“ Personen innerhalb und außerhalb der Organisation begünstigend wirken, dann sind dies „optimale“ Voraussetzungen für Korruption und Geschenkannahme. 

Eine weitere Gefahr für Demotivation besteht in der laufenden Diskussion um „Einschnitte im Beamt/innenwesen“. Geringerer Personalstand, mehr Leistung, die Diskussionen um die Kürzungen der Pensionshöhe, die Verlängerung des Pensionsantrittsalters, die Verlängerung der Durchrechnungszeiten, die Abschaffung der Pragmatisierung, ... all dies bewirkt bei vielen Mitarbeiter/innen das Gefühl „es wird mir etwas weggenommen“ beziehungsweise das Gefühl der Beschneidung der wohlerworbenen Rechte. Wir wissen aus der Motivationspsychologie, dass ein „Wegnehmen“ bisher vorhandener Basisfaktoren (Gehalt, Sozialleistungen, Sonderleistungen, ...) nicht nur dazu führt, dass die Unzufriedenheit größer wird, sondern, dass auch die Zufriedenheit mehr oder weniger stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Dieses Phänomen ist schon bei geringsten Beträgen, die „weggenommen werden“ vorhanden. Das heißt, all diese Diskussionen, und die werden leider in den nächsten Jahren verstärkt weitergehen, bewirken, dass eine permanente Unzufriedenheit und „Nichtzu​friedenheit“ unter den Mitarbeiter/innen gegeben sein wird. Dass das eine negative Auswirkung auf die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter/innen hat ist selbstredend.

Gleichzeitig haben wir wiederum in unserer Leistungsbilanz ein Defizit, dass es aus subjektiver Sicht zu minimieren oder egalisieren gilt. 

Auf Grund dieser aktuellen, respektive schon jahrelang geführten Diskussionen, kommt es aber auch zu zum Teil massiven Einschränkungen in der Gehaltsentwicklung. Nulllohnrunden, Erhöhungen um 0,X% werden als „Verhöhnung“ empfunden. Dieses Phänomen tritt dann ein, wenn die Erhöhung zum Beispiel aus den kollektivvertraglichen Verhandlungen so gering ausfällt, dass sie unter der Wahrnehmungsgrenze liegen. Dies bewirkt dann wiederum, dass die Unzufriedenheit auf hohem Niveau bleibt oder sich erhöht und die Zufriedenheit sich an den Nullpunkt annähert. Das wird wiederum von Mitarbeiter/innen als Defizit in der inneren Bilanz empfunden und so können eine Verringerung der Leistungsbereitschaft beziehungsweise das Bedürfnis nach Ausgleich entstehen. 

Was bedeuten diese Erkenntnisse für das Konzept zur nachhaltigen Integration des korruptionspräventiven Gedankens in die Unternehmenskultur des Magistrats der Stadt Wien?

· Die Mitarbeiter/innen des Magistrats gehören für ihre nachgewiesene gute Arbeit
, die sie leisten, adäquat entlohnt

· Das Lohn- und Gehaltssystem muss einfach und transparent sein

· Das Lohn- und Gehaltssystem muss von allen Mitarbeiter/innen gerecht empfunden werden

· Vorhandene Reformansätze sollten zügig weiterbetrieben werden, um 
eventuell bestehende Unzufriedenheiten nicht zu prolongieren, um die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter/innen nicht einzuschränken beziehungsweise eine negative Bilanz aufzubauen. 

5.3.2.

Der Magistrat ist keine Einheit – Motivierungsfaktoren

Die zweite Ebene der Motivation, die Motivierungsfaktoren sind jene Faktoren, die die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen beeinflussen. Diese Ebene ist unabhängig von der ersten Ebene, der Basisfaktoren zu sehen. Das bedeutet, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiter/in kann gleichzeitig unzufrieden als auch zufrieden sein. Die Basisfaktoren und Motivierungsfaktoren können jedoch auch nicht gegenseitig abgetauscht werden, nach dem Motto „ich lobe dich, dafür zahle ich dir wenig/gar nichts“. Die Motivierungsfaktoren werden häufig mit den Werten der Unternehmenskultur gleichgesetzt. Im Folgenden werden fünf Bereiche der Unternehmenskultur herausgegriffen, die aus der Sicht des Autors eine hohe Signifikanz im Magistrat der Stadt Wien haben und andererseits eine wesentliche Bedeutung für das Konzept der nachhaltigen Integration des korruptionspräventiven Gedankens in die Unternehmenskultur haben. 

5.3.2.1.
Misstrauenskultur

Am Beginn des Reformprozesses war die Unternehmenskultur des Magistrats der Stadt Wien von einer starken Misstrauenskultur geprägt. Dies mag einerseits in – für den Autor jedoch nicht nachvollziehbaren – realen oder mythischen Erlebnissen und Erfahrungen in der Vergangenheit begründet sein, andererseits in einem besonders ausgeprägten Klassendenken zwischen „die da oben“ oder „die da drinnen“ (ist gleich Konzernzentrale) begründet sein. Ich bin - überspitzt formuliert –überzeugt davon, dass eine gut gemeinte Gehaltserhöhung in der Höhe von 10 % des Nettogehaltes von der Mehrheit der Mitarbeiter/innen mit der Begründung abgelehnt wird, „dass da mit Sicherheit etwas Negatives dahinter steckt und man daher vorsichtig sein müsse.“ Die nahezu einheitliche Kultur lautete: „Vertraue dem Misstrauen und misstraue dem Vertrauen.“ Nachdem die Mehrheit der Menschen in einem Klima des Vertrauens leben will, bedeutet diese Misstrauenskultur, dass ein Ausgleich – im Sinne der inneren Bilanz – gefunden werden muss. 

5.3.2.2.
Information

Trotzdem wir in einer so genannten Informationsgesellschaft leben und es zu keiner Zeit für so viele Menschen Zugang zu nahezu allen Informationen dieser Welt und das in Sekundenschnelle gegeben hat, erleben viele Mitarbeiter/innen aller größeren Organisationen – vielleicht auch gerade deshalb – einen Informationsmangel bei sich selbst. Dieses allgemein auftretende Phänomen ist auch beim Magistrat der Stadt Wien stark erlebbar. Hinzu kommt, dass in manchen Organisationsbereichen offene Kommunikation und Information, Jour Fixe und Mitarbeiter/innen​besprechungen auf allen Hierarchieebenen, als Novität den als gängige Praxis verstanden werden. Magistratsdirektor Dr. Ernst Theimer meinte in einer Managementveranstaltung vor Führungskräften des Magistrats einmal ironisch: „Im Magistrat gibt es nur zwei Informationskanäle – den Erlass und das Gerücht“.
 

Dass die Informationskultur ein integraler Bestandteil der Unternehmenskultur ist und damit die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen, deren Motivation und Leistungsbereitschaft in hohem Maße beeinflusst wird, ist selbstredend. Ein Mangel in diesem Bereich führt zu Nichtzufriedenheit bei den Mitarbeiter/innen und damit zu einem Defizit der inneren Bilanz bei Nichtausgleich in einem anderen Bereich. Dies bedingt wiederum das Bedürfnis nach Ausgleich und kann somit zu Leistungsabfall, innerer Kündigung, aber auch Korruption und Geschenkannahme führen. 

5.3.2.3.
Führungskultur

Die Führungskräfte sind – im Sinne der Vorbildwirkung – die Träger/innen der Unternehmenskultur schlechthin. Die Führungsqualität hat sich in den letzten Jahren, bedingt auch durch die großen Anstrengungen im Bereich der Führungskräfteentwicklung (Managementlehrgänge für Dienststellen​leiter/innen und Stellvertreter/innen, qualifizierte Auswahl der Leiter/innen...) auf der Ebene der Abteilungsleiter/innen sehr positiv entwickelt. Diese Entwicklung kann auf der mittleren Führungsebene (Dezernats-, Referats-, Gruppenleiter/innen, Werkmeister/innenebene, ...) nur partiell wahrgenommen werden. Dies kann dadurch erklärt werden, dass die Führungskräfte​entwicklung hier nur punktuell stattgefunden hat und dem Eigeninteresse der jeweiligen Führungskraft überlassen wurde. Die Qualität der Auswahl ist ebenfalls stark von dem Engagement der jeweiligen Dienststellenleiter/in abhängig. 

Auf dieser Führungsebene sind auch immer wieder „Schönwetterführungs-kräfte“ vorzufinden, die, sobald Gewitter (ist gleich Konflikte oder Probleme) auftauchen, dieses sofort an die nächsthöhere Führungsebene delegieren, beziehungsweise gegenüber der eigenen Gruppe einen „Außenfeind“ aufbauen und damit die Misstrauenskultur gegenüber „den Oberen“ fördern. 

Nachdem gerade auf dieser Ebene Mitarbeiter/innenführung in Reinkultur stattfindet und unmittelbar spürbar wird, hat eine mangelnde Führungsqualität massive Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen.

5.3.2.4.
Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Für viele Mitarbeiter/innen sind Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Sinne einer echten Karriereentwicklung wesentlicher Baustein der eigenen Zufriedenheit. Der freie Zugang für jede/n leistungsfähige/n und –willige/n Mitarbeiter/in zu nächsthöheren Ebenen sowohl in der Fach- als auch in der Führungskarriere sind dabei notwendige Grundlage. Im Magistrat der Stadt Wien, wie auch in vielen anderen öffentlichen Verwaltungen herrscht unter den Mitarbeiter/innen das subjektive Empfinden vor, dass Positionen von vorne herein schon vergeben sind und damit dieser Zugang nur auf bestimmte Personen beschränkt bleibt. Demotivation oder die Suche nach „eigenen Karrieremöglichkeiten“ sind die unmittelbare Folge, da hier wiederum die innere Bilanz auf Rot steht. 

5.3.2.5.
Lob- und Anerkennungskultur

Lob und Anerkennung beziehungsweise Feed-back geben, sind integraler Bestandteil einer positiven Unternehmenskultur. In Österreich ist mit Sicherheit noch niemand zu Tode gelobt worden, zu Tode kritisiert schon sehr viel mehr. Der Magistrat der Stadt Wien bildet dabei keine rühmliche Ausnahme. Die Kultur des Nichtlobes ist leider bei den Führungskräften (in Falle der Unternehmenskultur sind auch Politiker/innen dabei mit einzubeziehen) vielfach erst im Aufbau begriffen und selbst wenn die Lobkultur schon gelebt wird, dauert es Jahre, bis das subjektive Empfinden der Wertschätzung manifestiert ist. 

Ist diese Kultur jedoch nicht ausreichend aufgebaut, so ist die innere Bilanz wieder negativ und der/die Mitarbeiter/in sucht sich möglicherweise Lob und Anerkennung bei anderen Personenkreisen, mitunter sogar bei Bürger/innen und Kund/innen. 

5.3.2.6.
Vorbildwirkung innerhalb und außerhalb des Magistrats

Ein weiterer wichtiger Faktor der Motivierung und damit der Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen ist die Vorbildwirkung von Führungskräften. Ob die einzelne Führungskraft es will oder nicht, sie ist Vorbild für die Mitarbeiter/innen und ihr Verhalten in Themenbereichen wie korruptionspräventive Gedanken prägen das Verhalten der einzelnen Mitarbeiter/innen, wobei natürlich alle Führungskräfte auf allen Ebenen dabei eine große Rolle spielen. Wenn nun eine Führungskraft, von wem auch immer ein persönliches, elektronisches Fotoalbum gesponsert bekommt oder eine andere Führungskraft Aktien der eigenen Firma kurz vor einer wertsteigernden Entscheidung einkauft, so ist es völlig egal, ob das steuerrechtlich rechtens ist oder nicht; es hat verheerende Folgen für eine nachhaltige Integration korruptionspräventiver Gedanken in die Unternehmenskultur des Magistrats der Stadt Wien. Dabei ist es leider völlig belanglos, ob es sich bei diesen Führungskräften um Personen aus der eigenen oder aus einer fremden Organisation handelt. 

Bei manchem Mitarbeiter sowie bei mancher Mitarbeiterin könnte leicht der Gedanke aufkommen, dass die Kleinen gehängt, die Großen laufen gelassen werden.“ Wut und Hilflosigkeit kommt dabei auf und das kann der Beginn „eigenunternehmerischer“ Aktivitäten im eigenen Wirkungsbereich sein.
 

Was bedeuten diese Erkenntnisse aus den Motivierungsfaktoren für das Konzept zur nachhaltigen Integration des korruptionspräventiven Gedankens in die Unternehmenskultur des Magistrats der Stadt Wien?

· Vorantreiben des schon eingeleiteten, erfolgreichen Weges der Dezentra​lisierung

· Die Wichtigkeit und Bedeutung des funktionierenden Kontrollsystems, im Sinne einer korruptionspräventiven Maßnahme sowie der Schutzfunktion für Mitarbeiter/innen, in Einklang mit einer Vertrauenskultur im Magistrat zu bringen

· Erhöhung der Akzeptanz für sinnvolle Kontrollmechanismen sowie deren laufende Verbesserung und Weiterentwicklung

· Bewusstmachung bei allen Führungskräften, dass effiziente und effektive Information und Kommunikation wesentliche Grundlage der Mitarbeiter/​innenzufriedenheit darstellen (Information und Kommunikation heißt nicht nur 1 Stunde zusammenzu​sitzen und „irgendetwas“ reden)

· Entwicklung der Führungskräfte auf allen Ebenen nach dem Motto „think global, act local“. Das bedeutet, die generelle Entwicklung eines Kon​zeptes zur Führungskräfteentwicklung, welches dezentral in den Abtei​lungen umgesetzt wird. Das Konzept umfasst die Bereiche Führungskräf​tebedarf in Abstimmung mit der Organisations​entwicklung – Führungs​kräfteauswahl – Aus- und Weiterbildung für Führungskräfte – Führungs​kräftebewertung – Beendigung von Führungsengagements bei Nichterfolg.

· Objektive, transparente und für alle nachvollziehbare Auswahlentschei​dungen bei Karriereschritten auf allen Ebenen

· Bewusst machen der Vorbildwirkung bei allen Führungskräften

· Klares Bekenntnis der Stadt Wien im Bereich der Korruption „was immer auch in anderen Organisationen diesbezüglich passiert, wir sind anders!“

5.3.3.

Motivationsfaktoren

Die dritte Ebene der Motivation ist der Bereich der echten Motivations​faktoren. Wie schon weiter oben dargestellt, sind nur zwei Faktoren, die wirklich Motivation bewirken beziehungsweise erhalten: Sinn und/oder Spaß. 

Auf Grund meiner langjährigen Erfahrungen mit dem Magistrat der Stadt Wien bin ich überzeugt, dass gerade der Faktor Sinn, die Sinnhaftigkeit der und die Identifikation mit der Arbeit bei vielen Mitarbeiter/innen im hohen Maße ausgeprägt sind. Für viele Mitarbeiter/innen der Stadt Wien ist diese Sinn​haftigkeit der Arbeit, dass Bewirken in der und das Gestalten der Gesellschaft, das Umsetzen eigener Ideen, bestimmender Entscheidungsfaktor in der Berufswahl. Für die Organisation und damit für die Führungskräfte gilt es nun, in der Personalauswahl jene Bewerber/innen herauszufiltern, bei welchen diese Motivation gegeben ist, diese Motivation bei neuen und bestehenden Mitarbeiter/innen zu erhalten beziehungsweise zu entwickeln und in der Organisation die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Sinn und Spaß sich entfalten können. 

Die Nichterfüllung der beiden einzigen und damit höchsten Motivations​faktoren erzeugt Demotivation. Wenn Sinn und Spaß sich in der Organisation nicht entfalten können und die Motivierungsfaktoren (jene Faktoren, die Zufriedenheit auslösen) nur teilweise oder gar nicht befriedigt werden, dann konzentriert sich der/die Mitarbeiter/in nur mehr auf den Basisfaktor „Geld“. Und dieser muss entweder alle 6 Monate mit 10 % Gehaltserhöhung befriedigt werden oder die Leistungsbereitschaft sinkt. Eine dritte Möglichkeit ist, dass, wenn die Rahmenbedingungen passen (die Gelegenheit zur Geschenkannahme, ein geringes Risiko des „Erwischtwerdens“, ein in diesem Bereich gering ausgeprägtes moralisch-ethisches Wertbewusstsein) der/die Mitarbeiter/in zur Korruption beziehungsweise Geschenkannahme neigt und damit der Motivierungs- und Motivationsfaktor „persönlicher Gewinn – eigenunternehmerisches Denken“ befriedigt wird.

5.3.4.

Weitere Gefährdungsbereiche

Wir sind in unserer Betrachtungsweise der nachhaltigen Integration korruptionspräventiver Gedanken in die Unternehmenskultur des Magistrats der Stadt Wien bisher immer vom Konzept der Motivationspsychologie ausgegangen. Abschließend noch zwei Betrachtungen aus sozialpsychologischer Sicht. 

5.3.4.1.
Der allgemeine Trend zu verstärkter Ausnützung des persönlichen Vorteils

Zahlreiche Studien aus den verschiedensten Anwendungsgebieten zeigen uns, dass das unternehmerische Denken und Handeln (minimaler Aufwand - maxi​maler Ertrag) und damit vor allem das eigenunternehmerische Denken und Handeln, im Sinne des Ausnützens des persönlichen Vorteils in weiten Teilen der Bevölkerung zunimmt. Denken wir nur an die Schattenwirtschaft, die eine vier Mal höhere Wachstumsrate aufweist, wie die offizielle Wirtschaft
. Dieses Vergehen an der Volkswirtschaft wird jedoch von der überwiegenden Mehrheit der (österreichischen) Bevölkerung als rechtens und nicht einmal als Kavaliersdelikt empfunden. Aussagen wie, "kein Haus würde in Österreich ohne "Nachbarschaftshilfe" gebaut werden können" oder "das Material wird ja sowieso offiziell eingekauft, na ja manchmal halt ohne Rechnung" ... zeigen, dass das moralisch-ethische Wertbewusstsein in diesem Bereich für die Ausnützung des persönlichen Vorteils aufbereitet ist. 

Ein weiteres Indiz sind die jährlich stark steigenden Versicherungsbetrugsfälle ("Ich zahle meine Prämie und die möchte ich wieder zurückhaben") oder das sorglose Umgehen mit Allgemeingut gegenüber dem persönlichen Gut. Die Beispiele ließen sich endlos fortsetzen. 

All das bedeutet jedoch, dass in breiten Bereichen der Gesellschaft der Boden für "Korruption" aufbereitet ist und in Zukunft das Ausnützen des persönlichen Vorteils ("da kenn ich jemand", "das bekomme ich leichter / schneller / billiger..." und so weiter) zumindest nicht geringer wird. 

Für den Magistrat der Stadt Wien und deren Mitarbeiter/innen und Mitarbeiter sind diese Entwicklungen eine große Herausforderung und beweisen, wie (lebens)wichtig das Thema der nachhaltigen Integration korruptionspräventiver Gedanken in die Unternehmenskultur ist und wie richtig die Entscheidung war, dieses Projekt ins Leben zu rufen. 

5.3.4.2.
Das Image der öffentlichen Verwaltung bezüglich Korruption

Ich bin überzeugt, dass jede/r Österreicher/in zumindest eine Geschichte kennt, wo sich jemand durch Korruption einen persönlichen Vorteil verschafft hat. Schon Karl Kraus schildert in seinem Werk "Die letzten Tage der Menschheit" von Personen, "die sich's haben richten können" (das heißt im ersten Weltkrieg nicht zum Militär einberufen zu werden). Ob diese Geschichten auf wahre Begebenheiten fußen oder heldeneposmäßig verklärt und idealisiert dargestellt werden oder frei erfunden sind um als "tolle Person mit Einfluss" im Freundeskreis zu gelten ist egal. Tatsache ist, dass damit das Image der öffentlichen Verwaltung, ihre Glaubwürdigkeit und Rechtsstaatlichkeit ramponiert wird. 

Diese "Mythen" sind jedoch sehr resistent gegenüber Veränderungen. Sich einfach hinzustellen und zu sagen "wir sind nicht korrupt oder wir sind korrekt" würde in der Bevölkerung zu Heiterkeitsausbrüchen führen, denn jede/r Bürger/in würde sofort Beispiele aus der unmittelbaren Umgebung zitierten können, die das Gegenteil behaupten. Diese Veränderungsresistenz können wir an vielen anderen Beispielen erkennen, wie zum Beispiel: Seit 55 Jahren ist bekannt, dass der vermeintlich hohe Eisenanteil im Spinat ein Abschreibfehler in einer Publikation war. Noch heute hält sich dieser Irrglaube.
 Oder das Träume nur wenige Sekunden dauern. Oder das die Abkürzung ÖMV - Österreichische Mineralölverwaltung heißt, obwohl dies bereits seit 1.1.1965 nicht mehr stimmt!

5.4.
Bewertung der entwickelten Methoden und Maßnahmen

Vorab möchte ich der Projektgruppe im engeren Sinne und dem gesamten Magistrat im weiteren Sinne zu diesem Projekt „Bekämpfen der Korruption“ gratulieren. Zum Einen, dass der Magistrat der Stadt Wien den Mut hat, dieses Projekt offensiv durchzuführen. Wir kennen alle die Situation, dass viele andere Öffentlichen Verwaltungen aber auch Privatunternehmen, sich diesem Thema in keiner Weise widmen. Sie alle können darauf stolz sein, dass der Magistrat der Stadt Wien auch bei diesem schwierigen Thema zu den führenden Organisationen zählt und damit der Slogan „Wien ist anders“ seine Richtigkeit hat. 

Zum Anderen hat die Projektgruppe aus meiner Sicht mit den bisherigen Ergebnissen eine umfassende Grundlagenarbeit zum Thema Korruption geschaffen, die ihresgleichen sucht. 

Im Folgenden werden die einzelnen von der Projektgruppe bis dato erarbeiteten Methoden und Maßnahmen auf ihre Umsetzbarkeit im Magistrat der Stadt Wien sowie ihre Effizienz und Effektivität hin analysiert.

5.4.1.

Grundlagen

· Definition Korruption und Geschenkannahme

· Analyse des Risikos

· Indikatoren, Statistik, Berichtswesen

· Empirische Studien

· Reform des Vollzuges

Die Basis einer nachhaltigen Integration des korruptionspräventiven Gedan​kens in die Unternehmenskultur des Magistrats der Stadt Wien bildet die Bewusstseinsbildung bei den Führungskräften als Vorbilder und Multiplikatoren. In weiterer Folge gilt es, dieses Bewusstsein auf eine möglichst breite Schicht an Personen in der gesamten Organisation auszudehnen. Dazu sind die, unter Punkt 1 subsummierten Methoden und Maßnahmen (klare Definition von Korruption und Geschenkannahme, das Risk-Self-Assessment zur Analyse des Risikos, die Indikatoren zur Erkennung von Korruption, laufende Berichte über Korruptionsstatistiken sowie die bereits vorliegende empirische Studie) absolut geeignete Instrumente und Grundlage. Während die Effizienz auf Grund der Einfachheit der Methoden gegeben ist, ist die Effektivität nur in Kombination mit den anderen Maßnahmen gegeben.

Die Reform des Vollzuges ist in Zusammenhang mit klaren Richtlinien in jedem Fall zu begrüßen, wobei die Zielsetzung und damit die Effizienz und Effektivität der Maßnahme eindeutig heißen muss, Bagatellfälle nicht zu dramatisieren und ernste Fälle nicht zu bagatellisieren. Würde dies passieren, so würden sich die Mitarbeiter/innen als uneigenverantwortliche, in allen Bereichen zu kontrollierende Subjekte fühlen, dies wiederum würde die Misstrauenskultur fördern. Die Folgen wären, dass die Unzufriedenheit steigt, die Zufriedenheit sinkt und damit die Leistungsbereitschaft in Mitleidenschaft gezogen würde.

Zu Hinterfragen ist in diesem Zusammenhang, ob die bereits diskutierten Reformen in den Bereichen Richtlinien und Vollzug ausreichend sind, um die oben angeführte Zielsetzung sowie Klarheit und Transparenz zu schaffen, erreicht wird.

5.4.2.

Verhaltensregeln 

· Erlässe, Richtlinien, Normen

Eine klare Richtlinie, sowie deren konkrete Umsetzung in der betrieblichen Praxis ist für die Integration des korruptionspräventiven Gedankens in die Unternehmenskultur absolut unerlässlich. Ein Erlass hätte den Vorteil, dass damit der Themenbereich Korruption nachhaltig und prominent in der Unternehmensrealität verankert ist. Nachteilig könnte sich auswirken, dass die Mitarbeiter/innen des Magistrats - mit seiner zum Teil vorhandenen Überregulierung - bestenfalls neutral, schlimmstenfalls negativ auf einen weiteren Erlass reagieren und damit eine positive Maßnahme kontraproduktiv wird.

Zusätzlich erscheint die Integration derartiger Richtlinien in bestehende Managementinstrumente des Magistrats, wie zum Beispiel die Aufnahme des Themas Korruption in die Verwaltungsziele des Kontraktmanagements (inklusive der gemeinsamen Besprechung dieses Punktes zwischen Magistratsdirektor und Abteilungsleiter/in) und die Aufnahme in die vorhandenen Stellenbeschreibungen für Abteilungsleiter/innen / Führungskräfte sinnvoll. Diese Richtlinien können dann in Folge über die Schiene der Mitarbeiter/innenorientierungsgespräche in die Zielvereinbarungen auf allen Ebenen integriert werden. 

Eine zeitversetzte Darstellung der Richtlinien in der Art oder Form eines Erlasses erscheint auf Grund der Nachhaltigkeit absolut sinnvoll.

· Ethik (Dienstethik, Ethical Norms)

Die Hochschätzung bestimmter moralischer Werte, wie Unbestechlichkeit als Forderung des eigenen Gewissens im Rahmen der Dienstethik zu ver​ankern ist eine sehr effiziente und effektive Maßnahme zur nachhaltigen Integration des korruptionspräventiven Gedankens in die Unternehmens​kultur. Diese ist vor allem bei neuen Mitarbeiter/innen wirksam und stellt mit einem dienststellenspezifischen, gemeinsam entwickelten Leitbild, einer positiven Führungskultur und einer absolut konsequenten Vorgangsweise bei Nichteinhaltung der Richtlinien eine wirksame Methode dar, die im Magistrat umsetzbar ist. 

· Dienststellenspezifisches Leitbild

Der im Projektbericht 2. Halbjahr dargestellte Leitfaden zur Entwicklung eines dienststellenspezifischen Leitbildes ist eine sehr gute Basis, dieses auf breiter Basis in der eigenen Organisationseinheit zu diskutieren und zu entwickeln. Ein Leitbild ist nur dann ein wirksames Instrument zur Entwicklung der Unternehmenskultur, wenn es auf breitester Basis unter Einbeziehung aller Mitarbeiter/innen entwickelt wird. Im Vordergrund steht der Weg der Entwicklung und nicht das Ergebnis, nach dem Motto "der Weg ist das Ziel". Nachdem das Leitbild sowohl nach Innen als auch nach Außen wirkt, hat das Leitbild damit den Effekt einer Selbstbindung. 

· Kodices, Verhaltenskodices

Gemeinsam innerhalb der Dienststelle erarbeitete Kodices stellen gemeinsam mit den Handlungsanleitungen die Umsetzung der Dienstethik sowie des Leitbildes in der beruflichen Praxis dar. Die Wirksamkeit all dieser Maßnahmen ist nur dann gegeben, wenn sie aufeinander abgestimmt sind und gemeinsam (in zeitlicher Abfolge) umgesetzt werden. 

· Handlungsanleitungen 

siehe oben, Ethik und Kodices

· Unternehmenskultur

Überlegungen zur Unternehmenskultur sind Gegenstand der vorliegenden Abhandlung

· Vorbildfunktion


5.4.3.

Ausbildungs- und Personalfragen

· Ausbildung, (Trainings-)Programme

Nachdem mit Sicherheit viele Mitarbeiter/innen durch Informationsdefizite in die Nähe der verbotenen Geschenkannahme beziehungsweise Korrup​tion gelangen, ist die Weiterführung der bereits begonnen Schulungen für Mitarbeiter/innen sinnvoll (Modell MA 29 - Brückenbau und Grundbau im Frühjahr 2003 sowie MA 20 - Fremdenrecht im Herbst 2003). Noch dazu, wo die Untersuchung im Magistrat vermuten lässt, dass die Unwissenheit zum Thema Korruption und verbotene Geschenkannahme auf Mitarbeiter/innenebene eher hoch sein dürfte.

· Ausstiegsszenarien, Beratung

Die bisherigen Arbeiten zeigen sehr schön, wo, wann, wie und in welcher Form ein Ausstieg ermöglicht werden kann. Diese Beratung ist aus psychologischer Sicht absolut notwendig und stellt auf Grund der multi​funktionalen Wirkung auf die Unternehmenskultur eine der effektivsten Methoden dar. Diese Beratung kann jedoch nur dann maximale Erfolge haben, wenn die richtige Institution (hohes Vertrauensniveau auf Mit​arbeiter/innenseite, ...) mit dieser Aufgabe betraut wird und die optimalen Rahmenbedingungen geschaffen werden (Verschwiegenheitspflicht in An​lehnung an Sozialarbeiter/innen, ...)

· Zurückdrängen der Nebenbeschäftigung
 

· Personalauswahl

Wenn wir bedenken, dass pro Jahr rund 5% aller Mitarbeiter/innen des Magistrats der Stadt Wien durch neue Mitarbeiter/innen ersetzt werden, dann sehen wir, dass mittelfristig die "richtige" Auswahl der Mitarbeiter/​innen ein effizientes Instrument zur nachhaltigen Integration des korruptionspräventiven Gedankens in die Unternehmenskultur darstellt. Dazu sind folgende Systeme notwendig:

a. 
Entwicklung und Einführung professioneller Personalauswahlinstru​mente

b. 
Entwicklung eines standardisierten Fragebogens/Testverfahren zur Überprüfung des latenten Korruptionspotenzials bei den Bewerber/​innen

c. 
Schulung der Führungskräfte und Personalverantwortlichen zu diesem Thema

Die Personalauswahl ist jedoch nur dann wirksam, wenn sie ganzheitlich verstanden wird, beginnend bei der Personalplanung und endend mit der Beendigung des befristeten Dienstverhältnisses unter Einbeziehung der Integration neuer Mitarbeiter/innen.

5.4.4.

Organisation und Prozesse

· Beschleunigung von Abläufen

· Beseitigung der Überreglementierung

· Personalrotation

· Kontrolle

· Organisationsentwicklung, Qualitätsmanagement

· Transparenz in korruptionsgefährdeten Bereichen

· Vier-Augen-Prinzip 

Jede Vereinfachung der Abläufe, Beschleunigung von Verfahren, Beseitigung von Überreglementierungen, Verbesserung der Qualität und Transparenz führt zur Reduktion von Demotivation bei den Mitarbeiter/innen, im Sinne der Verringerung der Unzufriedenheit beziehungsweise Steigerung der Zufrieden​heit.
 Dies kann im Kontext mit anderen Maßnahmen die Steigerung der Leistungsbereitschaft sowie eine Senkung der Anfälligkeit gegenüber Geschenkannahmen und Korruption zur Folge haben. 

Nachdem die Gelegenheit zur Geschenkannahme eine wesentliche Voraus​setzung für dieselbe darstellt, sind Kontrolle, Transparenz und das Vier-Augen-Prinzip probate Mittel zur Vermeidung derselben. Dies muss jedoch im Einklang mit einer (im Magistrat der Stadt Wien) zu entwickelnden Ver​trauenskultur stehen. Kontrollen im vernünftigen Umfang verhindern Gegen​reaktionen bei den Mitarbeiter/innen, Leistungsabfall, Demotivation und die berühmte "Jetzt-erst-recht-Mentalität" bei nicht gefährdeten Personengruppen.

Nachdem der Arbeitsplatz und das Aufgabengebiet zu jenen Faktoren gehören, die sowohl die Zufriedenheit als auch die Unzufriedenheit der Mitarbeiter/innen beeinflussen, ist die Jobrotation nur dann zielführend, wenn sie im Einklang mit anderen Zielsetzungen der Personalentwicklung steht (Kennenlernen eines neuen Aufgabengebietes, ...). Personalrotation nur der Antikorruption willen wäre ein Instrument einer Misstrauenskultur und sollte nur in Abstimmung mit dem/r betreffenden Mitarbeiter/in erfolgen, beziehungsweise wenn die positiven Aspekte für die Mitarbeiter/in herausgestrichen werden können (Schutzfunktion, ...). 

5.4.5.

Information und Öffentlichkeitsarbeit

· Aufklärung, Aufdeckungsrisiko

· Case Studies, Anonymisierte Entscheidungen, Intranet

· Kommunikation/Information

· Politischer Wille

Wie in diesem Bericht schon mehrfach dargestellt, ist die Information der und die Bewusstseinsbildung bei Mitarbeiter/innen und Führungskräften ein zentraler Erfolgsfaktor der nachhaltigen Integration des korruptionspräventiven Gedankens in die Unternehmenskultur des Magistrats der Stadt Wien. Jeder Informationskanal sollte dazu genützt werden, das Thema der Antikorruption zu enttabuisieren, die Mitarbeiter/innen zu sensibilisieren, zu informieren und sie schlussendlich zu immunisieren. Das Intranet, die Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeiter/innen im Rahmen von Mitarbeiter/innen- und Teambesprechungen, das Mitarbeiter/innen​orientierungsgespräch, die Darstellung des Themas von Meinungsmachern innerhalb des Magistrats, Diskussionen im Rahmen von Trainings​veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen, ... sind geeignete Transportmittel. 

Die Information und die Bewusstseinsbildung sind jedoch nur dann wirk​sam, wenn aus dem korruptionspräventiven Gedanken gelebte Praxis wird. 

Jede Nichtahndung von Delikten, jede Inkonsequenz im täglichen Tun und Handeln, jedes negative Vorbild machen hundert positive Signale zunichte. 

5.5. 
Weiterführende Maßnahmen zur Institutionalisierung

der Korruptionsprävention in die Unternehmenskultur, insbesondere zur Förderung der Bewusstseinsbildung bei den Mitarbeiter/innen und deren Kund/innen:

Die Projektgruppe hat ein aus meiner Sicht umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt, welches die nachhaltige Integration korruptionspräventiver Gedanken in die Unternehmenskultur ermöglichen sollte. Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Magistrat, wie jede Organisation, als vernetztes System mit Wechselwirkungen verstanden werden muss. Die dargestellten einzelnen Maßnahmen sind nur dann wirksam, wenn sie aufeinander abgestimmt sind und wenn sie von einer grundpositiven Einstellung zu den Mitarbeiter/innen und Mitarbeitern des Magistrats der Stadt Wien getragen werden (Vertrauenskultur). Die Grundeinstellung aller, die sich mit diesem Thema beschäftigen muss lauten: „Ich vertraue dir von Anbeginn und du musst mich erst vom Gegenteil überzeugen“. Vielfach erlebt man jedoch die gegenteilige Einstellung, nämlich: „Ich trete dir reserviert entgegen und du musst dir mein Vertrauen erst erarbeiten“. 

Noch einmal konkret gesagt, die auf einer Vertrauenskultur aufbauenden Maßnahmen, gekoppelt mit konsequenter Vorgangsweise bei Nichteinhaltung (gemeinsam) definierter und vereinbarter Normen und Richtlinien sind der Garant für eine erfolgreiche nachhaltige Integration des korruptionspräventiven Gedanken in die Unternehmenskultur des Magistrats der Stadt Wien. 

Die nachhaltige Integration des korruptionspräventiven Gedankens wird, neben den bisher dargestellten Maßnahmen, durch zwei weitere ganzheitliche Konzepte ermöglicht

· Umfassende Entwicklung der Führungskräfte

· Bewusstseinsbildung bei den Kund/innen und Bürger/innen

5.5.1.

Führungskräfteentwicklung

Alle Führungskräfte sind exponierte Träger/innen der Unternehmenskultur und haben, wie schon mehrfach dargestellt, absolute Vorbildwirkung gegenüber den Mitarbeiter/innen in allen Wertbereichen der Kultur des Magistrats der Stadt Wien.

Dies betrifft alle Führungskräfte auf allen Ebenen des Magistrats. Auf der Ebene der Dienststellenleiter/innen wurden in den vergangenen Jahren massive Anstrengungen zur Entwicklung der Führungskultur unternommen, die bereits erste Erfolge zeigen. Auf der mittleren und unteren Führungsebene (Dezer-nats-, Referats-, Gruppenleiter/innen, Werkmeister/innen, Vorarbeiter/innen) sind bisher nur punktuelle Maßnahmen gesetzt worden. 

Nachdem die Führungskräfte Vorbildwirkung haben und zentrale Träger/innen der Unternehmenskultur sind, muss es vorrangiges Ziel sein, die Entwicklung der Führungskräfte auf allen Ebenen zu forcieren. 

Das Konzept zur Führungskräfteentwicklung muss die Bereiche

· Führungskräftebedarf in Abstimmung mit der OE

· Führungskräfteauswahl

· Aus- und Weiterbildung für Führungskräfte

· Führungskräftebewertung

· Beendigung von Führungsengagements bei Nichterfolg

umfassen.

Ziel dieser ganzheitlichen Führungskräfteentwicklung ist eine optimale Qualität bei allen Führungskräften auf allen Ebenen zu Gewähr leisten und damit die Basis für eine positive, sinnstiftende, motivierende, korruptions​präventive Unternehmenskultur zu schaffen. Die zu entwickelnden Führungs​dimensionen sind unter anderem integrative Persönlichkeit, hohe Ver​trauensbereitschaft, hohe Kommunikationsfähigkeit, hohe Motivierungs​kompetenz, Problemlösungs- und Konfliktlösungskompetenz, optimale (gleich​rangige) Orientierung an den Zielen des Unternehmens, den Mitarbeiter/innen und den Kund/innen / Bürger/innen. Bei all den Maßnahmen steht die positive Einstellung und die Grundhaltung der Führungskräfte über den anerworbener Techniken und Verhaltensweisen. Zu diesen Führungsinstrumenten gehören das Führen von Mitarbeiter/innenorientierungsgesprächen inklusive Zielver​einbarung und -erreichung, der situativ richtige Umgang mit schwierigen Situa​tionen (Korruption, Geschenkannahme, sexuelle Belästigung, Diskriminierung von ..., ...).

Nachdem diese ganzheitliche Führungskräfteentwicklung den Rahmen dieser Abhandlung bei weitem sprengen würde, schlage ich vor, Korruptions​prävention jedenfalls in die bestehende und künftige Führungskräfte​entwicklung zu integrieren. 

Eine ganzheitliche Führungskräfteentwicklung ist jedoch – im Konzert mit den anderen Maßnahmen – die effektivste Methode zur nachhaltigen Veränderung aller unternehmenskulturrelevanter Werte. 

5.5.2.
Bewusstseinsbildung bei Mitarbeiter/innen, Kund/innen und Bürger/​innen

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Repräsentant/innen des Magistrats der Stadt Wien und damit Träger/innen der Unternehmenskultur. Jeder und jede Einzelne hat Vorbildfunktion für andere Mitarbeiter/innen. Jede Gruppe, jedes Referat, jedes Dezernat, jede Abteilung hat Vorbildfunktion für die anderen. Auch hier ist der Weg einer Schulungsoffensive konsequent weiterzu​gehen. Wie bereits an anderer Stelle dargestellt, zeigen zahlreiche Studien aus den verschiedensten Anwendungsgebieten, dass das unternehmerische Denken und Handeln (minimaler Aufwand - maximaler Ertrag) und damit vor allem das eigenunternehmerische Denken und Handeln, im Sinne des Ausnützens des persönlichen Vorteils in weiten Teilen der Bevölkerung zunimmt. Das bedeutet, dass in breiten Bereichen der Gesellschaft der Boden für "verbotene Geschenkannahmen" und "Korruption" aufbereitet ist und in Zukunft das Ausnützen des persönlichen Vorteils zumindest nicht geringer wird. Hinzu kommt, dass Teile der öffentlichen Verwaltung das Image haben, dass "man es sich richten kann". 

Daher gilt es, das (in der Bevölkerung vorhandene) Corporate Image mit der (stragetisch gewollten) Corporate Identity in Einklang zu bringen und damit die Zufriedenheit der Bürger/innen mit der öffentlichen Verwaltung zu steigern und die Mitarbeiter/innen des Magistrats vor ungewollten Geschenkannahmen, Bestechungsversuchen, ... zu schützen. 

Ziel dieser Maßnahme muss es sein, die Werte und Normen des Magistrats der Stadt Wien in geeigneter Form an die jeweilige Zielgruppe (Kund/innen, Lieferant/innen, Partner/innen, Bürger/innen, ...) zu kommunizieren und damit nachhaltig zu beeinflussen. 

Die Transportmittel: 

· Homepage der Stadt Wien

· Abteilungsspezifische Homepages

· Das Leitbild als Telefonansagetext auf der Telefonnummer 4000

· Nutzung aller Medien auf öffentlichen Plätzen (U-Bahn, Infopoints, ...) zur Darstellung des Leitbildes (Videoclip)

· Aushänge in allen Amtsgebäuden

· Plakate in allen Amtsgebäuden

· Zielgruppenadäquate Broschüren, wie zum Beispiel die Willkommensmappe für Migrant/innen, 

· die Printmedien der Stadt Wien

· Aussagen führender Politiker/innen und der Führungsspitze des Magistrats

· das Ausnützen der Sozialkontakte aller Mitarbeiter/innen 

· ...

Die Ausarbeitung der konkreten Maßnahmen erfordert die Einbeziehung der Expert/innen der Öffentlichkeitsarbeit (PID) der Stadt Wien, mit dem Ziel der Bewusstseinsbildung der magistratsexternen Zielgruppen. Wichtige Partner/​innen werden hierbei die Öffentlichkeitsbeauftragten der einzelnen Dienst​stellen sein. 

Es ist jedoch zu bedenken, dass nur nach Außen das dargestellt werden kann, was nach Innen gegeben ist, das bedeutet konkret, dass die nach Innen wirk​samen Maßnahmen voll angelaufen sein müssen, bevor mit der Bewusstseins​bildung nach Außen begonnen wird. 

5.5.3.

Institutionalisierung

Im Projekt “Bekämpfen der Korruption“ des Magistrats der Stadt Wien wird wiederum deutlich, dass "Wien anders ist". Die Projektgruppe hat hervor​ragende Arbeit geleistet, die in der Öffentlichkeit präsentiert werden kann und deren Ergebnisse mittelfristig gesehen zu einem strategischen Erfolgsfaktor der Stadt Wien im harten Wettbewerb werden können. 

Es wäre schade, wenn mit Ende des Projektes, das Thema verblassen würde. Daher ist es absolut notwendig, dass innerhalb des Magistrats dafür Sorge getragen wird, das dieses Thema, auch wenn es sich um eine Querschnitts​materie handelt, von einer Stelle vorangetrieben wird. 

Aus den bisherigen Ausführungen zeigt sich klar und deutlich, dass die Führungskräfte des Magistrats der Stadt Wien die Schlüsselträger/innen der Unternehmenskultur sind. Gleichzeitig haben Sie die Verantwortung für die Dienststelle beziehungsweise den an Ihnen delegierten Führungsverant​wortungsbereich. Das bedeutet, dass die Führungskräfte – im Sinne eines modernen und verantwortungsvollen Risikomanagements – die Verantwortung für den Bereich der „Antikorruption“ tragen. Diese Verantwortung kann den Führungskräften keine andere Stelle oder Person oder Funktion abnehmen oder an keine Stelle oder Person delegiert werden. 

Was jedoch sinnvoll und absolut notwendig ist, ist eine koordinierende Stelle oder Funktion für die Bekämpfung der Korruption. Diese hat folgende Auf​gaben wahrzunehmen: 

· Koordinierung von Aktivitäten im Bereich „Antikorruption“ 

· Wissensmanagement

· Supportfunktion für die Führungskräfte

· Einbringen neuer Erkenntnisse und Erfahrungen

· Beratung

· Schulung 

· Evaluierung

Diese koordinierende Stelle ist Ansprechpartner für Bürger/innen – Führungs​kräfte – Mitarbeiter/innen – Konzernzentrale 

Aus meiner Sicht gibt es zur Institutionalisierung des Themas drei Organi​sationsformen:

1. Die Installierung eines Korruptionsbeauftragten 

2. Die Installierung einer eigenen Dienststelle 

3. Die Nutzung bestehender Dienststellen unter Erweiterung ihres Aufgabengebietes.

Die Installierung einer neuen Dienststelle erscheint mir hypertroph. Wesentlich sinnvoller erschiene mir, die koordinierende Stelle oder Funktion an bestehende Dienststellen oder Personen anzuknüpfen, die dafür geeignet erscheinen. Diese Entscheidung gilt es in der Konzernspitze zu treffen. 

Abschließend möchte ich der Projektgruppe und dem Magistrat der Stadt Wien alles Gute für die Umsetzung wünschen. Der vorliegende Bericht zeigt, dass große Herausforderungen im Bezug auf die Unternehmenskultur auf den Magistrat, die Führungskräfte und alle Mitarbeiter/innen zukommen. Wir müssen uns bewusst sein, dass Korruption aus rechtlichen und ethisch-moralischen Gründen ständig bekämpft werden muss und dennoch nicht auf Dauer besiegt werden kann. Es gilt daher der Satz von Henry Ford „Egal, ob wir denken, es gelingt uns oder ob wir denken, es gelingt uns nicht, wir haben in beiden Fällen Recht.“. 

Orientierung an einer Dienstethik schützt vor Ver�letzungen des Dienstrechts. Beachtung des Dienstrechts bewahrt vor Ver�letzung des Strafrechts.





... Beamter, der für die Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäftes für sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, ....*





Strafrecht





Dem Beamten/Vertragsbediensteten ist es verboten, sich, seinen Angehörigen oder sonstigen Dritten Geschenke oder sonstige Vorteile, die mit der dienstlichen Tätigkeit im Zusammenhang stehen, zuwenden oder zusichern zu lassen. Zuwendungen von geringem Wert, wie sie insbesondere aus Anlass von Festen üblich sind, dürfen angenommen werden.








Dienstrecht





In der Dienstethik kann sich eine Dienststelle weitergehende Beschränkungen auferlegen z.B. Verzicht auf Geschenke oder Vorteile, auch wenn


nach der aktuellen Rechtssprechung keine Strafbarkeit gegeben ist;


kein Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit offenkundig ist;


diese nach Ansicht des Bediensteten einen geringen Wert repräsentieren;


ein im üblichen Sinn festlicher Anlass vorliegt.
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Gleichgewicht





IKS*-Lücken





Misstrauen





Gleichgewicht




















Gut strukturierte
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Effiziente Kontrollsysteme








Unternehmens�leitbild
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� Intranet: � HYPERLINK "http://www.intern.magwien.gv.at/mir/antikorruption/" ��www.intern.magwien.gv.at/mir/antikorruption/� bzw. 


Internet: � HYPERLINK "http://www.wien.at/verwaltung/internerevision/antikorruption.htm" ��www.wien.at/verwaltung/internerevision/antikorruption.htm�


� ..., behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen


� ... und rechtliche Angelegenheiten des Ernährungswesens


� Die Themenliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es war aber notwendig, eine Eingrenzung des Projekts vorzunehmen, um dessen Realisierbarkeit nicht in Frage zu stellen. Themen wie „Motivation“ und „Leistungsgerechte Bezahlung“ wurden von der Gesellschaft für Wirtschaftspsychologie und Organisationsdynamik im Anhang eingehend dargelegt.


� (Diephaus/Siegle Begleitheft zum Videofilm Korruption, hinnehmen oder handeln, S. 34 f.)


� Vahlenkamp/Knauß, Korruption – hinnehmen oder handeln, 1997


� Wegenberger, Bekämpfen der Korruption, Dienststellenbefragung, Ergänzende Überlegungen, 2003, Anlage 4.6.


� Durchführungsbestimmungen zum Disziplinarrecht vom 23.6.1988, � HYPERLINK "http://dvs.advge.magwien.gv.at/md/client/dv_detail.asp?ID_DV=713" ��MD-1287-1/88�;


Strafbare Handlungen; Erstattung von Anzeigen und Meldungen;


Neuregelung, vom 23.12.1993, � HYPERLINK "http://dvs.advge.magwien.gv.at/md/client/dv_detail.asp?ID_DV=423" ��MD-3151-2/93�;


Rundschreiben des Bundesministeriums für Justiz, vom 19.1.2000, � HYPERLINK "http://dvs.advge.magwien.gv.at/md/client/dv_detail.asp?ID_DV=879" ��MDZ-RE-4/2000�;


Änderung bzw. Ergänzung von § 84 StPO, vom 15.6.2001, � HYPERLINK "http://dvs.advge.magwien.gv.at/md/client/dv_detail.asp?ID_DV=1112" ��MDZ-RE-503/2000�.





� Fritz, Gedanken zur Ethik in der Finanz- und Zollverwaltung, 1999


� BM für Finanzen, Die Finanzverwaltung – unbestechlich und transparent, 2003


� Weitere Tatbestände sind z.B. die Geschenkannahme durch leitende Angestellte eines öffentlichen Unternehmens und Sachverständige sowie Mitarbeiter und sachverständige Berater (vgl. §§ 305 ff  StGB).


� In diesem Fall könnte es sich um eine verbotene Nebenbeschäftigung handeln.


� In diesem Fall könnte es sich um eine verbotene Nebenbeschäftigung handeln.


� In diesem Fall könnte jedoch bei Amtshandlungen Befangenheit vorliegen.


� Netzwerk Moderne Verwaltung Wien, � HYPERLINK "http://www.intern.magwien.gv.at/mvw-netzwerk/" ��http://www.intern.magwien.gv.at/mvw-netzwerk/�


� Bundesministerium des Inneren: � HYPERLINK "http://www.bmi.bund.de" ��http://www.bmi.bund.de�


� Rechnungshof, Bericht der Arbeitsgruppe zur Bekämpfung von Korruption im Vergabewesen, 1999, S 29


� § 21 Abs. 3 BVergG BGBl. I 2002/99 lässt eine Teilnahme insoweit zu, als nicht ein fairer und lauterer Wettbewerb ausgeschlossen wäre. Der Auftraggeber hat die bei Vorarbeiten gewonnenen Erkenntnisse den anderen Bietern in nicht diskriminierender Weise zugänglich zu machen. Ist der Informationsstand bei allen Bietern gleich, so ist der Wettbewerb nicht gefährdet.


� MD-Verwaltungsorganisation, Auf dem Weg zu einer neuen Unternehmenskultur; Bd. 4, Leitbilder – Brauchen wir so etwas?, 2002


� Personalmanagement-News der Generaldirektion des Wiener Krankenanstaltenverbundes


� Zur Anzeigepflicht hinsichtlich Finanzvergehen siehe § 81 FinStrG (Alle Dienststellen der Gebietskörperschaften mit behördlichem Aufgabenbereich, alle Gebietskrankenkassen und das Arbeitsmarktservice sind verpflichtet, die entweder von ihnen selbst wahrgenommenen oder sonst zu ihrer Kenntnis gelangten Finanzvergehen der nächsten Finanzstrafbehörde erster Instanz mitzuteilen.).


� Daneben gibt es noch Sonderregelungen einer tätigen Reue im StGB (z.B. §§ 151 Abs. 2, 175 Abs. 2, 183b, 226 u.a.).


� Gemäß § 151 (3) StGB versteht man unter einer Behörde hier eine zur Strafverfolgung berufene Behörde „in dieser ihrer Eigenschaft“. Ihr stehen zur Strafverfolgung berufene öffentliche Sicherheitsorgane „in dieser ihrer Eigenschaft“ gleich.


� Außer bei pflichtwidriger Vornahme/Unterlassung e. Amtsgeschäftes und Annahme von >


 als 2.000 EUR.


� Strafbare Handlungen unter Ausnützung einer Amtsstellung


� Außer bei Veruntreuung im Wert von > als 2.000 EUR.


� Außer bei schwerem Betrug gemäß § 147 StGB. 


� Außer bei gewerbsmäßiger Begehung oder Schaden von > als 2.000 EUR.


� Außer bei einem Schaden von > als 2.000 EUR.


� Außer bei einem Betrag von > als 40.000 EUR.


� Intranet: � HYPERLINK "http://www.intern.magwien.gv.at/mds/strategischekonzernziele.htm" ��www.intern.magwien.gv.at/mds/strategischekonzernziele.htm� 


� Intranet: � HYPERLINK "http://www.intern.magwien.gv.at/moc/controlling/" ��http://www.intern.magwien.gv.at/moc/controlling/� 


� Intranet: � HYPERLINK "http://www.intern.magwien.gv.at/mamba/" ��http://www.intern.magwien.gv.at/mamba/� 


� ..., behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen


� § 21 Abs. 3 BVergG BGBl. I 2002/99 lässt eine Teilnahme insoweit zu, als nicht ein fairer und lauterer Wettbewerb ausgeschlossen wäre. Der Auftraggeber hat die bei Vorarbeiten gewonnenen Erkenntnisse den anderen Bietern in nicht diskriminierender Weise zugänglich zu machen. Ist der Informationsstand bei allen Bietern gleich, so ist der Wettbewerb nicht gefährdet.


� Strafbare Handlungen; Erstattung von Anzeigen und Meldungen;


 Neuregelung, vom 23.12.1993, � HYPERLINK "http://dvs.advge.magwien.gv.at/md/client/dv_detail.asp?ID_DV=423" ��MD-3151-2/93�;


 Rundschreiben des Bundesministeriums für Justiz, vom 19.1.2000, � HYPERLINK "http://dvs.advge.magwien.gv.at/md/client/dv_detail.asp?ID_DV=879" ��MDZ-RE-4/2000�;


 Änderung bzw. Ergänzung von § 84 StPO, vom 15.6.2001, � HYPERLINK "http://dvs.advge.magwien.gv.at/md/client/dv_detail.asp?ID_DV=1112" ��MDZ-RE-503/2000�.


�  Von einem Abdruck der Beilagen in diesem Bericht wurde Abstand genommen.


� Anm.: Die errechneten Prozentsätze beziehen sich jeweils auf die in diesem Bereich (MAG- Magistrat, WKAV - Wr. Krankenanstaltenverbund, anonym und gesamt) abgegebenen Fragebögen. Die Differenz bei ja – nein – Fragen bzw. bei Fragen mit vier Antwortmöglichkeiten auf 100 % ist auf die Nichtbeantwortung der jeweiligen Frage durch einzelne Dienststellen zurück zu führen.


� Hier genügte eine Schätzung.


� Vergleiche Josef Wegenberger: Führungspraxis, THEAITHETOS, 2001


� Vergleiche Josef Wegenberger: Führungspraxis in der öffentlichen Verwaltung, 


    THEAITHETOS, 2000


� Die Anzahl der Mitarbeiter/innen des Magistrats der Stadt Wien wird mit rund 70.000 angenommen. Dabei sind neben dem Magistrat der Stadt Wien, die Mitarbeiter/innen des Wiener Krankenanstaltenverbundes (rund 32.000), die Mitarbeiter/innen der Wiener Stadtwerke sowie von Wiener Wohnen mit einberechnet.


� Nachdem nicht alle Sozialkontakte von Mitarbeiter/innen des Magistrats der Stadt Wien mit Bürger/innen der Stadt Wien stattfinden werden, wurde in diesem Fall die Zahl um den Faktor 10 reduziert.


� Die Bevölkerungsanzahl von Wien wurde mit rund 1,6 Millionen angenommen. 


� Vergleiche Wegenberger: Führungspraxis, THEAITHETOS, 2001 


� Wegenberger: Führungspraxis in der öffentlichen Verwaltung, THEAITHETOS, 2000





� Vergleiche Wegenberger, THEAITHETOS-Verlag, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001. 


� Vergleiche „Bekämpfen der Korruption - Projektbericht 3 – 1. Halbjahr 2003“ beziehungsweise Wegenberger: Führungspraxis in der öffentlichen Verwaltung, THEAITHETOS, 2000


� Vergleiche „Bekämpfen der Korruption - Projektbericht 3 – 1. Halbjahr 2003“


� Vergleiche die Kognitive Dissonanztheorie nach Festinger, 1968


� Vergleiche Organisationsanalyse 1997


� Magistratsdirektor Dr. Ernst Theimer anlässlich einer Managementveranstaltung vor Führungskräften des Magistrats der Stadt Wien in der Verwaltungsakademie im März 2002.


� Vergleiche das Konzept der gelernten Hilflosigkeit von Seligman, 1968.


� Vergleiche jährliche Studien von. Schneider – Universität Linz


� In einer 1947 veröffentlichten Publikation wurde aus 1,0mg Eisen pro 100g Spinat 10mg – ein sensationeller Wert, den keine andere Pflanze schafft – daher wurden auch alle Kinder in den Nachkriegsjahren mit Spinat „gefüttert“. Obwohl bereits 1948 dieser Wert auf 1,0mg korrigiert wurde und damit Spinat einen der geringsten Eisenwerte aller Grünpflanzen aufweist, hält sich die Geschichte bis heute. 


� Aus den ehemaligen USIA – Betrieben wurde zwecks Erfüllung der Reparationszahlungen an die UDSSR die SMV, die Sowjetische Mineralölverwaltung und dann die ÖMV – Österreichische Mineralölverwaltung. Mit 1.1.1965 wurde die ÖMV als Firmenname ohne inhaltliche Bedeutung der 3 Buchstaben installiert.


� Die Gliederung der folgenden Analyse orientiert sich an jener des Projektberichtes 1. Halbjahr 2003


� siehe Ausführungen in Kapitel 5.3.


� siehe Ausführungen in Kapitel 5.3.


� Siehe Ausführungen zu den Basisfaktoren der Motivation in Kapitel 5.3.


� Vergleiche auch Abhandlung über Motivation an anderer Stelle dieses Werkes.
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